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Antwort des Parl. Staatssekretärs Moersch 
(AA) auf die Frage A 122 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Hösl (CDU/CSU) : Un-
terschiedliche Reaktionen seitens der Bun-
desregierung und des Senats von Berlin 
zu den Äußerungen des SED-Chefs 
Honecker über das Viermächteabkommen 5407* C 

Anlage 44 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Moersch 
(AA) auf die Frage A 127 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) : Pressemeldungen über 
Einwände sowjetischer Diplomaten gegen 
die Abhaltung des Bundesparteitags der 
FDP in Berlin   5407* D 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 82. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1974 	VII 

Anlage 45 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Moersch 
(AA) auf die Fragen A 130 und 131 — 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Dr. Kunz 
(Weiden) (CDU/CSU): Vereinbarung mit 
der CSSR über die Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen; konsularische Vertre-
tung des Landes Berlin einschließlich des 
Rechtshilfeverkehrs für Berliner Gerichte, 
Behörden und öffentlich-rechtliche Insti-
tutionen   5407* D 

Anlage 46  

Antwort des Parl. Staatssekretärs Moersch 
(AA) auf die Fragen A 132 und 133 — 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Berger 
(CDU/CSU) : Meldungen über Asylgewäh-
rung für Chilenen in der Bundesrepublik 
Deutschland ohne Sicherheitsüberprüfung; 

Staatsangehörigkeit der Personen aus 
Chile, denen in der Bundesrepublik 
Deutschland Asyl gewährt worden ist . . 5408* C 

Anlage 47 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Moersch 
(AA) auf die Fragen A 134 und 135 — 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Wawrzik 
(CDU/CSU) : Zugehörigkeit von Berufs-
revolutionären zu dem Kreis der aus 
Chile in die Bundesrepublik Deutschland 
zur Asylgewährung aufgenommenen Per-
sonen   5408* D 

Die übrigen schriftlichen Antworten auf die Fragen 
der Drucksache 7/1700 werden in einem Nach-
trag zum Stenographischen Bericht über die 
82. Sitzung abgedruckt. 
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82. Sitzung 

Bonn, den 21. Februar 1974 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Vizepräsident von Hassel: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Folgende amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 15. Februar 1974 zu 
dem Entwurf eines Dritten Steuerreformgesetzes — Drucksache 
7/1470 — eine weitere Stellungnahme beschlossen, die als 
Drucksache 7/1722 verteilt wird. 

Überweisung von EG-Vorlagen 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Verordnung (EWG) des Rates zur Bestimmung von gemein-
samen Normen für den Wassergehalt in Schlachtkörpern von 
Hühnern 
— Drucksache 7/1707 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesund-
heit (federführend), Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die Durchführung einer 
Erhebung über die Verdienste der ständig in der Landwirt-
schaft beschäftigten Arbeiter 
— Drucksache 7/1708 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (fe-
derführend), Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Als einzigen Punkt der heutigen Tagesordnung 
rufe ich Punkt 1 auf: 

Fragestunde 

— Drucksache 7/1700 — 

Zunächst kommen wir zu den Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers der Finanzen. 
Zur Beantwortung steht der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär Hermsdorf zur Verfügung. 

Die Frage 25 ist bereits gestern beantwortet wor-
den. 

Die Frage 26 des Abgeordneten Dr. Jahn (Braun-
schweig) wird auf Wunsch des Fragestellers schrift-
lich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage ab-
gedruckt. 

Ich rufe die Frage 27 des Abgeordneten Immer 
auf: 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um die auf das Automobil angewiesenen Berufspendler, die 
durch die starke Benzinpreiserhöhung übermäßig belastet werden, 
so zu entlasten, daß das schon normalerweise vorhandene Min-
dereinkommen nicht noch weiter abgesenkt wird? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär, bitte! 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Die Bundesregierung ist be-
müht, im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförde-
rung gerade in den wirtschaftsschwachen ländlichen 
Räumen durch die Ansiedlung neuer und die Erwei-
terung vorhandener Produktionsbetriebe zusätzliche 
qualifizierte Dauerarbeitsplätze für die ansässigen 
Arbeitnehmer in zumutbarer Entfernung zu schaffen. 
Diese von Bund und Ländern im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" gemeinsam getragene regio-
nale Wirtschaftsförderung ist bisher sehr erfolgreich 
gewesen. So wurde von 1969 bis Ende September 
1973 die Schaffung von rund 490 000 neuen Arbeits-
plätzen mit einem Investitionsvolumen von rund 
35 Milliarden DM gefördert. Nach dem Rahmenplan 
für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" sind für die Jahre 
1973 bis 1976 die Schaffung weiterer 460 000 neuer 
Arbeitsplätze und die Sicherung von rund 240 000 
bestehenden Arbeitsplätzen vorgesehen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wird angestrebt, im genannten 
Planungszeitraum gewerbliche Investitionen mit 
einem Gesamtvolumen von rund 14,8 Milliarden DM 
und öffentliche Investitionen für die Verbesserung 
der Infrastruktur von rund 2,2 Milliarden DM zu 
fördern. 

Die Bundesregierung wird diese erfolgreiche 
Strukturpolitik auch in Zukunft im Interesse der 
Arbeitnehmer der betroffenen Gebiete fortsetzen. 

Vizepräsident von Hassel: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Immer. 

Immer (SPD) : Herr Staatssekretär, Ihnen ist 
sicherlich bekannt, daß es gerade in diesen Gebieten 
erhebliche Unterschiede im Einkommensniveau gibt. 
In dem Gebiet etwa, das ich übersehen kann, geht 
das bis zu minus 15 O/0 gegenüber dem Bundes-
durchschnitt. Glauben Sie nicht, daß diese Situation 
trotz der Investitionsförderung, die Sie angespro-
chen haben, nicht länger tragbar ist? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Der Bundesregierung ist 
diese unterschiedliche Entwicklung bekannt. Sie 
sieht aber in der Erhöhung der Kilometerpauschale 
kein geeignetes Mittel zur Abhilfe. 
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Vizepräsident von Hassel: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Immer. 

Immer (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie mit 
mir nicht auch der Meinung, daß in dieser Situation 
wohl doch ein Mißverhältnis im Blick auf das be-
steht, was die Bundesregierung für die ländlichen 
Räume tut? Auf der einen Seite kommen nämlich den 
Unternehmungen in diesen Gebieten, wenigstens so-
weit es Förderungsgebiete sind, erhebliche steuer-
liche Vorteile zu, ohne daß sich diese später auf die 
Lohnhöhe auswirken, während auf der anderen Seite 
die Arbeitnehmer in dieser ungünstigen Situation 
verbleiben. 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Ich würde die Lage nicht ganz 
so beurteilen, wie Sie sie hier darstellen; denn die 
Steuererleichterungen oder die Subventionierung 
von Unternehmen kommen am Schluß selbstver-
ständlich wieder der Schaffung neuer Arbeitsplätze 
zugute. Auch bei Berücksichtigung der unterschied-
lichen Einkommensverhältnisse ist es schon rein 
technisch — fast unmöglich, eine differenzierte Ver-
besserung der Kilometerpauschale vorzunehmen, 
weil das einen solchen Apparat erfordern würde, 
daß es sich nicht durchsetzen ließe. 

Vizepräsident von Hassel: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist die Bundesregierung vom Standpunkt 
der Steuergerechtigkeit aus nicht dennoch verpflich-
tet, einen Unterschied zwischen Arbeitnehmern in 
Ballungsgebieten, die also öffentliche Verkehrsmit-
tel benutzen können, und solchen Arbeitnehmern zu 
machen, die einfach gezwungen sind, das Auto zu 
benutzen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Ich weiß nicht, ob die Bundes-
regierung verpflichtet ist, einen solchen Unterschied 
zu machen. Auch in Ballungsgebieten sind die Vor-
aussetzungen der Verkehrsverhältnisse nicht ein-
heitlich. Sie sehen also, daß das ein ganz schwieriges 
Problem ist, welchem über die Kilometerpauschale 
überhaupt nicht zu steuern ist. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 28 der Abgeordneten Frau Dr. Riedel-Martiny 
auf: 

Welche Konsequenzen wird die Bundesregierung aus der Kritik 
an der Konditionengestaltung der Kreditinstitute durch das Bun-
desaufsichtsamt für das Kreditwesen ziehen? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär, bitte! 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Verehrte Kollegin, dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundes-
aufsichtsamt für das Kreditwesen sind in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1973 wiederholt Schreiben zuge-
gangen, in denen Beschwerden über die Konditio-
nengestaltung von Kreditinstituten geführt werden, 
z. B. über die stillschweigende Berechnung von Ge

-

bühren bei Sparkonten und über die Erhöhung von 
Kreditzinsen auf Grund unklarer Zinsgleitklauseln. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat diese Be-
schwerden zum Anlaß genommen, das Bundesauf-
sichtsamt um aufsichtsrechtliche Prüfung zu bitten. 
Das ist geschehen. 

Das Amt hat Ende vergangenen Jahres in einem 
Schreiben an die Spitzenverbände der Kreditinsti-
tute die aufgetretenen Mängel gerügt. Ich bin sicher, 
daß die Konsequenzen gezogen und die beanstande-
ten Verfahren abgestellt werden. Sollten einzelne 
Institute dennoch gegen gesetzliche Vorschriften 
verstoßen, so wird das Bundesaufsichtsamt zu prüfen 
haben, ob die Geschäftsleiter dieser Institute noch 
den zu stellenden Anforderungen entsprechen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Dr. Riedel -Martiny. 

Frau Dr. Riedel -Martiny (SPD) : Hält die Bun-
desregierung die Forderung für berechtigt, daß sämt-
liche Kreditinstitute ihre Kunden über die Gebühren-
gestaltung für Dienstleistungen und Geschäftsvor-
fälle jeglicher Art und über mögliche Änderungen 
der Bedingungen rechtzeitig, vollständig und ver-
ständlich unterrichten, und, wenn ja, in welcher 
Weise wird sie dieser Forderung Nachdruck ver-
leihen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Die Bundesregierung hält 
diese Forderung für berechtigt. Damit im Massenge-
schäft eine laufende und in der Form auch rationelle 
Unterrichtung der Bankkunden gewährleistet ist, 
hat die Bundesregierung vor kurzem durch Änderung 
der Preisauszeichnungsverordnung die Kreditinsti-
tute verpflichtet, ihre Zins- und Gebührensätze für 
die gängigen Geschäfte in den Schalterräumen an 
sichtbarer Stelle auszuhängen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Frau Abgeordnete Dr. Riedel -Martiny. 

Frau Dr. Riedel -Martiny (SPD) : Ist es nach 
Meinung der Bundesregierung vertretbar, die Kre-
ditkosten während der Laufzeit von Ratenkrediten 
zu erhöhen und dabei die Bedingungen für diese Er-
höhung nicht vollständig offenzulegen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Eine Erhöhung der Kosten 
während der Laufzeit von Ratenkrediten ist grund-
sätzlich mit der Natur dieser Kredite nicht verein-
bar. Der Kreditnehmer soll in diesen Fällen gerade 
wissen, mit welcher konstanten monatlichen Be-
lastung er zu rechnen hat. Auch auf diesen Punkt 
hat das Bundesaufsichtsamt in dem erwähnten 
Schreiben hingewiesen. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 29 des Abgeordneten Schmidt (Kempten) 
auf. — Der Fragesteller ist nicht anwesend. Die 
Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 
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Vizepräsident von Hassel 

Die Fragen 30 des Abgeordneten Lenzer, 31 des 
Abgeordneten Brück, 33 des Abgeordneten Stücklen 
und 35 des Abgeordneten Röhner werden auf Wunsch 
der Fragesteller schriftlich beantwortet. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Die Frage 32 des Abgeordneten Höcherl ist vom 
Fragesteller zurückgezogen worden. 

Ich rufe die Frage 36 der Abgeordneten Frau Dr. 
Riedel-Martiny auf: 

Hält die Bundesregierung angesichts der vielfältigen und oft 
bestätigten Mißstände die gesetzlichen Regelungen zum Schutze 
des Verbrauchers auf dem Gebiet des Bank- und Kreditwesens 
für ausreichend? 

Bitte, zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Die Bundesregierung kann 
sich dem Ausgangspunkt Ihrer Frage nicht anschlie-
ßen. „Vielfältige und oft bestätigte Mißstände" auf 
dem Gebiet des Bank- und Kreditwesens, wie Sie in 
Ihrer Frage unterstellen, sind der Bundesregierung 
nicht bekannt. Insbesondere kann aus dem in meiner 
Antwort auf Ihre erste Frage erwähnten Rundschrei-
ben des Bundesaufsichtsamts nicht auf allgemeine 
Mißstände geschlossen werden. 

Zur Vermeidung oder Beseitigung bedenklicher 
Praktiken in den bekanntgewordenen Fällen reichen 
die Möglichkeiten des Aufsichtsamtes aus, die ich in 
meiner Antwort auf Ihre erste Frage angedeutet 
habe. 

Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, daß der 
Verbraucherschutz vor allem durch den starken 
Wettbewerb seit der Zinsfreigabe im Jahre 1967 er-
heblich verbessert worden ist. Ferner erinnere ich 
an eine Reihe gezielter Einzelmaßnahmen wie die 
Einlagensicherung für die kleinen Sparer, an die 
Realkreditreform, an die Verordnung über Preisan-
gaben sowie an die Einführung eines Erlaubnisver-
fahrens für Vermittler von Darlehen und Invest-
mentanteilen nach § 34 c der Gewerbeordnung. 

Zur Zeit untersucht die vom Bundesjustizministe-
rium eingesetzte Arbeitsgruppe „Verbesserung des 
Schutzes des Verbrauchers gegenüber Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen" generell, wie der Verbrau-
cherschutz im laufenden Geschäftsverkehr mit den 
Kreditinstituten intensiviert werden kann. Das Er-
gebnis dieser Untersuchung und die Auswirkungen 
der erwähnten Maßnahmen, die zum Teil erst jüng-
sten Datums sind, müssen zunächst noch abgewartet 
werden. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Dr. Riedel -Martiny. 

Frau Dr. Riedel -Martiny (SPD) : Es ist eine um-
fangreiche Untersuchung der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg im Verkehr mit Bankinstituten 
angestellt worden. Bei dieser Untersuchung hat sich 
herausgestellt, daß bei Überweisungen häufig Zeit

-

verzögerungen eintreten. Die Verbraucherzentrale 
hat mit den Banken gesprochen, die ihr gesagt 
haben, daß technische Schwierigkeiten die Ursache 
dafür seien. Teilt die Bundesregierung diese Mei-
nung? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Im Grundsatz ja. Die Über-
weisungsdauer hängt wesentlich von den Postlauf-
zeiten der Überweisungsträger ab. Es soll jedoch 
nicht verschwiegen werden, daß bei dem Massen-
geschäft der Überweisungen gelegentlich durch Feh-
ler einzelner Angestellter von Kreditinstituten Pan-
nen vorkommen, die zu sehr langen Überweisungs-
zeiten führen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Frau Abgeordnete Dr. Riedel -Martiny. 

Frau Dr. Riedel -Martiny (SPD) : Nach Mein-
nung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
benutzen die Bankinstitute Verzögerungen bei Über-
weisungen dazu, sich liquide zu halten, da — zu-
mindest im Dezember 1973, als diese Untersuchung 
gemacht worden ist — die Bundesbank mit hohen 
Mindestreservesätzen und damit spürbarer Geldver-
knappung die Liquidität der Banken einschränkte. 
Hält die Bundesregierung diese Meinung für berech-
tigt, und, wenn ja, welchen Wert mißt sie dem 
Schutz  des  Verbrauchers in diesem Zusammenhang 
bei? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Der Bundesregierung sind 
diese Tatsachen bekannt, aus denen sich ergibt, daß 
Kreditinstitute Überweisungen absichtlich verzö-
gern, um dadurch ihre Liquidität zu verbessern. Die 
Untersuchungen der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg sind mir im einzelnen nicht bekannt. 
Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß sie dem 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen eine inter-
essante Hilfe sein könnten, um dieser Frage weiter 
nachzugehen. Ich möchte deshalb anregen, daß die 
Verbraucherzentrale das Material dem Aufsichts-
amt zugänglich macht. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Immer. 

Immer (SPD) : Herr Staatssekretär, inwieweit 
hält es die Bundesregierung für richtig oder gebo-
ten, daß die Banken und Kreditinstitute auf der an-
deren Seite ihren Kunden unaufgefordert auch die 
Anlagekonditionen und -möglichkeiten mitteilen? 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Ich bin mir nicht ganz sicher, 
ob ich den Sinn Ihrer Frage oder Ihre Frage schon 
rein akustisch richtig verstanden habe. Könnten 
Sie sie vielleicht pointiert wiederholen. 

Immer (SPD): Herr Staatssekretär, es geht ja 
darum, daß der Bankkunde, der ein Sparbuch hat, 
normalerweise mit einem niedrigen Zinssatz abge-
funden wird, wenn er sich nicht meldet. Wären nicht 
die Banken verpflichtet, ihren Kunden mitzuteilen, 
daß z. B. Termingelder erheblich höhere Zinsen ab-
werfen würden? Sie tun es aber in der Regel nicht. 
Ich frage Sie, ob die Banken nicht verpflichtet wä-
ren, ihren Kunden unaufgefordert diese Konditionen 
mitzuteilen. 
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Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Ich kann jetzt nicht genau 
sagen, ob die Banken eine Verpflichtung in dieser 
Richtung haben. Aber wir wollen Ihre Anregung 
gern aufnehmen und auch diesen Hinweis dem 
Bundesaufsichtsamt übermitteln. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 37 des Abgeordneten Schröder (Wilhelminen-
hof) auf: 

Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zu der Frage, 
ob die bei Besuchsreisen in die DDR dem Zwangsumtausch unter-
liegenden Beträge als außergewöhnliche Belastung im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes anerkannt werden können, und ist die 
Bundesregierung gegebenenfalls bereit, für diese Zwangsum-
tauschbeträge noch im Rahmen des Zweiten Steueränderungs-
gesetzes 1973 steuerliche Erleichterungen vorzusehen? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär. 

Hermsdorf, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen: Herr Kollege Schröder, ob 
der für den Zwangsumtausch aufgewendete Betrag 
steuerlich als außergewöhnliche Belastung berück-
sichtigt werden kann, richtet sich nach seiner Ver-
wendung. Durch den Geldumtausch selbst entsteht 
— auch bei Berücksichtigung des Kaufkraftunter-
schiedes — noch kein Aufwand. 

Wird der Betrag für die privaten Bedürfnisse des 
Steuerpflichtigen verwendet, handelt es sich regel-
mäßig nicht um Kosten, die als außergewöhnliche 
Belastungen anerkannt werden können. Werden hin-
gegen mit dem eingetauschten Betrag Ausgaben be-
stritten, die unabhängig vom Zwangsumtausch als 
außergewöhnliche Belastung anzuerkennen sind, z. B. 
Unterhaltsleistungen an Angehörige in der DDR 
oder in Berlin (Ost), so kann eine Steuerermäßigung 
gewährt werden. Für den Nachweis oder die Glaub-
haftmachung einer solchen Verwendung genügt eine 
Bestätigung des Angehörigen über Empfang, Art 
und Höhe der gewährten Unterhaltsleistungen. 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, über die 
Vorschriften des geltenden Rechts hinaus Steuer-
ermäßigungen für diesen Bereich vorzuschlagen. 

Vizepräsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Die Fragen 38 und 39 werden auf Wunsch der 
Fragesteller schriftlich beantwortet. Die Antworten 
werden als Anlagen abgedruckt. 

Wir sind am Ende Ihres Geschäftsbereichs ange-
langt; ich darf Ihnen für die Beantwortung danken. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundeskanzlers 
und des Bundeskanzleramtes auf. Die Fragen 115 
und 116 werden auf Wunsch der Fragesteller schrift-
lich beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 117 des Abgeordneten Dr. Alt-
hammer auf: 

Was hat den Bundeskanzler als einzigen Regierungschef im 
Westen veranlaßt, den sowjetischen Machthabern zu erklären, 
daß Alexander Solschenizyn in der Bundesrepublik Deutschland 
leben und schreiben könne, obwohl der Bundeskanzler wissen 
mußte, daß der Dichter seine Heimat nicht freiwillig verlassen 
wollte? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Ravens. 

Ravens, Parl. Staatssekretär beim Bundeskanzler: 
Herr Dr. Althammer, der Bundeskanzler hat nicht — 
wie Ihrerseits unterstellt wird — den sowjetischen 
Machthabern etwas „erklärt", sondern deutschem 
und internationalem Publikum gegenüber deutlich 
gemacht, was unsere Verfassung und unsere Über-
zeugung verlangen, selbst wenn sich daraus poli-
tische Schwierigkeiten ergeben. 

Der Bundeskanzler stellte, anknüpfend an einen 
Appell, den Frau Hamm-Brücher namens des Vor-
standes und des Kuratoriums der Theodor-Heuss-
Stiftung an ihn gerichtet hat, außerhalb seines vor-
bereiteten Konzepts folgendes fest — ich darf zitie-
ren —: 

Darf ich hier eine Bemerkung einfügen, meine 
Damen und Herren, die an das anknüpft, was 
hier Frau Hamm-Brücher namens  des  Vorstan-
des und Kuratoriums der Stiftung über Alexan-
der Solschenizyn gesagt hat. 

Wir sind — da kann es wohl keinen Zweifel 
geben — für die Freiheit der Meinungsäußerung 
und die Freiheit des Künstlers, sich mit den ihm 
gemäßen Mitteln zu äußern. Solschenizyn würde 
bei uns in der Bundesrepublik Deutschland frei 
leben und unbehindert arbeiten können. 

Hierauf hinzuweisen, bedeutet natürlich keine 
Einmischung. Man weiß, daß wir auf gute Be-
ziehungen zur Sowjetunion Wert legen. Die 
Unterschiede dessen, was man Ideologien und 
Systeme nennt, bestehen fort. 

Bei uns im Westen können viele nicht die 
Schwierigkeiten verstehen, denen ein weltbe-
kannter Schriftsteller in seinem eigenen Land 
begegnet. Dort, so fürchte ich, scheinen manche 
Behörden nicht zu erkennen, wie gut es dem 
internationalen Ansehen ihres Staates bekom-
men wäre, wenn sie eine schonungslose Be-
schreibung der Auswüchse staatlicher Macht 
akzeptiert hätten. 

Soweit das Zitat. 

Mit anderen Worten, Herr Kollege: Der Bundes-
kanzler hat auf den Tatbestand hingewiesen, daß 
man — anders als in der Bundesrepublik Deutsch-
land — in der Sowjetunion nicht frei reden und 
schreiben kann. 

Die Bundesregierung handelte nach den Vorschrif-
ten des Grundgesetzes, als sie Alexander Solsche-
nizyn ohne Zögern das Aufenthaltsrecht in der Bun-
desrepublik Deutschland gewährte. Sie ging immer 
davon aus, daß alle demokratischen Kräfte in der 
Bundesrepublik Deutschland die Pflicht, einem Men-
schen in Not zu helfen, als ihre übergeordnete Auf-
gabe betrachten, hinter der alle politischen Diffe-
renzen, spekulative Erwägungen oder bösartige 
Unterstellungen zurückzutreten haben. 

Für Ihre Meinungsbildung darf ich Ihnen ein Te-
legramm verlesen, das uns von Herrn Solschenizyn 
am 16. Februar 1974 aus Zürich zugegangen ist: 
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Parl. Staatssekretär Ravens 
Nachdem ich Ihr Land verlassen habe, liegt mir 
daran, Ihnen für die große und rasche Hilfe, die 
Sie mir nach meiner Ausweisung aus der Heimat 
geleistet haben, herzlich zu danken. 

Alexander Solschenizyn. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Althammer. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, will die Bundesregierung dem Beispiel der Nie-
derlande folgen und unter Hinweis auf Art. 13 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Ver-
einten Nationen vom 10. Dezember 1948 und den 
Internationalen Pakt über zivile und politische 
Rechte von 1973, den auch die Sowjetunion unter-
zeichnet hat, bei der Regierung der Sowjetunion 
gegen die Zwangsausweisung protestieren, um da-
durch zu verhindern, daß sich das Beispiel Solsche-
nizyns, nämlich eine Zwangsausweisung in die Bun-
desrepublik, bei anderen Oppositionellen wieder-
holt? 

Ravens, Parl. Staatssekretär beim Bundeskanzler: 
Herr Kollege, der Bundeskanzler hat in seiner Rede 
in München — ich habe die entsprechende Passage 
eben in vollem Wortlaut zitiert; in Ihrer Frage ha-
ben Sie das nicht getan — für die Bundesregierung 
deutlich gemacht, was sie von den Praktiken dieser 
Art hält. Ich glaube, daß dies eine sehr hinreichende 
und auch sehr deutliche Bemerkung gewesen ist. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Althammer. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, sieht die Bundesregierung keine Möglichkeit, 
dafür zu sorgen, daß sich in Zukunft solche Fälle 
einer Zwangsdeportation in die Bundesrepublik 
nicht wiederholen? 

Ravens, Parl. Staatssekretär beim Bundeskanzler: 
Die Bundesregierung sieht keine Möglichkeit, 
Zwangsdeportationen aus der Sowjetunion zu ver-
hindern, weil sie dort nicht regiert. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Vizepräsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 118 des Herrn Abgeordneten 
Engelsberger auf: 

Treffen Meldungen zu, daß der stellvertretende DDR-Außen-
minister  Nier erklärt habe, die DDR sehe sich möglicherweise 
gezwungen, die Bediensteten des Bundesamtes für Umweltschutz 
von der Benutzung der Transitwege nach West-Berlin auszu-
schließen, der Berliner Senat von Staatssekretär Gaus über 
diesen Tatbestand jedoch nicht umgehend unterrichtet worden sei, 
und muß die Aussage des Staatssekretärs in dem „heute"-Inter-
view  vom 9. Februar 1974, „ich glaube, daß wir derzeit eine 
hochinteressante Kampagne in diesem Lande hier bei uns er-
leben, die vornehmlich auf Gerüchten basiert und die in der Tat 
die zwischenstaatlichen Beziehungen erschweren kann", angesichts 
der tatsächlichen Kontrollen auf den Zufahrtswegen nach Berlin 
nicht als Schwächung der eigenen Position angesehen werden? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Ravens, Parl. Staatssekretär beim Bundeskanzler: 
Herr Kollege, in Beantwortung Ihrer Frage verweise 
ich auf die vertrauliche Sitzung des Bundestagsaus-
schusses für innerdeutsche Beziehungen vom 12. Fe-
bruar, in dem die Vertreter der Bundesregierung, 
Bundesminister Bahr und Staatssekretär Gaus, sich 
ausführlich zu dem in der Frage angesprochenen Ge-
samtkomplex geäußert haben. 

Was die Vorgänge auf den Transitstrecken anbe-
trifft, so hat die Bundesregierung die Regierung der 
DDR mit Nachdruck auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen, die Bestimmungen des Transitabkommens 
und des Viermächteabkommens strikt einzuhalten. 
Darüber hinaus hat sie in der eben schon genannten 
Sitzung des Ausschusses für innerdeutsche Beziehun-
gen im einzelnen berichtet. Sie hat es aber auch für 
richtig gehalten, bei der öffentlichen Erörterung auf 
eine den uns bekannten Tatsachen entsprechende ab-
gewogene Beurteilung der Vorgänge hinzuwirken. 
Die Bundesregierung weiß sich darin mit dem Ber-
liner Senat, der von der Bundesregierung ständig 
unterrichtet worden ist, einig. 

Herr Kollege, im übrigen wäre es gut, wenn 
Fragen dieser Art so behandelt werden könnten, 
daß sie nicht zu einer Schwächung der eigenen Posi-
tion führen. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auf den Vorschlag der Fraktionsvorsitzenden der 
Koalitionsfraktionen, Herrn Wehner und Herrn 
Mischnick, an den Vorsitzenden der Opposition, 
Herrn Carstens, ein geeignetes Gremium des Parla-
ments zu schaffen, das vertrauliche Auskünfte der 
Bundesregierung entgegennehmen kann. Ich hoffe, 
daß ein solches Gremium recht bald zustande kommt. 

Die Äußerungen von Herrn Staatssekretär Gaus 
am 9. Februar 1974 können nicht als eine Schwächung 
der eigenen Position angesehen werden. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Engelsberger. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sind Sie nicht der Meinung, daß die gesamte deutsche 
Öffentlichkeit und das Parlament ein Anrecht darauf 
haben, zu erfahren, wie die Bundesregierung auf der-
art rechtswidrige Äußerungen von seiten der DDR 
reagiert, und glauben Sie nicht, daß die Erklärung 
des Staatssekretärs Gaus, daß es sich hier um eine 
hochinteressante Kampagne handelt, die auf Gerüch-
ten basiert, eine Äußerung ist, die dem Sachverhalt 
nicht gerecht wird und durch die die Position der 
Bundesregierung und ihre Autorität gerade gegen-
über Ost-Berlin geschwächt werden? 

Ravens, Parl. Staatssekretär beim Bundeskanzler: 
Ich glaube, Herr Präsident, das waren drei Fragen. 
Lassen Sie mich die erste beantworten. 

Herr Kollege Engelsberger, die deutsche Offent-
lichkeit scheint, anders als Sie, hinreichend zur 
Kenntnis genommen zu haben, daß die Bundesre-
gierung nicht nur einmal, sondern mehrfach gegen-
über der Regierung der DDR gegen Verletzungen 
des Transitabkommens protestiert bzw. auf die Ein-
haltung des Transitabkommens ausdrücklich hinge-
wiesen hat. 

(Abg. Freiherr von Fircks: Mehr auch nicht!) 
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Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Engelsberger. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
liegt die Äußerung des stellvertretenden DDR

-

Außenministers Nier auf der gleichen Ebene wie 
die des SED-Chefs Honecker, der davon spricht, 
daß die Bundespräsenz in West-Berlin abgebaut 
werden müsse, was heißt, daß sie reduziert werden 
solle? 

Ravens, Parl. Staatssekretär beim Bundeskanzler: 
Ich weiß nicht, welche Äußerungen von Herrn Nier 
Sie meinen. Es gibt eine ganze Reihe von Äußerun-
gen, die er in der Öffentlichkeit gemacht hat. Die 
Bundesregierung ist der Auffassung, daß das Berlin-
Abkommen strikt eingehalten und angewendet wird, 
d. h., daß die Bindungen und Verbindungen zu Ber-
lin nicht geschwächt werden dürfen, sondern ausge-
baut. werden können. 

Vizepräsident von Hassel: Die Frage 119 wird 
auf Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 120 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Zimmermann auf: 

Treffen Meldungen zu, wonach das Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung ein Witzreferat eingerichtet hat, um 
Witze über den Bundeskanzler auf ihren Witz untersuchen zu 
lassen, und hält es die Bundesregierung für witzig, diese Humo-
ristik auf andere Witzbolde, wie den „Minister des Äußersten" 
(Lance Pope) und „König Drosselfahrt" auszudehnen, um erst-
mals an dieser Weiberfastnacht bei der sonstigen traurigen Lage 
witzig zu erscheinen? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär! 

Ravens, Parl. Staatssekretär beim Bundeskanzler: 
Herr Präsident, diese Frage wird durch das Presse-
amt beantwortet. 

Vizepräsident von Hassel: Bitte schön, Herr 
Staatssekretär von Wechmar! 

Freiherr von Wechmar, Staatssekretär, Chef 
des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung: Nein. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Zimmermann. 

Dr. Zimmermann (CDU/CSU) : Ist die Bundes-
regierung nicht der Auffassung, daß der Herr Staats-
sekretär und Chef des Bundespresse- und Informa-
tionsamtes an diesem besonderen Donnerstag die 
Frage etwas humoristischer hätte beantworten kön-
nen? 

Freiherr von Wechmar, Staatssekretär, Chef 
des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung: Ich glaubte, daß ich das mit diesem einen 
Wort getan hätte. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident von Hassel: Herr Dr. Zimmer-
mann! 

Dr. Zimmermann (CDU/CSU) : Ist die Bundes-
regierung der Auffassung, daß der Ernst der Lage 
es verbietet, auch an diesem Tag ein bißchen witzig 
zu sein? 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Freiherr von Wechmar, Staatssekretär, Chef 
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung: Herr Abgeordneter, erlauben Sie mir die Fest-
stellung, daß ich dies für eine besondere Art von 
schwarzem Humor halte. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die Fragen 
aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers des 
Auswärtigen auf. Die Frage 121 des Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) wird auf Wunsch des 
Fragestellers schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rúfe die Frage 122 des Abgeordneten Hösl auf. 
— Der Abgeordnete ist nicht anwesend, die Frage 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 123 des Abgeordneten Dr. Be-
cher (Pullach) auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Feststellung des stell-
vertretenden Außenministers der CSSR, Jiri Götz, in der Okto-
berfolge 1973 der Monatsschrift der KPTsch „Nová mysl" zu dem 
am 11. Dezember 1973 in Prag unterzeichneten Vertrag, „Die im 
Vertrag verankerte Hauptproblematik stellt die Anerkennung der 
Nullität des Münchner Abkommens dar . . . Nach allgemein an-
erkannten Regeln des Völkerrechtes hat ein Nullitätsvertrag 
keinerlei rechtliche Wirksamkeit und wird als niemals existierend 
erachtet. An dieser Tatsache kann auch die einseitige Interpreta-
tion von Staatssekretär Frank im Schreiben vom 28. August 1973 
nichts ändern, das er den Funktionären der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft übersandte und wonach das Münchner Abkom-
men vom 29. September 1938 zu seiner Zeit rechtmäßig realisiert 
wurde und zur Ubergabe der territorialen Befugnisse des Sude-
tengebietes an das Deutsche Reich führte."? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Moersch! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, die von 
Ihnen zitierte Feststellung des stellvertretenden 
Außenministers der CSSR, Jiri Goetz, in der Okto-
ber-Folge 1973 der von Ihnen erwähnten Monats-
zeitschrift „Nová mysl" entspricht nicht der im Ver-
trag erzielten Einigung über die künftige Behand-
lung des Münchener Abkommens und seiner Rechts-
folgen. Diese Einigung stellt insbesondere nicht die 
von der CSSR ursprünglich geforderte Anerkennung 
der Ungültigkeit des Münchener Abkommens von 
Anfang an mit allen sich daraus ergebenden Konse-
quenzen dar. Im einzelnen darf ich auf die Denk-
schrift der Bundesregierung zu dem deutsch-tsche-
choslowakischen Vertrag verweisen, die inzwischen 
gedruckt vorliegt. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Becher. 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 82. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1974 	5377 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist Ihnen bekannt, daß sich der nunmehr 
zum ersten tschechoslowakischen Botschafter in der 
Bundesrepublik Deutschland ernannte Jiri Goetz in 
dem betreffenden Aufsatz zusätzlich noch ausdrück-
lich auf eine offizielle Aussage im ZK der KPC be-
ruft, wo Herr Vacil Bilák ausdrücklich unter Beru-
fung auf die Wiener Vertragsrechtskonvention er-
klärte, daß ein nichtiger Vertrag keine Rechtswir-
kung habe und daher von Anfang an nicht exi-
stiere? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Der Aufsatz ist mir bekannt. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, wird die Bundesregierung den Appell von 
Bundeskanzler Brandt in Prag, den Prager Vertrag 
nicht durch einseitige Interpretationen einzuengen, 
dadurch ernst nehmen, daß sie die Zitierung der 
Wiener Vertragskonvention für die einseitige Aus-
legung des Begriffs „nichtig" in bezug auf das 
Münchener Abkommen von 1938 als von Anfang an 
ungültig eindeutig zurückweist? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, die Bun-
desregierung hat auf Grund der von Ihnen zitierten 
Äußerungen die nötigen Schritte unternommen, und 
Sie werden am Datum bemerkt haben, daß die Äuße-
rungen vor der Unterzeichnung erfolgt sind. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 124 des Abgeordneten Dr. Becher (Pullach) 
auf: 

Soll das vorgesehene oder gegebenenfalls bereits erteilte 
Agreement für Herrn Jiri Götz als ersten Botschafter der CSSR 
in der Bundesrepublik Deutschland bedeuten, daß sich die Bun-
desregierung mit der geschilderten Vertragsauslegung des stell-
vertretenden Außenministers und langjährigen Verhandlungs

-führers  der CSSR einverstanden erklärt? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Die Antwort lautet nein, Herr 
Abgeordneter. 

Vizepräsident von Hassel: Erste Zusatzfrage, 
Herr Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, erblickt die Bundesregierung in der Tat-
sache, nunmehr den Mann als ersten tschechoslowa-
kischen Botschafter in Bonn zu haben, der das Kern-
stück des Prager Vertrags in einem gefährlich kon-
trären Sinn auslegt, nicht eine Belastung Ihres Ver-
suchs, mit Prag eine Normalisierung der Beziehun-
gen herbeizuführen? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, mit der 
Agrément-Erteilung stimmt der Empfangsstaat der 

beabsichtigten Ernennung eines Botschafters durch 
den Sendestaat zu. Diese Zustimmung bedeutet 
selbstverständlich nicht, daß der Empfangsstaat etwa 
alle publizistischen Äußerungen der betreffenden 
Persönlichkeit gutheißt. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, darf ich annehmen, daß Sie, ausgehend 
von der mir bekannten Tatsache, daß Herr Jiri Goetz 
sich auch nach der Anwesenheit des Herrn Bundes-
kanzlers in Prag zu der zitierten Auslegung des Ver-
trags bekennt, ihm nicht nur Ihre Auslegung zur 
Kenntnis bringen, sondern auch durch entsprechende 
Erklärungen des ersten Botschafters der Bundesre-
publik Deutschland in der CSSR Ihrerseits diese 
Auslegung zusätzlich zurückweisen lassen? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, ich darf 
hier prinzipiell feststellen, daß für die Bundesregie-
rung die konkret erzielten Verhandlungsergebnisse 
maßgebend sind und das, was in den Verhandlun-
gen gesagt worden ist, nicht jedoch publizistische 
Äußerungen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Wischnewski. 

Wischnewski (SPD) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie meine Auffassung, daß offene Diskussionen hier 
im Parlament über Fragen des Agréments den außen-
politischen Interessen unseres Landes in erheblichem 
Maße schaden können? 

(Beifall bei der SPD.) 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, in diesem 
Fall möchte ich ausdrücklich darauf verweisen, daß 
die Bundesregierung keinen Anlaß sieht, eine Er-
örterung dieser Art etwa fortzuführen. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 125 des Abgeordneten Dr. Althammer auf: 

Wann haben erstmals Vertreter sowjetischer Behörden an Bun-
desbehörden oder Regierungsvertreter eine Mitteilung über die 
beabsichtigte Deportation Solschenizyns in die Bundesrepublik 
Deutschland gerichtet? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Kollege, die erste Mit-
teilung von sowjetischer Seite über die Ausweisung 
des Schriftstellers Alexander Solschenizyn erfolgte 
am 13. Februar 1974 um 8.45 Uhr durch den sowje-
tischen Botschafter gegenüber Statassekretär Frank. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Althammer. 
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Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, hat Botschafter Falin dabei erklärt, daß Solsche-
nizyn selbst den Wunsch geäußert habe, in die 
Bundesrepublik auszureisen? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, die 
Publizierung diplomatischer Vorgänge erfolgt ent-
sprechend den Vorschriften nach 30 Jahren. Ich kann 
also Ihre Frage hier nicht erörtern. Dafür bitte ich 
um Verständnis. Ich bin aber bereit, es im Auswärti-
gen Ausschuß zu tun. Zur Sache möchte ich aber aus-
drücklich bitten, eine Nichtbeantwortung an dieser 
Stelle nicht als Bestätigung aufzufassen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Althammer. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, hat das Auswärtige Amt Erkenntnisse darüber, 
warum die Deportation ausgerechnet in die Bundes-
republik vorgenommen wurde? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, weil of-
fensichtlich in der ganzen Welt die Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland bekannt ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 126 des Abgeordneten Engelsberger auf: 

Treffen Pressemeldungen zu, daß sowjetische Regierungsver-
treter durch „Vorbehalte" den in Berlin vorgesehenen Bundes-
parteitag der FDP verhindert hätten, und wie sind bejahenden-
falls solche Einwendungen mit dem Berlin-Abkommen zu verein-
baren? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Pressemeldungen, daß von 
sowjetischen Regierungsvertretern solche Einwände 
erhoben worden seien, treffen nicht zu. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Engelsberger. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
treffen dann Äußerungen des Sprechers der Berliner 
FDP Füger, daß es — ich zitiere — „entsprechende 
Kontakte zwischen Vertretern der Botschaft der 
UdSSR in Ost-Berlin sowie dem sowjetischen Gene-
ralkonsulat in West-Berlin mit seiner Partei" ge-
geben habe, hierbei hätten die Russen„ Bedenken 
gegen die für den Herbst geplante Veranstaltung 
anklingen lassen", ebenfalls nicht zu? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, ich habe 
eben gesagt, daß die Pressemeldungen nicht zutref-
fen. Ich habe meiner ersten Antwort nichts hinzuzu-
fügen. Es gehört nicht zu den Aufgaben der Bundes-
regierung, Fragen aus dem Bereich der Parteien zu 
beantworten. Ich darf das hier einmal ausdrücklich 
feststellen. 

Vizepräsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 127 des Abgeordneten Dr. Witt-
mann (München) auf. Sie wird auf Wunsch des 
Fragestellers schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 128 des Abgeordneten Dr. Holtz 
auf: 

Welche Vorbereitungen gedenkt die Bundesregierung — im 
Hinblick auf die Einladung der Regierung der USA an die 
Bundesregierung, an den Feiern zum 200. Jahrestag der amerika-
nischen Unabhängigkeitserklärung teilzunehmen — über die Be-
rufung eines Komitees und der Beauftragung eines Beamten des 
Auswärtigen Amts mit der Bearbeitung dieses Fragenkomplexes 
hinaus zu ergreifen? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär. 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, der Präsi-
dent der Vereinigten Staaten von Amerika hat die 
Bundesregierung eingeladen, sich an den Veranstal-
tungen zum Gedenken an die amerikanische Revolu-
tion von 1776 zu beteiligen. Die Bundesregierung 
sieht in der 200. Jahrfeier der Vereinigten Staaten 
eine Gelegenheit, nicht nur den bedeutenden histo-
rischen Anteil der Deutschen an der amerikanischen 
Staatswerdung zu würdigen, sondern auch unsere 
Solidarität mit den Vereinigten Staaten in Gegen-
wart und Zukunft ins öffentliche Bewußtsein zu 
rücken. Eine interministerielle Arbeitsgruppe unter 
Federführung des Auswärtigen Amts ist damit be-
auftragt, die verschiedenen Vorhaben der Bundes-
regierung vor allem im kulturellen Bereich zu koor-
dinieren. Der Herr Bundeskanzler hat ferner Bun-
desminister a. D. Dr. Möller gebeten, als sein Beauf-
tragter für die amtliche Beteiligung der Bundesregie-
rung an den geplanten Feierlichkeiten aus Anlaß der 
200. Jahrfeier tätig zu werden. Während einer USA-
Reise im Monat Januar hat Herr Dr. Möller darauf-
hin Gespräche mit der neu geschaffenen „200-Jahr-
feier-Behörde" und anderen amerikanischen Stellen 
geführt, um die deutschen Pläne mit der amerikani-
schen Administration abzustimmen. 

Vizepräsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 129 des Abgeordneten Dr. Holtz 
auf: 

Ist eine bundesdeutsche Beteiligung an der Gedächtnisausstel-
lung zur 200-Jahr-Feier der amerikanischen Revolution in Europa 
vorgesehen, und wenn ja, hat die Bundesregierung sichergestellt, 
daß für die Vorbereitungen auch der fachmännische Rat deut-
scher Historiker, die sich speziell mit der amerikanischen Ge-
schichte beschäftigen, eingeholt wird? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär. 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, von einer 
Gedächtnisausstellung zur 200-Jahrfeier der ameri-
kanischen Revolution in Europa ist der Bundesregie-
rung nichts bekannt. Daher stellt sich auch nicht die 
Frage einer Beteiligung der Bundesregierung oder 
anderer deutscher Stellen. 

Die Kulturabteilung des Auswärtigen Amts erwägt 
jedoch die Durchführung einer oder mehrerer deut-
scher Ausstellungen in den Vereinigten Staaten 
während des Jubiläumsjahres 1976. 
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Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Holtz. 

Dr. Holtz (SPD) : Herr Staatssekretär, wird die 
Bundesregierung gegebenenfalls eine Initiative er-
greifen, um eine Gedächtnisausstellung hier in der 
Bundesrepublik durchzuführen? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Das kann ich jetzt nicht be-
antworten. Das wäre eine Frage an andere Ressorts. 
Wir müßten das erst einmal prüfen. 

Vizepräsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Die Fragen 130 und 131 des Abgeordneten Dr. 
Kunz (Weiden) werden auf Wunsch des Fragestel-
lers schriftlich beantwortet. Die Antworten werden 
als Anlagen abgedruckt. 

Die Fragen 132 und 133 des Abgeordneten Berger 
sowie die Fragen 134 und 135 des Abgeordneten 
Wawrzik werden auf Wunsch der Fragesteller eben-
falls schriftlich beantwortet. Die Antworten werden 
als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 8 des Abg. Dr. Abelein auf. 
Er ist nicht anwesend. Die Frage wird schriftlich be

-

antwortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 111 des Abgeordneten Dr. 
Schweitzer auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die bisher im Rahmen der 
deutschpolnischen Schulbuchkonferenzen erzielten Ergebnisse, 
und liegen ihr Informationen über die Verwertung derselben so-
wohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der Volks-
republik Polen vor? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär, bitte! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Im Einvernehmen, Herr Ab-
geordneter, mit dem Herrn Bundesminister für Bil-
dung und Wissenschaft darf ich die Frage wie folgt 
beantworten. 

Die Bundesregierung beurteilt die  bisher im Rah-
men der  deutsch-polnischen Schulbuchkonferenzen 
erzielten Ergebnisse positiv. Sie hält die erarbeiteten 
Empfehlungen zur Behandlung der deutsch-polni-
schen Beziehungen in den Schulbüchern für geeignet, 
das gegenseitige Geschichtsbild zu korrigieren und 
zu entzerren. Seit Aufnahme der allerdings noch 
nicht abgeschlossenen Gespräche deutscher und pol-
nischer Historiker und Geographen vor zwei Jahren 
beginnen die Konferenzergebnisse in die einschlä-
gige Literatur einzufließen. Deutsche Historiker stel-
len unterdessen bereits eine Korrektur des Deutsch-
landbildes in Polen fest. Dies ist zu begrüßen. 

Entsprechende Erfolge der Umsetzung der Empfeh-
lungen erwartet die polnische Seite auch in der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie hält die deutschen 
Umsetzungserfolge für bescheiden, im Grunde noch 
nicht für ausreichend. In der Tat beschränkt sich die 
Umsetzung der Konferenzergebnisse auf die amt-
liche Veröffentlichung der Empfehlungen durch die 
Kultusministerien der Bundesländer und auf ver-
einzelte Korrekturen einiger neu aufgelegter Ge

-

schichtslehrbücher durch Schulbuchverleger sowie 
den Neudruck einer einschlägigen Kartenseite im 
Diercke-Schulatlas. 

Im Gegensatz zu den relativ günstigen Voraus-
setzungen der Durchsetzbarkeit der Empfehlungen in 
Polen — ein zentral gelenktes Erziehungswesen und 
geringe Auswahl von Schulbüchern — ist die Situa-
tion in unserem Lande sehr komplex, um nicht zu 
sagen kompliziert. 

Die Umsetzung der Ergebnisse internationaler 
Schulbuchkonferenzen ist Sache der elf Bundesländer 
in Zusammenarbeit mit den Schulbuchverlegern und 
-autoren. Die Erwartung, daß der Bund die Konfe-
renzempfehlungen einführen könne, muß angesichts 
der Verfassungslage entschieden enttäuscht werden. 
Im Bewußtsein dieses Politikums hat der Leiter der 
Kulturabteilung des Auswärtigen Amts wiederholt 
— zuletzt noch am 8. Februar 1974 — die Kultus-
ministerkonferenz gebeten, in enger Zusammen-
arbeit mit dem Internationalen Schulbuchinstitut für 
eine zügige Umsetzung der Konferenzergebnisse 
Sorge zu tragen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
hat der Abgeordnete Dr. Schweitzer. 

Dr. Schweitzer (SPD) : Herr Staatssekretär, darf 
ich die weitere sozusagen parlamentarische Kon-
trollfrage stellen, ob die Bundesregierung zur Vor-
bereitung der hier vorgetragenen Antwort über un-
sere Botschaft in Warschau bei den zuständigen pol-
nischen Stellen selber rückfragen ließ, damit die 
deutsche Offentlichkeit einmal umfassender über die 
sehr positive Bilanz der Umsetzung, wie Sie es ganz 
richtig formulieren, auf der polnischen Seite infor-
miert werden kann. 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, ich muß 
das noch einmal prüfen. Es ist üblich, daß wir alle 
möglichen Informationen einholen, und unsere Ver-
tretung steht auch mit den entsprechenden Stellen 
der anderen Seite in engem Kontakt. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage hat der Herr Abgeordnete Dr. Schweitzer. 

Dr. Schweitzer (SPD) : Wären Sie bereit, Herr 
Staatssekretär, im Benehmen mit dem Bundesmini-
ster für Bildung und Wissenschaft für die Beantwor-
tung einer weiteren Frage, die ich dann stellen 
werde, vorher solche Erkundungen einzuziehen, 
damit eine solche Informierung der Öffentlichkeit, 
die ich für sehr wichtig halte, erfolgen kann? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, es gibt 
eine laufende Berichterstattung der Botschaft. Die 
Berichterstattung, die sich gerade mit  dieser Frage 
befaßt und die wir für besonders dringlich halten, 
kenne ich im allgemeinen. 
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Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 112 des Abgeordneten Dr. Schweitzer auf: 

Wird die Bundesregierung auch künftig die Arbeit des Inter-
nationalen Schulbuchinstituts in Braunschweig unterstützen und 
sich insbesondere dafür einsetzen, daß die durch den Tod des in 
der gesamten nationalen und internationalen Fachwelt aner-
kannten Professors Eckert vakante Stelle eines Leiters dieses 
Instituts so bald wie möglich neu besetzt wird? 

Bitte, zur Beantwortung! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Die Bundesregierung, Herr 
Abgeordneter, wird die Arbeit des Internationalen 
Schulbuchinstituts, das seit Jahren ganz überwie-
gend aus Mitteln des Schulfonds des Auswärtigen 
Amts gefördert wird, auch in Zukunft unterstützen 
und seinen finanziellen Bedürfnissen — gemessen an 
den Vorhaben, deren Durchführung politisch gebo-
ten und operativ möglich sind — Rechnung tragen. 

Die Besetzung der durch den Tod von Professor 
Dr. Eckert vakanten Stelle des Leiters des Inter-
nationalen Schulbuchinstituts ist primär Sache des 
niedersächsischen Kultusministers, da die Leitung 
des Instituts in Personalunion mit dem Lehrstuhl für 
Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Braun-
schweig verbunden war. 

Hinzu kommt, daß Schulbuchfragen in die Kom-
petenz der Länder fallen. Die Bundesregierung ist 
im Hinblick auf die hervorragende politische Be-
deutung des Instituts im Außenverhältnis der Bun-
desrepublik Deutschland sehr daran interessiert, 
daß ein Nachfolger alsbald gefunden wird. 

Der Leiter der Kulturabteilung hat dieses Pro-
blem sogleich nach dem Ableben von Professor 
Dr. Eckert in einem Schreiben an den niedersäch-
sischen Kultusminister herangetragen und sich dar-
über hinaus auch bei der Kultusministerkonferenz 
am 8. Februar 1974 in Bonn für eine baldige Lösung 
der Nachfolgefrage eingesetzt. 

Vizepräsident von Hassel: Keine Zusatzfrage? 
Ich danke Ihnen für die Beantwortung der Fragen 

aus Ihrem Geschäftsbereich. 

Ich komme nunmehr zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Die Frage 39 der Abgeordneten Frau Dr. 
Neumeister wird auf Wunsch der Fragestellerin 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 40 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Evers auf. Der Abgeordnete ist nicht anwe-
send. Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 41 des Herrn Abgeordneten 
Immer auf: 

Inwieweit ist die Bundesregierung bereit, den überwiegenden 
Teil der in Aussicht genommenen Summe des Währungsaus-
gleichs für die Landwirtschaft — abgesehen von den Finanzhilfen 
für spezialisierte Gärtnereibetriebe und die Küstenfischerei —
nicht nach dem Flächensystem an die Betriebe zu verteilen, son-
dern zur Entlastung insbesondere der Kleinbetriebe auf die Land-
wirtschaftliche Unfelt- und Krankenversicherung zu übertragen? 

Zur Beantwortung, bitte, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Logemann! 

Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Herr Kollege Immer, auf Grund des Ministerrats-
beschlusses vom 10./11. Dezember 1973 darf der 
Aufwertungsausgleich künftig nicht mehr als Direkt-
ausgleich gewährt werden. Für diesen Fall hatte das 
Kabinett anläßlich der Verabschiedung des Haus-
halts am 5. September 1973 vorsorglich beschlossen, 
daß die Zweckbestimmung für den Aufwertungs-
ausgleich neu festzulegen ist. In den Haushalt 1974 
wurden 400 Millionen DM für besondere agrarpoliti-
sche Aufgaben eingestellt. 

Über die Aufteilung der für besondere agrarpoli-
tische Maßnahmen vorgesehenen Ausgaben sind in 
meinem Haus bereits Vorstellungen entwickelt wor-
den, die grundsätzlich — das möchte ich betonen ---
dem Anliegen Ihrer Anfrage Rechnung tragen. So 
ist beabsichtigt, die Finanzmittel zu einem wesent-
lichen Teil zur mittelbaren und unmittelbaren Ko-
stenentlastung gerade der einkommensschwächeren 
Betriebe zu verwenden. Dabei soll ein erheblicher 
Anteil schwerpunktartig zur teilweisen Erstattung 
von Beiträgen zur sozialen Sicherung eingesetzt 
werden. 

Eine Beschlußfassung der Bundesregierung steht 
jedoch noch aus, so daß gegenwärtig keine nähe-
ren Einzelheiten mitgeteilt werden können. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
hat der Abgeordnete Immer. 

Immer (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
jetzt schon absehen, wann die Beschlußfassung er-
folgen wird? 

Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Die Beschlußfassung wird nach Vorlage eines Kabi-
nettsentwurfs in der nächsten Zeit erfolgen müssen. 
Darüber muß dann auch noch der Haushaltsausschuß 
entscheiden, so daß hier also schon ein gewisser 
Zeitdruck vorhanden ist. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Immer. 

Immer (SPD) : Wären Sie bereit, mir unmittelbar 
nach Beschlußfassung die Unterlagen zukommen zu 
lassen, da ich persönlich an ihnen besonders inter-
essiert bin? 

Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Das will ich gern tun. 

(Abg. Immer: Danke schön!) 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 42 des Herrn Abgeordneten Eigen auf: 

Wie wirkt sich die Abwertung vom französischen Franc und 
italienischer Lire auf den deutschen Konserven- und Obstmarkt 
aus angesichts der Tatsache, daß Äpfel in der EG in großen 
Mengen interveniert werden? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 
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Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: In 
Anbetracht der Tatsache, daß die Franc-Abwertung 
erst Anfang dieses Jahres erfolgt ist und die Haupt-
vermarktungssaison für die angesprochenen Erzeug-
nisse vorüber ist, lassen sich isolierte Auswirkungen 
der Abwertung des französischen Franc und der ita-
lienischen Lira zur Zeit nicht feststellen. 

Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, daß die 
derzeit schwierige Lage am Apfelmarkt im wesent-
lichen eine Folge der überdurchschnittlichen Ernte 
in der Gemeinschaft ist und unmittelbare Zusam-
menhänge zwischen Marktpreisen und Schwankun-
gen in den Paritäten innerhalb der Gemeinschaft 
nicht erkennbar sind. 

Die Interventionen, die zur Zeit bei Äpfeln, ins-
besondere in anderen Mitgliedstaaten — allerdings 
in geringerem Umfange als in den Vorjahren —, vor-
genommen werden, entlasten nicht nur den Gemein-
schaftsmarkt, sondern auch den Markt in der Bun-
desrepublik Deutschland. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
hat der Abgeordnete Eigen. 

Eigen (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, daß die im Dezember 
1973 und im Januar 1974 durchgeführten großen In-
terventionen in Frankreich ich weiß nicht, woher 
Sie Ihre Nachrichten haben, daß es nur kleinere 
sind als in anderen Jahren — möglicherweise doch 
eine zusätzliche Belastung für den deutschen Obst-
markt bedeuten, da es innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft weder für Obst und Gemüse noch für 
Konserven einen Grenzausgleich gibt? 

Logemann, Pari. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Herr Kollege Eigen, das werden Sie wissen: Jede 
Intervention, die ich vornehme, also jede Einlage-
rung von Überschüssen, wenn ich das sagen darf, 
belastet natürlich zu irgendeiner Zeit, wenn sie wie-
der abgesetzt werden muß, den Markt. Insofern 
könnte ein gewisser Zusammenhang bestehen. 

Vizepräsident von Hassel: Zweite Zusatz-
frage, der Abgeordnete Eigen. 

Eigen (CDU/CSU) : Untersucht die Bundesregie-
rung Möglichkeiten, Obst und Gemüse und Obst- 
und Gemüsekonserven in eine Grenzausgleichsmaß-
nahme einzubeziehen, wie sie für andere Marktord-
nungsprodukte seit langem gang und gäbe ist? 

Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Herr Kollege Eigen, wir haben uns seit Jahren be-
müht, den Grenzausgleich zu erweitern. Sie wissen 
aber, daß dieser Grenzausgleich nur bei Marktord-
nungswaren greift und daß die Partnerländer eine 
Ausweitung abgelehnt haben. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 43 des Abgeordneten Eigen auf: 

In welcher Weise würde die Bundesregierung reagieren, wenn, 
wie aus Presseberichten zu entnehmen, Italien Fleisch rationieren 
sollte, und wie würde sich die EG-Marktordnung in einem sol

-

chen Fall auswirken? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär. 

Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Herr Kollege Eigen, italienische Regierungsvertre-
ter haben noch Ende der vergangenen Woche an-
läßlich einer Sitzung des Verwaltungsausschusses 
Rindfleisch in Brüssel versichert, daß es über eine 
Rationierung von Fleisch bisher lediglich Spekula-
tionen, aber keine konkreten Pläne der italienischen 
Regierung gibt. Ich halte es deshalb für verfrüht, 
über mögliche Reaktionen der Bundesregierung zu 
sprechen. Die Auswirkungen einer eventuellen 
Fleischrationierung auf das Funktionieren der EWG-
Marktordnung würden im übrigen von den Einzel-
heiten einer derartigen Regelung abhängen und 
müßten nach meiner Ansicht zu gegebener Zeit auf 
Gemeinschaftsebene erörtert werden. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Eigen. 

Eigen (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht mit mir einer Meinung, daß Minister Ertl als 
Ratspräsident der Gruppe der Agrarminister Vor-
kehrungen für den Fall einer Rationierung von Rind-
fleisch in Italien Vorkehrungen treffen müßte, da 
allgemein bekannt ist, daß die Einfuhr von Nah-
rungsmitteln nach Italien die Zahlungsbilanz Italiens 
außerordentlich belastet? 

Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Herr Kollege Eigen, dazu kann ich nur darauf ver-
weisen, daß Minister Ertl als Ratspräsident noch in 
der letzten Woche den italienischen Landwirtschafts-
minister besucht hat, daß wir laufend mit Italien 
über die agrarpolitische Entwicklung in der Gemein-
schaft im Gespräch sind. Wenn ein solches Problem 
anstehen sollte, wird es rechtzeitig erörtert werden. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, der Abgeordnete Eigen. 

Eigen (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit mir einer Meinung, daß für den Fall einer Ratio-
nierung von Rindfleisch in Italien festzustellen wäre, 
daß die Marktordnung für Rindfleisch zusammenge-
brochen ist? 

Logemann, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Das würde ich nicht gleich sagen. Da müßte man im 
Ministerrat der EG überlegen, welche Maßnahmen 
eingeleitet werden können. 

Vizepräsident von Hassel: Wir sind am Ende 
Ihres Geschäftsbereiches angelangt. Ich danke Ihnen 
für die Beantwortung. 
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Vizepräsident von Hassel 
Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 

für Verkehr auf. Wir kommen als erstes zur Frage 44 
des Abgeordneten Walther. — Der Fragesteller ist 
nicht anwesend. Die Frage wird schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
Das gleiche gilt für die Frage 45 des Abgeordneten 
Walther. 

Die Frage 46 des Abgeordneten Dr. Narjes wird 
auf Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird ebenfalls als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 47 des Abgeordneten Wolfram 
auf. Ist der Abgeordnete anwesend? — Er ist nicht 
anwesend; die Frage wird schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 48 des Abgeordneten Straßmeir 
auf: 

Treffen Meldungen der Wirtschaftswoche vom 18. und 25. Ja-
nuar 1974 zu, daß der Parlamentarische Staatssekretär im Bun-
desverkehrsministerium den sogenannten Salonwagen der Deut-
schen Bundesbahn mehrfach für die Wochenendheimreise von 
Bonn nach Stuttgart kostenfrei benutzt hat, und wenn ja, ist die 
Bundesregierung der Auffassung, daß die Benutzung des Salon-
wagens der Deutschen Bundesbahn im Interesse einer sparsamen 
Haushaltsführung liegt? 

Bitte sehr, zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, die Ihrer Frage 
zugrunde liegenden Berichte in der „Wirtschafts-
woche" treffen insoweit nicht zu, als sie den Ein-
druck vermitteln, der Sonderdienstwagen, der fälsch-
lich als Salonwagen bezeichnet worden ist, sei von 
dem benutzungsberechtigten Staatssekretär allein 
aus rein persönlichen Gründen in Anspruch genom-
men worden. Der mit Telefon sowie Arbeits- und 
Besprechungseinrichtungen ausgestattete Sonder-
dienstwagen dient — übrigens, Herr Abgeordneter, 
seit eh und je — dem gesetzlich für die Bundesbahn 
zuständigen Minister und seinen unmittelbaren Ver-
tretern zur Wahrnehmung dienstlicher Obliegen-
heiten, beispielsweise zur Durchführung von Bespre-
chungen oder zur Bearbeitung dienstlicher Akten 
während einer Reise. So war es auch in den hier in 
Betracht kommenden Fällen. Die von Ihnen erwähn-
ten Meldungen vermengen insoweit Falsches und 
Irreführendes. Qualifizierbare Kosten entstehen der 
Bundesbahn durch das Indienststellen des Sonder-
dienstwagens nicht. Die Inanspruchnahme des Wa-
gens durch den benutzungsberechtigten Staatssekre-
tär widerspricht deshalb nicht dem von Ihnen, Herr 
Abgeordneter, erwähnten Gebot der sparsamen 
Haushaltsführung. Als Abgeordneter des Bundes-
tages besitzt übrigens der Parlamentarische Staats-
sekretär einen gültigen Fahrtausweis. 

Ich möchte noch bemerken, daß von dem Recht 
zur Benutzung des Sonderdienstwagens nur in 
äußerst dringenden Fällen Gebrauch gemacht wird. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Straßmeir. 

Straßmeir (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
nachdem ich Ihrer Antwort und der Antwort, die Sie 
dem Kollegen Sauter erteilt haben, entnehme, daß 

der Sonderdienstwagen nur für dienstliche Zwecke, 
also für Dienstreisen vorgesehen ist, frage ich, ob 
die Bundesregierung nicht dennoch bereit ist, dem 
Staatssekretär Haar zu untersagen, sich vom Ar-
beitsplatz zum Wohnsitz fahren zu lassen. 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, das Ausmaß der 
dienstlichen Beanspruchung des Staatssekretärs er-
gibt sich aus der Geschäftsordnung, also aus grund-
sätzlichen Festlegungen. Auch in diesem Falle gab 
es dienstliche Erfordernisse. Es besteht deshalb kei-
nerlei Anlaß, im Sinne Ihrer Anregung zu verfahren. 

Vizepräsident von Hassel: Noch eine Zusatz-
frage, der Abgeordnete Straßmeir. 

Straßmeir (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hält 
, die Bundesregierung das Verhalten des Staatssekre-
tärs Haar für vereinbar mit ihrem erklärten Streben 
nach mehr Demokratisierung, d. h. nach mehr Ge-
rechtigkeit und weniger Privilegien? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, es besteht nicht im 
mindesten Anlaß zu der Unterstellung, die ich Ihrer 
Zusatzfrage entnehme. Gerade der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr ist 
der letzte, der in irgendeiner Weise irgendwelche 
Privilegien in Anspruch nimmt. Ich habe Ihnen hier 
dargestellt, aus welchen Erwägungen gerade dem 
Bundesverkehrsminister diese Möglichkeit gegeben 
ist — übrigens, ich betone noch einmal: seit eh und 
je. Was „seit eh und je" bedeutet, das werden Ihnen 
die Kollegen sagen können, die seit 1949 die Mög-
lichkeiten und die Gegebenheiten für den Bundes-
minister für Verkehr beobachten können. Es besteht 
insoweit also eine gefestigte Praxis. Es ist kein An-
laß, hieraus die Unterstellung abzuleiten, es ginge 
hier um Privilegien oder ähnliches. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe Frage 49 
des Abgeordneten Dr. Blüm auf. Der  Fragesteller ist 
nicht anwesend. Die Frage wird schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Frage 50 des Abgeordneten Dr. Zimmermann  — 
der  Fragesteller ist anwesend —: 

Ist es richtig, daß der Parlamentarische Staatssekretär Haar 
kürzlich in Bonn an den fahrplanmäßigen Intercity-Zug nach 
Stuttgart den ehemaligen Salonwagen Hermann Görings anhän-
gen ließ, und beabsichtigt die Bundesregierung, zur Wahrung der 
Chancengleichheit bei 17 Bundesministern und 46 Staatssekre-
tären weitere 62 Salonwagen vom Typ „Hermann Göring" anzu-
schaffen, wenn ja, wie hoch würden sich dafür die zu veranschla-
genden Kosten belaufen? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär Wittrock! 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, zu dem konkreten 
Sachverhalt, der in dem ernsthaften Kern Ihrer 
Frage enthalten ist, 

(Heiterkeit) 

habe ich mich bereits in den Antworten auf die zuvor 
gestellten Fragen geäußert. Auf den ironischen Teil 
Ihrer insoweit sicherlich mehr karnevalistisch ge- 
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meinten Fragestellung — sie entspricht dem, was 
uns an diesem Tage noch bevorsteht — möchte ich, 

 ich hoffe, mit Ihrer Zustimmung, hier in diesem 
Hohen Hause nicht weiter eingehen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Schade!) 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Dr. Zimmermann. 

Dr. Zimmermann (CDU/CSU) : Ist die Bundes-
regierung nicht der Auffassung, daß sie gerade 
wegen dieses Tages auf den humoristischen Teil 
meiner Frage hätte ,eingehen sollen, und ist die 
Bundesregierung nicht der Meinung, daß es zu einer 
wesentlichen Entlastung z. B. der Kurierstaffel der 
Bundesregierung beitragen würde, wenn sie meinen 
Vorschlag verwirklichte? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, da Sie nach meiner 
Erinnerung dem Deutschen Bundestag auch in den 
ersten Wahlperioden angehört haben, bin ich — ge-
statten Sie, daß ich das sage — verwundert, daß 
Sie diese Anregung nicht bereits in den ersten Jah-
ren des Bestehens der Bundesrepublik Deutschland 
gegeben haben. Denn die Inanspruchnahme des 
Sonderdienstwagens durch den Bundesminister für 
Verkehr und seinen unmittelbaren Vertreter ent-
spricht der Praxis, die seit 1949 besteht, die nach 
meinen Informationen immer bestanden hat, und 
zwar aus Sacherwägungen aus der Sicht ,des für 
die Eisenbahn gesetzlich zuständigen Ministers. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Zimmermann. 

Dr. Zimmermann (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, wären Sie bereit, einmal nachzuprüfen, welche 
Sonderverkehrsmittel meinetwegen in den beiden 
ersten Legislaturperioden des Deutschen Bundes-
tages — id est Salonwagen, id est Flugzeug, id est 
Hubschrauber — die damaligen Mitglieder der 
Bundesregierung im Vergleich zu den jetzigen in 
Anspruch genommen haben und welche Kosten 
durch diese Dienstleistungen für Mitglieder der 
Bundesregierung damals und heute entstanden sind? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, ich habe mich 
bei der Beantwortung dieser Fragen, die hier ge-
stellt worden sind, ausschließlich mit  der  Inan-
spruchnahme des Sonderdienstwagens befaßt. Nach 
meinen Feststellungen ist die Häufigkeitsrate der 
Inanspruchnahme des Sonderdienstwagens als de-
gressiv anzusehen. Der Sonderdienstwagen wurde 
in den ersten Jahren — ohne daß ich daraus irgend-
eine Wertung ableiten möchte wesentlich nach-
haltiger und stärker in Anspruch genommen. Ich 
darf Ihnen noch einmal versichern, daß ,der Bundes-
minister für Verkehr und daß auch diejenigen, die in 
seinem Namen zu handeln haben, von den gegebe-
nen Möglichkeiten nur in dringenden dienstlichen 
Fällen Gebrauch machen. 

Vizepräsident von Hassel: Wollen Sie noch 
eine Zusatzfrage zur Frage des Abgeordneten Dr. 
Zimmermann stellen? Bitte! 

Dr. Schneider (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
welche besonderen Dienstaufgaben hatte Herr 
Staatssekretär Haar zu erledigen, als er diesen Son-
derdienstwagen benutzte? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, der Kollege Haar 
hat vom Bundesminister für Verkehr den besonde-
ren Auftrag erhalten, sich besonders um die Bear-
beitung der Angelegenheiten zu kümmern, die mit 
der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Deut-
schen Bundesbahn im Zusammenhang stehen. Herr 
Abgeordneter, daraus ergibt sich ein besonderer 
Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit Eisenbahn-
angelegenheiten. 

(Lachen bei ,der CDU/CSU.) 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Gansel. 

Gansel (SPD) : Herr Staatssekretär, wären Sie 
bereit, sich mit dem Abgeordneten Dr. Zimmermann, 
der Mitglied des Verteidigungsausschusses ist, ein-
mal über das durchaus ernsthafte Problem zu un-
terhalten, daß es Arbeitnehmer gibt, die zur Zeit 
Panzer herstellen müssen — ich denke da an ein 
bestimmtes Unternehmen in meinem Wahlkreis — 
und die durchaus an dem Vorschlag interessiert sein 
könnten, ein großes Beschaffungsprogramm für Sa-
lonwagen in Gang zu setzen? 

(Heiterkeit.) 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, ich darf diese 
Frage eigentlich mehr als eine Anregung zur Über-
legung an den Abgeordneten Zimmermann auffas-
sen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Blüm. 

Dr. Blüm (CDU/CSU) : Darf ich aus Ihrer vorher-
gehenden Antwort entnehmen, daß die besondere 
Aufgabe des Herrn Staatsekretärs, die Leistungs-
fähigkeit der Bundesbahn zu überprüfen, es notwen-
dig macht, daß er einen Salonwagen benutzt, um dort 
diese Prüfung zu vollziehen? 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, ich verweise auf 
den ersten Teil meiner Antwort auf die gestellte 
Frage. Dort habe ich darauf hingewiesen, daß seit 
eh und je der gesetzlich für die Bundesbahn zu-
ständige Bundesminister befugt ist, zur Erleichterung 
seiner dienstlichen Aufgaben einen Sonderdienst-
wagen der Deutschen Bundesbahn in Anspruch zu 
nehmen. Hiervon wird, soweit ich das aus unmittel-
barem Erleben beobachtet habe, in sparsamster 
Weise Gebrauch gemacht. Daraus ergibt sich auch 



5384 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 82. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1974 
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die Antwort auf die soeben zusätzlich von Ihnen, 
Herr Abgeordneter, gestellte Frage. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
und zwar die letzte, Herr Abgeordneter Conradi. 

Conradi (SPD) : Ist die Bundesregierung bereit, 
zur Verbesserung der Lebensqualität der Bundes-
minister und Staatssekretäre diesen dann wenigstens 
Fahrräder vom Typ „Zimmermann" anzuschaffen. 

(Heiterkeit.) 

Wittrock, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Abgeordneter, wir überlassen das 
der Initiative aus der Mitte des Hauses. 

(Erneute Heiterkeit. — Zuruf von der CDU/ 
CSU: „Haarsträubende" Geschichten!) 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die  Fragen 
51 und 52 des Abgeordneten Schulte (Schwäbisch 
Gmünd) auf. Sie werden auf Wunsch des Fragestel-
lers schriftlich beantwortet. Die Antworten werden 
als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 53 des Abgeordneten Baier auf. 
- Der Fragesteller ist nicht anwesend, die Frage 

wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Die Frage 54 des Abgeordneten Milz sowie die 
Fragen 55 und 56 des Abgeordneten Graf Stauffen-
berg werden auf Wunsch der Fragesteller schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Wir sind am Ende Ihres Geschäftsbereiches ange-
langt. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär, für die 
Beantwortung. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft auf. Die Frage 57 der Abgeordneten 
Frau Dr. Neumeister und die Frage 58 des Abgeord-
neten Dr. Slotta werden auf Wunsch der Fragesteller 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 59 des Abgeordneten Dr. Stark 
(Nürtingen) auf. — Der Fragesteller ist nicht anwe-
send. Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 60 des Abgeordneten Gansel 
auf: 

Bei welcher Preissteigerungs- und Gewinnrate wird die Bundes-
regierung Überlegungen zur Offenlegung von Kalkulationsunter-
lagen der Mineralölwirtschaft anstellen? 

Bitte, zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Grüner! 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Der Bundeswirtschaftsminister, 
Herr Kollege, hat bereits im November 1973 sofort 
nach Ankündigung der Lieferbeschränkungen durch 
die Rohölförderländer die in Deutschland tätigen 
Raffineriegesellschaften veranlaßt, ihm ihre Kalku

-

lationsdaten offenzulegen, um auf diesem Wege 
einen Einblick in die Kosten- und Ertragslage der 
Gesellschaften zu erhalten und damit für eine bes-
sere Preistransparenz zu sorgen. Die Maßnahme ist 
im Hinblick auf die zu erwartende Marktenge und 
die damit verbundene Gefahr einer ungerechtfertig-
ten Preis- und Gewinnsteigerung erfolgt. Sie war un-
abhängig davon, daß eine bestimmte Preissteige-
rungs- oder Gewinnrate erreicht bzw. überschritten 
worden wäre. 

Inzwischen liegen die Meldungen für die Monate 
November, Dezember 1973 und Januar 1974 sowie 
als Vergleichsbasis die entsprechenden Daten für die 
Monate Juni und September 1973 vor. Diese Unter-
lagen werden im Bundeswirtschaftsministerium und 
im Bundeskartellamt ausgewertet. Die Übermittlung 
der Kalkulationsdaten erfolgt auf Grund einer frei-
willigen Vereinbarung zwischen dem Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und den meldenden Gesell-
schaften, denen dabei eine vertrauliche Behandlung 
der Unterlagen zugesagt worden ist. Über eventuelle 
Verfahren, zu denen sich das Bundeskartellamt nach 
Auswertung der Meldungen veranlaßt sehen könnte, 
wird die Öffentlichkeit, wie das auch bisher stets der 
Fall war, unterrichtet werden. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Gansel. 

Gansel (SPD) : Herr Staatssekretär, nachdem in 
der deutschen Presse berichtet worden ist, daß die 
deutsche Geschäftsleitung der BP einen Strafantrag 
gegen Unbekannt wegen nicht vertraulicher Behand-
lung von Kalkulationsgrundlagen der Mineralölwirt-
schaft gestellt hat, möchte ich Sie fragen, ob diese 
Anzeige mit den vertraulichen Informationen im Zu-
sammenhang steht, die Sie erwähnt haben, die der 
Bundesregierung von der Mineralölwirtschaft zuge-
gangen sind. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Nein, diese Anzeige steht damit 
nicht im Zusammenhang, mindestens nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang. Hier handelt es sich um 
die Unterlagen, die vom Bundeskartellamt an die 
Generaldirektion „Wettbewerb" der EG gegeben 
worden sind und die auf Wegen, die uns nicht be-
kannt sind, an die Öffentlichkeit gelangt sind. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Gansel. 

Gansel (SPD) : Herr Staatssekretär, ist die Mel-
dung aus der „Welt der Arbeit" vom 8. Februar 
1974 zutreffend, in der es heißt, Bundeswirtschafts-
minister Friderichs wisse schon viel mehr über die 
Geschäftspraktiken der Mineralölkonzerne, er habe 
sein Wissen aber nur um den Preis absoluten Still-
schweigens erkauft? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Diese Meldung ist unrichtig. 
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Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 61 des Herrn Abgeordneten Schinzel auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die 
Versorgung der Bevölkerung mit Energie eine Aufgabe ist, die 
in den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge gehört und damit 
nicht von den Gewinninteressen multinationaler Konzerne ab-
hängig sein darf? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Die Bundesregierung hat in ih-
rem Energieprogramm vom September letzten Jah-
res zum Ausdruck gebracht, daß sie einer gesicherten 
Energieversorgung eine zentrale Stelle in ihrer Wirt-
schaftspolitik zumißt. Sie hat dort auch im einzel-
nen ausgeführt, welche Maßnahmen sie getroffen 
hat und noch treffen wird, um eine sichere und preis-
günstige Versorgung von Wirtschaft und Verbrau-
cher mit Energie zu gewährleisten. Daß die Energie-
versorgung zur öffentlichen Daseinsvorsorge zählt, 
heißt jedoch nicht, daß dieser Bereich aus dem Markt 
herausgenommen werden sollte. Die Erfahrungen 
auch in anderen Ländern zeigen, daß marktwirt-
schaftliche Lösungen im allgemeinen zu besseren Er-
gebnissen führen als Staatswirtschaft. Das hat im in-
ternationalen Vergleich die Krisenbewältigung der 
Versorgungslage gerade in unserem Lande sehr 
deutlich bewiesen. 

Selbstverständlich muß der Staat darauf achten, 
daß private Unternehmen, wenn sie nicht ausrei-
chend durch den Wettbewerb kontrolliert werden, 
unter wirksamer Mißbrauchsaufsicht stehen. Das 
neue Kartellgesetz bietet diese Möglichkeiten, was 
das Verhalten der Unternehmer auf dem Inland-
markt angeht. Daß unsere Möglichkeiten bei allem, 
was außerhalb unserer Grenzen vorgeht, begrenzt 
sind, habe ich bereits mehrfach dargelegt. Für die 
Überwindung dieser Problematik ist — das wird mit 
Ihrer Frage angesprochen sein — nichts damit ge-
wonnen, daß innerhalb unserer Grenzen die Forde-
rung nach staatswirtschaftlichen Lösungen erhoben 
wird. Das Gegenteil, so meine ich, ist in einer sol-
chen Lage richtig. 

Vizepräsident von Hassel: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Schinzel. 

Schinzel (SPD) : Herr Staatssekretär, wie beur-
teilt die Bundesregierung die Tatsache, daß die USA 
auf der einen Seite zwar unsere Bündnispartner sind, 
auf der anderen Seite aber zulassen, daß internatio-
nale Konzerne mit Hauptsitz in den USA eine preis-
treibende Politik betreiben, die die Ausmaße eines 
Wirtschaftskrieges annimmt. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Herr Kollege, auch in der ameri-
kanischen Wirtschaft ist es der Regierung nicht mög-
lich, die Gewinnpolitik der einzelnen Unternehmen 
außerhalb des Rahmens des Kartellrechts zu über-
prüfen. Nach den Meldungen, die uns vorliegen, ist 
die Regierung der Vereinigten Staaten im Begriff, 
von den Möglichkeiten des Kartellrechts Gebrauch 
zu machen. Davon erwarten wir entsprechende Auf-
schlüsse über die Meldungen, die uns hier über die 

Gewinnlage der internationalen Konzerne vorliegen, 
Meldungen, die allerdings einer genauen Überprü-
fung bedürfen. Wir haben jedenfalls bei jeder Ge-
legenheit   zuletzt bei der internationalen Energie-
konferenz in Washington — sehr nachdrücklich dar-
auf gedrängt, daß es zu einer Mißbrauchsüber-
wachung gerade aus der multinationalen Unterneh-
men im Rahmen einer internationalen Zusammen-
arbeit kommt. 

Vizepräsident von Hassel: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Schinzel. 

Schinzel (SPD) : Sind diesbezüglich auch bilate-
rale Gespräche mit den USA und z. B. mit Holland 
in bezug auf die holländische Shell geführt worden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Diese bilateralen Gespräche fin-
den ständig statt, ohne daß ich über Ergebnisse 
solcher Gespräche irgendeine Aussage machen 
könnte. 

Vizepräsident von Hassel: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Reiser. 

Reiser (SPD) : Herr Staatssekretär, halten Sie es 
nicht für notwendig, daß wenigstens in diesem 
speziellen Bereich Preiskontrollen eingeführt oder 
vorgesehen werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Das halte ich nicht für zweck-
mäßig, weil es sich auf dem Inlandsmarkt um ein 
Kurieren an Symptomen handeln würde. Eine ganz 
andere Frage ist, zu welchen internationalen Ver-
einbarungen wir kommen können. Die entscheidende 
Problematik der Preisentwicklung ist in den inter-
nationalen Märkten zu sehen. 

Vizepräsident von Hassel: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Pfeffermann. 

Pfeffermann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
nachdem uns Preissteigerungen auf dem Energie-
sektor nicht nur aus Staaten unserer Verbündeten 
bekanntgeworden sind, sondern auch hinsichtlich 
Energielieferungen aus der Sowjetunion, frage ich 
Sie: Hat die Bundesregierung auch in dieser Rich-
tung bilaterale Gespräche geführt und mit welchem 
Ergebnis? Wie sieht sie vor allen Dingen die Chance, 
später auf die Preisgestaltung von Energielieferun-
gen aus diesem Bereich kontrollierend Einfluß neh-
men zu können? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Wirtschaft: Wie in allen internationalen 
Energielieferungsverträgen sind die Preisvereinba-
rungen, die zwischen Lieferanten und Abnehmern 
getroffen werden, in der Bundesrepublik auf privat-
wirtschaftlicher Basis geregelt. Selbstverständlich 
sind Rohstoffpreisentwicklungen und Energiepreis-
entwicklungen internationale Bewegungen, und die 
Staatshandelsländer unterscheiden sich in solchen 
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Parl. Staatssekretär Grüner 
Bereichen in ihrem Verhalten als Lieferanten in 
keiner Weise von dem Verhalten, das den Welt-
markt in der jeweiligen Phase charakterisiert. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 62 des Herrn Abgeordneten Schinzel auf: 

Welche ordnungspolitischen Maßnahmen sind nach Auffassung 
der Bundesregierung geeignet, um unerwünschten Einflüssen 
multinationaler Konzerne auf die Energieversorgung wirksam 
begegnen zu können? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Das Kartellgesetz bietet mit sei-
ner neuen verschärften Mißbrauchsaufsicht Möglich-
keiten, um unerwünschte Einflüsse der am deut-
schen Markt tätigen multinationalen Unternehmen 
zu verhindern. Wie ebenfalls bereits ausgeführt, 
enden seine Wirkungsmöglichkeiten an der Grenze 
des Bundesgebietes. Zudem sind, was die Mineralöl-
versorgung anbelangt, die Abhängigkeit der Bundes-
republik von der Mengen- und Preispolitik der 

 Rohölförderländer sowie die starke Stellung der 
internationalen Mineralölgesellschaften auf dem 
deutschen Markt Fakten, von denen die Wirtschafts-
politik zur Zeit ausgehen muß. Um die Marktstruktur 
sowie die Zusammenarbeit mit den Rohölförder-
ländern zu verbessern, hat die Bundesregierung die 
im Energieprogramm angekündigte Neugruppierung 
der deutschen Mineralölinteressen durch den Erwerb 
der Gelsenberg-Beteiligung eingeleitet, wohlgemerkt 
in einem Energieprogramm, das vor der aktuellen 
Energiekrise konzipiert und durch das Bundeskabi-
nett verabschiedet worden ist. Was den Bereich der 
EWG anbelangt, so kommt hier die Anwendung der 
EWG-Wettbewerbsregeln in Betracht. 

Im übrigen ist das Problem der multinationalen 
Unternehmen Gegenstand von Untersuchungen der 
EWG, der OECD, der Welthandelskonferenz und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses der Vereinten 
Nationen. Auch auf der Energiekonferenz in Wa-
shington haben die beteiligten Regierungen zum 
Ausdruck gebracht, daß die Rolle der internationalen 
Ölgesellschaften im einzelnen überprüft werden soll. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Schinzel. 

Schinzel (SPD) : Herr Staatssekretär, wie beurteilt 
die Bundesregierung die Möglichkeit der Einführung 
von vorbeugenden Preiskontrollen, d. h. also, daß 
Mineralölkonzerne gezwungen werden, wenn sie 
Preiserhöhungen beabsichtigen, diese vorab mitzu-
teilen und überprüfen zu lassen, z. B. durch das Bun-
deskartellamt, und dann die Möglichkeit der Preis-
erhöhung von der Zustimmung dieses Amtes ab-
hängig zu machen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Die Bundesregierung beurteilt 
eine solche Möglichkeit außerordentlich skeptisch. 
Auch hier, ähnlich wie bei Preiskontrollen, ist die 
Gefahr außerordentlich groß, daß die Überprüfung 
zu dem Ergebnis führt, daß bestimmte Preissteige-
rungen auf Grund der Rohölpreisentwicklung als ge

-

rechtfertigt angesehen werden müssen, daß dann 
aber die Kräfte des Marktes, die unter Umständen 
völlig unabhängig von der Kostenentwicklung der 
Gesellschaften zu Preissenkungstendenzen neigen, 
durch ein solches vorbeugendes Kontrollverfahren 
nicht zur Geltung kommen, sondern daß mit Be-
rufung auf solche vorbeugenden Kontrollen die 
Preise auf einem Niveau gehalten werden, das zwar 
der Kostenlage entspricht, aber möglicherweise nicht 
der Marktlage. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage des Abgeordneten Schinzel. 

Schinzel (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich 
fragen, ob die Bundesregierung die Auffassung teilt, 
daß es für die Bevölkerung in unserem Lande gün-
stiger wäre, wenn wir in bilateralen Verträgen mit 
den  Ölförderländern Ölmengen und Ölpreise fest-
legten? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Die Bundesregierung hat schon 
in ihrem Energieprogramm diese Möglichkeit in Er-
wägung gezogen. Auch ist die Bundesregierung der 
Meinung, daß überall dort, wo Rohölförderländer 
solche Möglichkeiten anbieten oder gar zur Grund-
lage der Lieferungsbereitschaft machen, solche Ver-
handlungen geführt werden müssen. Aber natürlich 
kann kein Irrtum darüber aufkommen, daß die Roh-
ölförderländer ihre Politik, die sie eingeleitet haben, 
mit dem ausdrücklichen Ziel verbinden, ein sehr 
hohes Preisniveau für Rohöl zu erreichen. Das wird 
auch in bilateralen Verhandlungen nicht anders 
sein. 

Vizepräsident von Hassel: Die Fragen 63 und 
64 des Abgeordneten Seiters werden auf Wunsch 
des Fragestellers schriftlich beantwortet. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich komme zur Frage 65 des Abgeordneten Till-
mann: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich bei der Zusam-
menlegung von Gemeinden für die Halter von Kraftfahrzeugen 
Änderungen ergeben, die zu einer Höhereinstufung im Haft-
pflichttarif führen, und sieht die Bundesregierung darin nicht eine 
ungerechtfertigte Benachteiligung der Autobesitzer angesichts der 
Tatsache, daß sich an den tatsächlichen Verkehrsverhältnissen in 
einer solchen neugebildeten Gemeinde nichts ändert? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär Grüner. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Die Zuordnung der Verträge der 
Kfz-Haftpflichtversicherung zu den Tarifgruppen der 
Unternehmenstarife erfolgt an Hand der „Liste der 
Orte über 5 000 Einwohner" nach der Einwohner-
zahl des Ortes, in dem der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz hat.  

Maßgebend für die Zuordnung der einzelnen Orte 
zu den Ortsgrößenklassen ist für Orte bis 100 000 
Einwohner das sogenannte Wohnplatzprinzip. Nach 
dem Vorwort der Ortsliste sind unter „Wohnplät-
zen" Wohnsiedlungen zu verstehen, „die einen po-
litisch unselbständigen Teil einer Gemeinde darstel-
len sowie am Rande des geschlossenen Siedlungs- 
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kerns dieser Gemeinde mindestens 1 000 Meter ent-
fernt und zugleich durch unbesiedeltes Gebiet ge-
trennt liegen". 

Bei Orten über 100 000 Einwohner gilt dagegen 
das sogenannte Stadtprinzip, das alle Stadtteile des 
Ortes einbezieht. Nach dem Vorwort der Ortsliste 
sind aber Ausnahmen zulässig „bei Zusammen-
schluß oder Eingemeindung räumlich getrennt lie-
gender Gemeinden, soweit diese selbst keinen 
städtischen Charakter besitzen und deren Erwerbs-
tätige ihren Arbeitsplatz überwiegend in ihrer bis-
herigen Gemeinde finden". 

Die Zusammenlegung von Gemeinden führt daher 
nur dann für die Einwohner zu einer Prämienerhö-
hung, wenn die Gemeinden auch bisher schon wirt-
schaftlich und verkehrsmäßig zu einer Einheit zu-
sammengewachsen waren. In diesen Fällen trägt 
die Prämienerhöhung lediglich der bisher schon 
bestehenden Risikolage Rechnung. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Tillmann. 

Tillmann (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, sieht 
die Bundesregierung nicht die Gefahr, daß bei sol-
chen Zusammenlegungen von Gemeinden die Ver-
sicherungsunternehmen, auch wenn die von Ihnen 
geschilderten Voraussetzungen nicht vorliegen, 
gleichwohl versuchen werden, eine Einstufung in 
eine höhere Ortsklasse vorzunehmen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Diese Gefahr ist durchaus nicht 
von der Hand zu weisen. Aber damit komme ich 
eigentlich zur Beantwortung Ihrer zweiten Frage. 

Herr Präsident, wenn ich das an dieser Stelle aus-
führen darf   

Vizepräsident von Hassel: Der Fragesteller 
ist einverstanden, daß seine zweite Frage in diesem 
Zusammenhang beantwortet wird. Damit rufe ich 
auch die Frage 66 des Abgeordneten Tillmann auf: 

Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit oder hat sie bereits 
geeignete Maßnahmen ergriffen, eine Benachteiligung des Kraft-
fahrers in diesen Fällen zu verhindern? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Zur Prüfung der Ortsliste ist eine 
besondere Kommission gebildet worden, die paritä-
tisch mit Vertretern der Versicherungsunternehmen 
und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände 
Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Ge-
meindebund, Deutscher Landkreistag — besetzt ist 
und von einem neutralen Vorsitzenden geleitet wird. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Tillmann. 

Tillmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wird 
sich die Bundesregierung dafür einsetzen, daß diese 
Kommission verhindert, daß sich die von mir be-
fürchtete Gefahr auswirkt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Wir haben bisher keinerlei An-
haltspunkte dafür, daß diese Gefahr durch diese 
Kommission nicht ausgeräumt werden kann. Selbst-
verständlich gibt es immer wieder Zweifelsfragen 
und Meinungsverschiedenheiten, auch bei der Be-
urteilung dieses Risikos. Unsere Anhaltspunkte sind 
jedenfalls derart, daß wir meinen, daß die Kommis-
sion die ihr übertragene Aufgabe auch im Sinne der 
Versicherungsnehmer erfüllen kann. 

Vizepräsident von Hassel: Eine dritte Zusatz-
frage des Abgeordneten Tillmann. 

Tillmann (CDU/CSU): Sie teilen also die von 
mir geäußerten Befürchtungen nicht, Herr Staats-
sekretär? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Nein, ich teile diese Befürchtun-
gen nicht. Sollte Ihre Frage allerdings mit Informa-
tionen im Zusammenhang stehen, die meiner An-
nahme entgegenstehen, so wäre ich sehr dankbar 
für jeden Hinweis, den Sie mir geben könnten. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Erhard. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, in welcher Weise ist sichergestellt, 
daß die Betroffenen, also die Versicherten, in der von 
Ihnen genannten Kommission hinreichend vertreten 
sind? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Insbesondere durch den neutra-
len Vorsitzenden und selbstverständlich auch durch 
die Gemeindeverbände selbst, die ja ein Interesse 
daran haben, daß die Bewohner der Städte und 
Gemeinden, die Betroffenen insgesamt, nicht durch 
Gemeindezusammenschlüsse — das war ja die Frage 
— zusätzliche Belastungen erfahren, die nicht ge-
rechtfertigt sind. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, aus welchem Grunde schließen Sie 
bei solchen Einrichtungen die Vertretung der wirk-
lich Betroffenen, nämlich der Versicherten, in dieser 
Weise aus? Denn die Gemeinden sind ja nicht die 
Vertreter der Burger,  die hier betroffen sind. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim  Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Diese Frage stellt sich bei allen 
Regelungen, die im Bereich der Staatsaufsicht zur 
Diskussion stehen. Es handelt sich um ein außeror-
dentlich komplexes Problem. Es geht insbesondere 
um die Frage, wer als legitimiert anzusehen ist, in 
solchen Gremien mitzuwirken. Ich bin nicht in der 
Lage, Ihnen hier zu diesem Bereich Vorschläge zu 
machen. 
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Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 67 des Abgeordneten Dr. Müller (München) 
auf: 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um 
sicherzustellen, daß zukünftig keine Genehmigungen für Kredit-
gewährungen an Ostblockstaaten erteilt werden, wenn sich aus 
dem Ziel der Kreditgewährung die Gefährdung von Arbeits-
plätzen in der Bundesrepublik Deutschland ergibt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Kredite deutscher Banken an 
Staatshandelsländer sind nicht genehmigungspflich-
tig, können also frei gewährt werden. Zum Aufbau 
bestimmter Produktionen dienende Kredite deut-
scher Banken sind bisher nur bekanntgeworden, 
wenn sie zur Finanzierung deutscher Exporte dienen. 
Auf Antrag werden sie vom Bund durch Gewährung 
einer Ausfuhrbürgschaft abgesichert, sofern die im 
internationalen Wettbewerb üblichen Konditionen 
eingehalten werden und das Rückzahlungsrisiko 
tragbar erscheint. 

Derartige Ausfuhrkredite dienen demnach - wie 
bei der in allen Exportländern üblichen Exportfinan-
zierung — auch der Beschäftigungssicherung in den 
exportierenden Industriezweigen oder — wie z. B. 
bei den bekannten Erdgas-Röhrengeschäften mit der 
Sowjetunion — der Sicherung unserer Versorgung 
mit Energie oder Rohstoffen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Müller. 

Dr. Müller (München) (CDU/CSU): Über welches 
Instrumentarium verfügt die Bundesregierung, um 
die Auswirkung von Kreditgewährungen speziell 
an Ostblockstaaten auf strukturschwache Gebiete 
zu überprüfen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Es gibt keine Möglichkeit, Ex-
portkredite unter solchen Gesichtspunkten etwa ab-
zulehnen, da die Bundesregierung keine Kredite ge-
währt. Allerdings gibt es auch keine Anhaltspunkte 
dafür, daß die Garantien, die die Bundesregierung 
für solche Exportkredite gibt — nicht etwa nur den 
Staatshandelsländern gegenüber —, negative Aus-
wirkungen auf strukturschwache Gebiete hätten. Im 
Gegenteil, diese Exportkredite dienen insgesamt der 
Sicherung unserer Arbeitsplätze und der Leistungs-
fähigkeit unserer Wirtschaft. 

Vizepräsident von Hassel: Zweite Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Müller. 

Dr. Müller (München) (CDU/CSU) : Wäre es 
nicht für die Strukturpolitik in diesem Lande not-
wendig, Auswirkungen solcher Kredite zu überprü-
fen und dadurch zu verhindern, daß gerade in den 
strukturschwachen Gebieten Arbeitsplätze gefährdet 
werden, während in anderen Gebieten vielleicht Ar-
beitsplätze gesichert werden und dadurch das Un-
gleichgewicht in unserem Lande verstärkt wird? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Wenn Sie eine solche Politik be

-

treiben wollten, Herr Kollege, müßten Sie das Prin-
zip der Marktwirtschaft aufgeben und zur Investi-
tionslenkung übergehen. Die wirksame Struktur-
politik, die die Bundesregierung gemeinsam mit den 
Ländern betreibt, basiert auf der Gemeinschaftsauf-
gabe regionale Strukturpolitik und wird außerdem 
durch das jetzt aufgelegte Einmalige Sonderpro-
gramm der Bundesregierung zur Unterstützung der 
von Wirtschaftsabschwächung besonders betroffenen 
Orte und Gebiet neu belegt, das Ihnen bekannt-
gegeben worden ist. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Warnke. 

Dr. Warnke (CDU/CSU): Ist die Bundesregie-
rung bereit, Weisung zu geben, bei der Gewährung 
solcher Garantien bzw. Bürgschaften für Exportkre-
dite die Grundsätze der Strukturpolitik, wie sie im 
Innern des Landes angewandt werden, zu beachten? 
Das heißt im konkreten Fall, daß eine Industrie, die 
wegen ihrer Strukturschwäche als Ausnahme den 
Einfuhrschutz in der Bundesrepublik genießt, nicht 
durch Ausfuhrgarantien geschädigt wird, durch die 
man die Konkurrenz, von der man diese Industrie 
hier im Ausnahmefall schützt, auf dem Weltmarkt 
mit Hilfe des Bundes zusätzlich züchtet. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Herr Kollege, eine solche Frage 
läßt sich, glaube ich, nur an Hand eines Einzelfalles 
wirklich zutreffend beurteilen und auch beantworten. 
Wir haben ja bezüglich der Tätigkeit etwa von aus-
ländischen Baugesellschaften insbesondere aus 
Staatshandelsländern — im Bereich der Bauindustrie 
sehr klar gemacht, daß wir in einer solchen Lage 
keine neuen Genehmigungen erteilen, wenn diese 
Tätigkeit für den deutschen Arbeitsmarkt negative 
Auswirkungen hat. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 68 des Abgeordneten Dr. Warnke auf: 

Welche Bundesbehörde war verantwortlich für die Genehmi-
gung der Bereitstellung von Krediten in Höhe von 20 Millionen 
DM durch die Bank für Gemeinwirtschaft zur Finanzierung der 
Errichtung eines Porzellanwerkes in Ilmenau (DDR) ? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Herr Kollege, Sie greifen mit 
Ihrer Frage einen Komplex auf, zu dem den Kolle-
gen Dr. Kunz und Hofmann bereits früher schrift-
liche Fragen beantwortet wurden. Alle diese Fragen 
beruhen letztlich auf einer Falschmeldung, die nach 
einer Pressekonferenz der Bank für Gemeinwirt-
schaft bei der Leipziger Frühjahrsmesse 1973 publi-
ziert wurde. In dieser Meldung hatte es geheißen, 
die BfG habe u. a. 20 Millionen DM in ein Porzel-
lanwerk in Ilmenau investiert. Diese Meldung wurde 
von der Zentrale der Bank für Gemeinwirtschaft 
korrigiert. 

Richtig stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar. 
Eine West-Berliner Firma hat der DDR Maschinen 
und Ausrüstungen im Werte von 20 Millionen Ver-
rechnungseinheiten für ein Porzellanwerk in Ilme-
nau verkauft. Dieser Liefervertrag wurde von dem 
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Senator für Wirtschaft in Berlin als der in diesem 
Fall zuständigen Landeswirtschaftsbehörde in Über-
einstimmung mit dem Bundesamt für gewerbliche 
Wirtschaft als ein im innerdeutschen Handel zulässi-
ges Geschäft genehmigt. 

Darüber hinaus wurde vom Lieferanten für den 
Liefervertrag eine im innerdeutschen Handel zur Ab-
sicherung politischer Risiken übliche Bundesgaran-
tie beantragt. Da der Liefervertrag den Garantiebe-
dingungen entsprach, wurde dem Antrag entspro-
chen. Zur eigenen Finanzierung schloß der Lieferant 
einen Kreditvertrag mit der Bank für Gemeinwirt-
schaft ab, in dem diese dem Lieferanten einen Kredit 
in Höhe von 20 Millionen DM zusagte, der durch 
die Forderungen aus dem Liefergeschäft abgesichert 
wurde. Derartige Verträge gehören zur allgemein 
üblichen Finanzierungspraxis bei Anlagegeschäften 
mit Firmen in allen Ländern. Für sie ist eine Geneh-
migung irgendeiner Bundesbehörde nicht erforder-
lich. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Warnke. 

Dr. Warnke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sind Sie bereit, den gewerkschaftlichen Protesten 
gegen die von Ihnen soeben bestätigte Förderung 
der Finanzierung von Anlagen der Porzellanindu-
strie in der DDR durch Gewährung von Bundesgaran-
tien Rechnung zu tragen und Weisung zu geben, daß 
in künftigen Fällen die Förderung von Anlagein-
vestitionen in Ostblockstaaten im Bereich der in der 
Bundesrepublik durch Ihr Haus einfuhrgeschützten 
Porzellanindustrie nicht mehr genehmigt wird? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Herr Kollege, ich bin dazu nicht 
bereit. Ich kenne Proteste der Gewerkschaften ins-
gesamt nicht. Ich halte es auch für falsch, hier im 
Blick auf das Ostgeschäft eine Schlagseite in die De-
batte einzuführen, denn diese Problematik stellt sich 
ja in jedem einzelnen Fall von Ausfuhrgeschäften 
und auch bei jeder Belieferung einer Konkurrenz-
industrie. 

Zu den gewerkschaftlichen Protesten ist folgendes 
zu sagen: Eine Praxis, wie Sie sie hier fordern, 
würde sicher auch die Arbeitnehmer in West-Berlin 
und die dortigen Gewerkschaften auf den Plan ru-
fen; sie würden mit gegenteiligen Protesten aufwar-
ten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und Zu

-

stimmung des Abg. Prinz zu Sayn-Wittgen

-

stein-Hohenstein.) 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Warnke. 

Dr. Warnke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
die besondere strukturbestimmende Bedeutung der 
hier in Rede stehenden Industrie für einen speziel-
len Bereich des nordostbayerischen Grenzlandes ist 
von Ihnen immer anerkannt worden. Sind Sie bereit, 
durch eine entsprechende Weisung dafür zu sorgen, 

daß hier nicht West-Berlin gegen dieses Grenzland 
ausgespielt wird, sondern daß beide wie bisher an 
einem Strang ziehen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Herr Kollege, ich halte diese 
Fragestellung der Problematik der Sache nicht für 
angemessen. Ich bin deshalb auch nicht bereit, auf 
diese Frage zu antworten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und Zu-
stimmung des Abg. Prinz zu Sayn-Wittgen-

stein-Hohenstein.) 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Müller (München). 

Dr. Müller (München) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, sehen Sie nicht den Unterschied, der darin 
besteht, daß vielleicht für kurze Zeit Arbeitsplätze 
in Berlin gesichert werden, daß aber durch die Er-
richtung eines solchen Werkes in unmittelbarer 
Nähe des oberfränkischen Zonenrandgebietes Ar-
beitsplätze auf die Dauer gefährdet werden, also dort. 
für lange Zeit Arbeitslosigkeit geschaffen wird? 

(Abg. Prinz zu Sayn-Wittgenstein: Da ist 
doch die Mauer dazwischen!) 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Herr Kollege, eine solche Vor-
aussage ist nicht möglich. Ein Verbot derartiger Lie-
ferungsgeschäfte, das im Gegensatz zu unserer bis-
herigen Praxis stünde, würde für die von einem sol-
chen Verbot betroffene Firma gleichzeitig einen 
enteignungsgleichen Eingriff darstellen, der mit ent-
sprechenden Rechtsmitteln gegen die Bundesregie-
rung verfolgt werden könnte. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Schneider (Nürnberg). 

Dr. Schneider (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
ist Ihnen bekannt, daß im Bereich der Porzellan-
industrie in dem umschriebenen Raum im Januar 
für 25 °/o der Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet 
wurde? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Wirtschaft: Das ist mir bekannt. 

(Abg. Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohen-
stein: Der arme Herr Rosenthal!) 

Vizepräsident von Hassel: Wir sind am Ende 
Ihres Geschäftsbereichs angelangt. Ich danke Ihnen, 
Herr Staat ssekretär. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung. Ich rufe 
die Frage 69 des Herrn Abgeordneten Freiherr von 
Fircks auf: 

Wird die Bundesregierung entsprechend ihrer auf meine Frage 
vom 16. Januar 1974 dargelegten Grundhaltung darauf hinwirken, 
daß Schwerbehindertenausweise der „DDR"-Bewohner in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln des Bundes anerkannt werden, um 
auf diese Weise den Ländern ein Beispiel zu geben mit dem 
Ziel, daß auch auf den Nahverkehrsmitteln in den Gemeinden 
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die Schwerbeschädigtenausweise von ''DDR"-Bewohnern ohne auf-
wendige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen die Vergünsti-
gungsvoraussetzung erfüllen? 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Abgeordneter, 
Besucher aus der DDR sind nach der bundesgesetz-
lichen Regelung von der Freifahrtvergünstigung im 
Nahverkehr grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Sie 
müssen allerdings die gleichen gesetzlichen Voraus-
setzungen wie die Bürger der Bundesrepublik er-
füllen. Schwierigkeiten für die Besucher aus der 
DDR können im Nachweis dieser Voraussetzungen 
liegen. So berechtigen auf Grund einer Verein-
barung zwischen der Deutschen Bundesbahn und der 
Deutschen Reichsbahn   die in der DDR ausgegebe-
nen Schwerbeschädigtenausweise im Bereich der 
Deutschen Bundesbahn zur unentgeltlichen Beför-
derung eines Begleiters oder eines Blindenführhun-
des, wenn die Ausweise bestimmte Merkmale auf-
weisen, z. B. wenn auf der Rückseite der Vermerk 
über die Notwendigkeit einer Begleitung nicht ge-
strichen worden ist. Eine generelle Anerkennung der 
in der DDR ausgestellten Schwerbeschädigtenaus-
weise für die Freifahrtvergünstigung im Nahver-
kehr ist nicht möglich, weil dies zu einer Besserstel-
lung der Besucher aus der DDR gegenüber den Bür-
gern der Bundesrepublik führen würde. 

In gewissen Fällen bestünde jedoch die Möglich-
keit, den Nachweis zu erleichtern. So könnte bei 
Besuchern aus der DDR grundsätzlich auf die Prü-
fung der wirtschaftlichen Voraussetzungen verzich-
tet werden, weil die Besucher während ihres Auf-
enthalts in der Bundesrepublik im allgemeinen mit-
tellos sind. Hinsichtlich der Prüfung der medizini-
schen Voraussetzungen könnte eine amtsärztliche 
Untersuchung unterbleiben, wenn die Körperbehin-
derung und die erhebliche Gehbehinderung offen-
sichtlich sind, was z. B. für Beinamputierte gelten 
könnte. In anderen Fällen ist indessen eine amts-
ärztliche Untersuchung unerläßlich, auch um eine 
Gleichstellung mit den Bürgern der Bundesrepublik 
zu gewährleisten. Die Bundesregierung wird bei 
ihren Verhandlungen mit den Ländern insbesondere 
auch auf die Möglichkeit der Nachweiserleichterung 
für schwerbehinderte Besucher aus der DDR hinwir-
ken. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter von Fircks. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, darf ich Ihrer Antwort entnehmen, daß Sie 
die von Ihnen angedeuteten Erleichterungsmöglich-
keiten jetzt mit den Ländern gemeinsam prüfen wer-
den, und darf ich Sie fragen, ob Sie mir das Ergeb-
nis dieser gemeinsamen Bemühungen von Bund und 
Ländern mitteilen könnten? 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Ja, davon können Sie 
ausgehen. 

Vizepräsident von Hassel: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter von Fircks. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, Sie haben in einem Fall eine Einschrän-
kung gemacht mit der Begründung, es würde eine 
Besserstellung der Besucher aus der DDR gegen-
über den Bürgern der Bundesrepublik bedeuten. Sind 
Sie nicht der Auffassung, daß die Bürger der Bun-
desrepublik gern bereit wären, in diesen Fällen die 
Besserstellung der Deutschen aus der DDR hinzuneh-
men, wissend, daß sie selbst sich in vielen ande-
ren Bereichen in einer besseren Situation befinden 
und daß die Menschen, die zu kurzen Besuchen hier-
her kommen, keine Zeit haben, die Vorschriften zu 
erfüllen? 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Abgeordneter, 
ich habe vorhin erklärt, wir sind zu Gesprächen mit 
den Ländern bereit, um die Nachweisschwierigkei-
ten — und nur daran liegt es ja — soweit wie mög-
lich zu beheben. Zu weiteren Fragen kann ich mich 
im Augenblick nicht äußern. Im übrigen beruhen 
diese Dinge zum Teil auf Gegenseitigkeitsvereinba-
rungen, und ich bin der Meinung, daß diese Verein-
barungen eingehalten werden sollten. 

Vizepräsident von Hassel: Ich rufe die 
Frage 70 des Abgeordneten Schmidt (Kempten) auf. 
- Der Fragesteller ist nicht anwesend, die Frage 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 71 des Abgeordneten Lenders 
auf: 

Trifft es zu, daß von den Unternehmen der Wirtschaft ein 
Zeugniscode zur Ver- und Entschlüsselung von Leistungsbeurtei-
lungen in Arbeitszeugnissen angewendet wird, obwohl dieser 
den Arbeitnehmer durch Merkmale beurteilt, die aus dem Wort-
laut für ihn selbst nicht ersichtlich sind, und welche Maßnahmen 
gedenkt die Bundesregierung gegebenenfalls zu ergreifen, um 
diese die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer nachteilig be-
rührende Praxis zu unterbinden? 

Bitte, zur Beantwortung, Herr Staatssekretär 
Eicher! 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Der Bundesregierung 
ist der von Ihnen beschriebene Sachverhalt auch 
durch Veröffentlichungen in der Presse und im 
Fernsehen bekanntgeworden. Zur rechtlichen Beur-
teilung dieses Vorgangs ist zunächst auf die Vor-
schriften der Gewerbeordnung — § 113 Abs. 3 - 
hinzuweisen. Danach ist es den Arbeitgebern unter-
sagt, die Zeugnisse mit Merkmalen zu versehen, 
welche den Zweck haben, den Arbeitnehmer in einer 
aus dem Wortlaut des Zeugnisses nicht ersichtlichen 
Weise zu kennzeichnen. Ich möchte bezweifeln ob 
die in den genannten Veröffentlichungen mitgeteil-
ten Beurteilungstexte diesen gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen. Die Bundesregierung ist der 
Auffassung, daß das von Ihnen aufgezeigte Problem 
zunächst zwischen den Sozialpartnern erörtert wer-
den sollte, denen ich deshalb Ihre Frage und die von 
mir heute gegebene Antwort mitteilen werde. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Lenders. 
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Lenders (SPD) : Herr Staatssekretär, Ihre Antwort 
ist eindeutig. Darf ich dann aber die Frage an Sie 
stellen: Wäre es nicht angebracht, auch im gegen-
wärtigen Stadium, noch bevor die Sozialpartner 
diese Frage erörtert haben, daß die Bundesregierung 
einmal das Rationalisierungskuratorium der Deut-
schen Wirtschaft daraufhin anspricht, daß dieses 
derzeit damit beschäftigt ist, solche Zeugnisschlüs-
sel zu entwerfen und den Unternehmen zur Verfü-
gung zu stellen? Ich stelle die Frage auch deshalb, 
weil die Bundesregierung am Rationalisierungskura-
torium beteiligt ist. 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Abgeordneter, 
mir ist nicht bekannt, daß das Rationalisierungskura-
torium sich zur Zeit damit befaßt. Ich werde Ihre 
Anregung aufgreifen, und wir werden auch das 
Rationalisierungskuratorium dazu fragen. 

Vizepräsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Die Fragen 72 und 73 der Abgeordneten Dr. 
Slotta und Ziegler werden auf Wunsch der Frage-
steller schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 74 des Abgeordneten Dr. Sper-
ling auf. — Der Fragesteller ist nicht anwesend, die 
Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 75 des Abgeordneten Niegel 
auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch die durchschnitt-
lichen Zuschüsse des Bundes für die Krankenversicherung eines 
landwirtschaftlichen Altenteilers sind, und beabsichtigt die Bun-
desregierung für den Fall, daß diese Zuschüsse wesentlich höher 
sind als die durchschnittlichen Beiträge der Rentenversicherungs-
träger für die pllichtkrankenversicherten Rentner, die Beitrags-
zuschüsse für privatkrankenversicherte Altenteiler entsprechend 
nach oben anzupassen? 

Bitte, zur Beantwortung, Herr Staatssekretär 
Eicher! 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Abgeordneter, 
ein Vergleich zwischen dem Beitrag der Rentenver-
sicherungsträger für privat versicherte Rentner und 
dem Zuschuß des Bundes für die Krankenversiche-
rung der Altenteiler läßt sich zur Zeit nicht anstel-
len, da entsprechendes aussagefähiges Zahlenmate-
rial der Bundesregierung nicht vorliegt. Die An-
gaben für das Jahr 1972 sind nicht repräsentativ, 
weil das Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte erst am 1. Oktober 1972 in Kraft getreten 
ist. Die Rechnungsergebnisse für das Jahr 1973 wer-
den erst gegen Mitte dieses Jahres bekannt sein. 

Im übrigen möchte i ch darauf hinw eisen, daß das 
geltende Recht den privat versicherten Altenteilern 
den gleichen Beitragszuschuß einräumt wie den pri-
vat versicherten Rentnern der Arbeiter- und Ange-
stelltenversicherung. Bei der Beratung des Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Landwirte wur-
den für diese Gleichbehandlung nicht nur sozialpoli-
tische, sondern auch Gründe der Praktikabilität zu-
grunde gelegt. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Können Sie konkret sagen, 
Herr Staatssekretär, wie hoch der Zuschuß der 
Rentenversicherungsträger für die Krankenversiche-
rung der Rentner, der Altenteiler nunmehr ist? 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Der Zuschuß der Ren-
tenversicherugsträger für die privat versicherten 
Rentner beträgt derzeit 92 DM im Monat und wird 
voraussichtlich zum 1. Juli dieses Jahres wieder 
erhöht werden. 

Vizepräsident von Hassel: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Und wie hoch ist der Zu-
schuß für den privat Versicherten? 

Eicher, Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung: Das ist der vor mir 
genannte Betrag. 

Vizepräsident von Hassel: Die Fragen 76 und 
77 des Abgeordneten Gerster (Mainz) werden auf 
Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Wir sind am Ende Ihres Geschäftsbereichs ange-
langt, Herr Staatssekretär. Ich danke Ihnen für die 
Beantwortung. 

Wir haben noch 30 Sekunden Zeit; ich könnte 
noch einen Geschäftsbereich aufrufen. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Verteidigung. Ich rufe die Frage 78 
des Abgeordneten Reiser auf: 

Welchen Sinn sieht die Bundesregierung in der Teilnahme von 
Bundeswehrangehörigen an Experimenten der Hamburger Uni-
versität, bei denen das Verhalten von Menschen in Panik-
situationen getestet werden soll? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Berkhan. 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Präsident! Herr Kollege! 
Zivile Krankenanstalten und Institute treten viel-
fach an die Bundeswehr mit dem Ersuchen heran, 
ihre Forschungsvorhaben zu unterstützen. Im allge-
meinen wird diese Unterstützung unter bestimmten 
Voraussetzungen gewährt. Diese sind u. a.: Die 
Untersuchungen sollen auch eine wehrmedizinische 
Bedeutung erkennen lassen, sie dürfen die Gesund-
heit der Soldaten nicht schädigen, die Teilnahme 
von Soldaten muß freiwillig sein, und es soll mög-
lichst nur außerhalb der Dienstzeit untersucht wer-
den. Diese Voraussetzungen sind in einer Fach-
dienstlichen Anweisung des Inspekteurs des Sa-
nitäts- und Gesundheitswesens grundsätzlich fest-
gelegt. 

Das Ersuchen der Psychiatrischen und Nerven-
klinik der Hamburger Universität ist eingehend fach- 
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Parl. Staatssekretär Berkhan 
lieh geprüft und mit der Truppe besprochen worden. 
Die Sanitätsinspektion hat sich davon überzeugt, 
daß es sich um wissenschaftlich einwandfreie Unter-
suchungen handelt. Daher wurde, wie in anderen 
Fällen auch, dem Antrag zugestimmt. Aus diesem 
Vorhaben können Erkenntnisse erwartet werden, 
die neben der Verfolgung der Allgemeinheit die-
nender Ziele auch hinsichtlich der Menschenführung, 
Fürsorge und psychohygienischen Betreuung von 
Soldaten von Bedeutung sind. Für die Verweigerung 
einer Zusammenarbeit hatte die Bundeswehr keine 
Veranlassung. 

Vizepräsident von Hassel: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Reiser. 

Reiser (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt, daß im Gegensatz zu Ihrer jetzigen Antwort 
einige anerkannte Fachwissenschaftler die Meinung 
vertreten, daß ein Mißbrauch bei diesen Versuchen 
nicht ausgeschlossen werden kann? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Her Kollege, bei allen Ver-
suchen, in die Menschen einbezogen sind, ist nicht 
auszuschließen, daß Mißbrauch getrieben wird. Aber 
die für dieses Forschungsvorhaben geradestehenden 
Wissenschaftler haben die Zustimmung der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft, die dieses Vorhaben 
finanziert. Ich gehe davon aus, daß die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft nur Vorhaben finanziert, 
von denen sie sicher sein kann, daß dieser Miß-
brauch nach menschlichen Ermessen ausgeschlossen 
ist. 

Vizepräsident von Hassel: Zweite und letzte 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Reiser. 

Reiser (SPD) : Ist diese Versuchskaninchenrolle 
von Soldaten denn mit dem Dienstbetrieb der Bun-
deswehr vereinbar? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Reiser, ich habe 
gesagt, das Forschungsvorhaben sei fachdienstlich 
geprüft. Diese fachdienstliche Prüfung schließt eine 
truppendienstliche Prüfung ein. In der Vorauswahl 
ist in einer Fragebogenaktion eine Zahl von etwa 
500 Soldaten befragt worden; ausgewählt für die 
eigentliche Belastung werden 80. Ich glaube, das 
allgemeine medizinische Interesse und das wissen-
schaftliche Interesse, welches weit über den Rahmen 
der Bundeswehr hinausgeht, erlaubt es uns, dienst-
liche Begrenzungen in Kauf zu nehmen. 

Vizepräsident von Hassel: Die Fragen 80 und 
81 sind vom Fragesteller zurückgezogen. 

Damit sind wir am Ende der Fragestunde ange-
langt. Ich darf Ihnen, Herr Staatssekretär, für die 
Beantwortung danken. 

Die nicht aufgerufenen Fragen dieser Woche wer-
den schriftlich beantwortet. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Mittwoch, den 13. März 1974, 13 Uhr, 
ein. Ich mache jedoch vorsorglich darauf aufmerk-
sam, daß ich den Bundestag möglicherweise schon 
für morgen, 9 Uhr, zur nächsten Sitzung einberufen 
muß, wenn dies auf Grund der Beratung des Ver-
mittlungsausschusses erforderlich ist. 

Ich schließe die Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 10.34 Uhr.) 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack vom 20. Fe-
bruar 1974 auf die Mündliche Frage des Abgeord-
neten Dr. Sperling (SPD) (Drucksache 7/1700 
Frage A 1) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, denjenigen 
Mietern zu helfen, die durch die derzeit geltenden Zinssätze im 
objektgebundenen finanzierten sozialen Wohnungsbau erhebliche 
Mietsteigerungen tragen müssen? 

Die Bundesregierung hat am 19. Dezember des 
vergangenen Jahres beschlossen, den Ländern die 
Hilfe des Bundes anzubieten, um die Folgen der 
Zinserhöhungen im Sozialwohnungsbestand in den 
gravierendsten Härtefällen aufzufangen. Am 31. Ja-
nuar d. J. hat die Bundesregierung den Ländern 
naCh Klärung der haushaltsrechtlichen Fragen das 
endgültige Angebot einer finanziellen Beteiligung 
an entsprechenden eigenen Maßnahmen der Län-
der unterbreitet. Die Eckwerte des Angebots des 
Bundes sind bereits am 4. Januar 1974 wie folgt 
bekanntgegeben worden: 

1. Die nachträgliche Förderung erstreckt sich auf 
Objekte des sozialen Wohnungsbaus, für die 
öffentliche Mitte] nach dem 31. Dezember 1967 
bewilligt worden sind. 

2. Die Zuschüsse berücksichtigen die seit dem 
1. Juli 1973 infolge von Zinsanpassungen einge-
tretenen Mieterhöhungen, soweit sie über -,30 
Mark pro Quadratmeter und Monat hinausgehen. 

3. Die Zuschüsse gleichen nur den Betrag aus, der 
die vom jeweiligen Bundesland festgesetzte 
Mietobergrenze übersteigt. (Die Mietobergrenze 
schwankt in den Bundesländern derzeit zwi-
schen 3,60 und 4,70 DM). 

4. Die nachträgliche Förderung beginnt Anfang 
1974. Sie wird für die Dauer von höchstens 
zwei Jahren gewährt. Wird die Wohnungsbau-
hypothek innerhalb dieses Zeitraums durch 
sinkenden Zinssatz entlastet, so verringert sich 
der Zuschuß entsprechend. 

Es besteht noch kein abschließender Überblick 
darüber, welche Länder sich an der Maßnahme be-
teiligen. Zusagen liegen bisher aus den Stadtstaaten 
und den Ländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Niedersachsen und Bayern vor. 
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Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Josten (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 2) : 

Ist die Bundesregierung bereit, in Anbetracht der nicht vor-
hersehbaren extremen Preissteigerungen für bestimmte Baustoffe 
von ihrer bisherigen Praxis bei öffentlichen Aufträgen abzu-
gehen und den betroffenen Firmen bei Nachweis der Mehrkosten 
eine Nachvergütung zu gewahren, auch wenn keine Stoffpreis-
gleitklauscln vereinbart worden sind? 

Mehrbelastungen der Auftragnehmer von Bau-
aufträgen des Bundes haben sich durch die erheb-
lichen Preiserhöhungen von Mineralölerzeugnissen 
ergeben. Die Bundesregierung ist zu einer Anpas-
sung der Vergütung an die Mehrbelastungen des 
Auftragnehmers grundsätzlich bereit, wenn die Vor-
aussetzungen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage 
nach § 242 BGB vorliegen. Die Anpassung der Ver-
gütung kann nur nach Prüfung im Einzelfall erfol-
gen. Dabei hat der Auftragnehmer den Nachweis 
über Grund und Höhe eines etwaigen Anpassungs-
anspruchs zu führen. 

Sollten die Voraussetzungen für den Wegfall der 
Geschäftsgrundlage im Einzelfall nicht gegeben sein, 
könnte ausnahmsweise eine Anpassung der Ver-
gütung im Wege der Vertragsänderung zum Nach-
teil des Bundes gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 
Bundeshaushaltsordnung in Betracht kommen. Dies 
ist dann möglich, wenn den Auftragnehmer ein Fest-
halten am Vertrag nach Lage des Einzelfalles unbil-
lig benachteiligen würde, weil sich seine wirt-
schaftlichen Verhältnisse bei der Vertragserfüllung 
infolge ihm nicht zuzurechnender Umstände erheb-
lich verschlechterten. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Bayerl vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Spranger (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 4) : 

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über das Ver-
hältnis der verursachten Schäden zu den Strafen vor, zu denen 
Wirtschaftsstraftäter verurteilt werden, und welche Schlußfolge-
rungen sind aus diesen Erkenntnissen fur die Strafrahmen in 
den Wirtschaftsstrafgesetzen zu ziehen, empfiehlt sich insbeson-
dere eine Staffelung im Verhältnis zu den verursachten Schäden? 

Erkenntnisse über das Verhältnis der Schäden, die 
Wirtschaftsstraftäter verursachen, zu den ausge-
sprochenen Strafen liegen der Bundesregierung bis-
her nicht vor. Da die polizeiliche und die Verur-
teilungsstatistik den Begriff der Wirtschaftskrimina-
lität nicht kennen, sind gegenwärtig Angaben über 
die Höhe der in Wirtschaftsstrafsachen ausgespro-
chenen Strafen nicht möglich. Zuverlässige Scha-
densschätzungen können zur Zeit ebenfalls nicht 
vorgenommen werden. Zwar haben einige Landes-
justizverwaltungen bereits seit mehreren Jahren die 

Schäden festgehalten, die im Zuständigkeitsbereich 
ihrer mit Wirtschaftsstrafsachen befaßten Staatsan-
waltschaften ermittelt worden sind. In welchem Um-
fang die dabei erzielten Ergebnisse aber repräsen-
tativ für das gesamte Bundesgebiet sind, läßt sich 
nicht beurteilen. 

Seit dem 1. Januar 1974 erfassen die Landesjustiz-
verwaltungen die von den Staatsanwaltschaften be-
arbeiteten Wirtschaftsstrafsachen nach einheitlichen 
Erhebungsbogen. Auf Grund der Ergebnisse dieser 
Maßnahme werden sich im weiteren Verlauf auch 
Erkenntnisse der in der Frage angesprochenen Art 
gewinnen lassen. Unabhängig davon kann aber be-
reits jetzt festgestellt werden: 

Die Berücksichtigung des schuldhaft durch die 
Tat angerichteten Schadens war bereits vor dem 
Inkrafttreten des 1. StrRG ein anerkannter Rechts-
grundsatz. Das 1. StrRG hat diesen Grundsatz in 
§ 13 Abs. 2 StGB erstmals im Gesetzeswortlaut 
betont. Nach dieser Bestimmung gehören zu den 
bei der Strafzumessung namentlich in Betracht kom-
menden Umständen auch die verschuldeten Auswir-
kungen der Tat. Das am 1. 1. 1975 in Kraft tretende 
2. StrRG übernimmt diese Regelung in § 46 Abs. 2 
StGB. 

Dieser für die Strafzumessung im Einzelfall maß-
gebliche Grundsatz kann natürlich auch bei der 
Gestaltung der Strafrahmen im künftigen Wirt-
schaftsstrafrecht nicht unbeachtet bleiben. Da Wirt-
schaftsstraftaten regelmäßig hohe Schäden verur-
sachen, müssen auch die Strafrahmen so gestaltet 
sein, daß einer verschuldeten Herbeiführung dieser 
Schäden angemessen Rechnung getragen werden 
kann. Darüber hinaus wird die besondere Schäd-
lichkeit wirtschaftskrimineller Verhaltensweisen es 
vielfach erforderlich machen, Gefährdungstatbestän-
de im Vorfeld des Betruges, ggf. auch der Untreue 
zu schaffen und auch bei der Gestaltung der Straf-
rahmen für solche Tatbestände einen ausreichend 
weiten Spielraum für den Richter vorzusehen. 

Die Kommission zur Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität hat sich mit dieser Problematik bereits 
mehrfach befaßt und dabei z. B. im Bereich des 
Subventionsschwindels den Strafrahmen des Betru-
ges — nämlich 5 Jahre Freiheitsstrafe - vorge-
schlagen, obgleich der von ihr empfohlene Sonder-
tatbestand ein reines Gefährdungsdelikt darstellt, 
das ohne Rücksicht auf den Eintritt eines Scha-
dens eingreift. 

Mit der Prüfung dieser und ähnlicher Vorschläge 
sind wir im Rahmen unserer Überlegungen zu dem 
Entwurf erster gesetzgeberischer Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zur Zeit be-
faßt. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wird 
sich allerdings eine Staffelung der Strafrahmen nach 
der Höhe des Schadens nicht empfehlen. Weite 
Strafrahmen lassen dem Richter die Möglichkeit 
einer die Umstände des Einzelfalles berücksichti-
genden Strafe. Darüber hinaus kann nach dem 
§ 73 ff. StGB in der Fassung des 2. StrRG der Ver-
fall von Vermögensvorteilen, die aus der Tat erlangt 
worden sind, angeordnet werden. 
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Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Bayerl vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Baier (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 5) : 

Ist die Bundesregierung bereit, dafür zu sorgen, daß bei der 
Berechnung der Gebühren für die notarielle Beurkundung eines 
Grundstückskaufvertrags die erhebliche finanzielle Belastung, wie 
sie sich aus der geltenden Fassung der Kostenverordnung (§ 19 
Abs. 2) ergibt, beseitigt wird, indem statt nach einem höheren 
Wert, oftmals bis zum Verkehrswert, wieder nach dem Einheits-
wert der Grundstücke die Berechnung vorgenommen wird? 

Bei der notariellen Beurkundung eines Grund-
stückskaufvertrages ist — ebenso wie bei der Be-
urkundung der Auflassung und bei der Eintragung 
des Käufers in das Grundbuch — für die Berech-
nung der Gebühren der Notare und des Gerichts 
§ 20 der Kostenordnung maßgebend und nicht, wo-
von Sie auszugehen scheinen, § 19 Abs. 2. Gemäß 
§ 20 der Kostenordnung, der übrigens seit 1936 in-
haltlich nicht geändert wurde, ist grundsätzlich für 
die Berechnung der Gebühren der Kaufpreis maß-
gebend. Nur ausnahmesweise ist der Wert des 
Grundstücks nach § 19 Abs. 2 der Kostenordnung zu 
bemessen, nämlich dann, wenn z. B. oft bei Kauf-
verträgen an nahe Verwandte, Anhaltspunkte dafür 
bestehen, daß der Kaufpreis hinter dem wahren 
Wert des Grundstücks zurückbleibt. Damit wird 
eine notwendige kostenrechtliche Gleichbehand-
lung aller Kaufverträge erzielt. 

Die Gebührenhöhe ist im Verhältnis zum Kauf-
preis und auch zu den übrigen Veräußerungskosten 
nicht als übermäßig anzusehen: Sie beträgt z. B. bei 
einem Kaufpreis von 

50 000 DM 250 DM = 0,5 % des Kaufpreises 

200 000 DM 700 DM = 0,35 % des Kaufpreises. 

Diese Höhe ist seit 1952 unverändert. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Abelein (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage A 8) : 

Welche Möglichkeiten bestehen nach dem bisherigen Abschnitt 
der Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesregierung, von der 
Sonderminister Bahr in seinem Artikel in der Zeitschrift „Die 
Zeit" vom Dezember 1973 unter der Überschrift „Bilanz der 
Ostpolitik", sagte,„ Die Koalition hat geschafft, was sie sich 
vorgenommen hat”, hinsichtlich des Rechtsschutzes für Deutsche 
in der DDR, in osteuropäischen Staaten und in der Sowjetunion? 

Fragen des Rechtsschutzes für Deutsche in der 
DDR sollten zu gegebener Zeit im zuständigen Par-
lamentsausschuß behandelt werden. 

In den übrigen Staaten des Warschauer Pakts ein-
schließlich der Sowjetunion gewähren unsere Aus-
landsvertretungen Rechtsschutz im Rahmen der in 
diesen Staaten für diplomatische und konsularische 
Vertretungen bestehenden Möglichkeiten. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 
7/1700 Frage A 26) : 

Ist die Bundesregierung bereit, im Ministerrat der Euro-
päischen Gemeinschaft für die Schaffung einer europäischen Rech-
nungseinheit mit erweiterten Funktionen einzutreten und durch 
Beschlüsse über die Vergemeinschaftung der Reserven ein ver-
stärktes gemeinschaftliches Kreditsystem zu schaffen, um damit 
einen entscheidenden Schritt zur Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion zu tun? 

Der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaften 
hat am 18. Dezember 1973 den Beschluß gefaßt, die 
Verwendung der Europäischen Rechnungseinheit zu 
fördern. Er hat die fachlich zuständigen Gremien der 
Gemeinschaft aufgefordert, ihm im Laufe des ersten 
Halbjahres 1974 über Vorschläge hierzu und zu tech-
nischen Lösungsmöglichkeiten für die Vergemein-
schaftung der Reserven zu berichten. Das Ergebnis 
der Beratungen über die Vorschläge wird zunächst 
abzuwarten sein. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (FDP) (Drucksache 7/1700 Frage 
A 29) : 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten und gegebenenfalls 
welche, aus der massiven Kritik des Präsidenten des Bundesauf-
sichtsamts für das Kreditwesen, Dürre, an der Konditionsgestal-
tung der Kreditinstitute Konsequenzen zu ziehen und damit Maß-
nahmen zu treffen, die die fünf gravierenden Vorwürfe, unge-
rechtfertigte Erhöhung der Kreditkosten während der Laufzeit 
von Ratenkrediten, sittenwidrige Behandlung bei vorzeitiger 
Schuldentilgung, Zusammenarbeit mit Personen und Firmen zwei-
felhaften Geschäftsgebarens, in-Rechnung-Stellung überhöhter 
Beträge bei Erstschuld-Versicherungen und unseriöse Blanko-
unterzeichnung durch Kunden, ausräumen können? 

Die von Ihnen angesprochene Kritik des Bundes-
aufsichtsamtes für das Kreditwesen richtet sich ge-
gen das Verhalten von einigen Kreditinstituten im 
Ratenkreditgeschäft. Diese Intervention des Auf-
sichtsamtes stellt eine Ergänzung zu dem anderen 
Schreiben dar, das der vorhergehenden Frage von 
Frau Dr. Riedel-Martiny zugrunde lag. Im Ergebnis 
kann ich Ihnen wie Frau Dr. Riedel-Martiny antwor-
ten: Nach Ansicht der Bundesregierung wird das 
Schreiben des Amtes selbst schon die Wirkung ha-
ben, daß die beanstandeten Praktiken voraussicht-
lich bald von den betroffenen Kreditinstituten ab-
gestellt werden. Weitere Verstöße würden, wie vom 
Bundesaufsichtsamt in seinem Schreiben schon an-
gedeutet, die Zuverlässigkeit der Geschäftsleiter 
dieser Institute in Frage stellen und damit in schwer-
wiegenden Fällen zur Ablösung dieser Geschäfts-
leiter führen. 
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Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 30): 

Wie beurteilt die Bundesregierung den von verschiedenen 
Seiten gemachten Vorschlag, die am 1. Juli 1973 vorgenommene 
Erhöhung der Mineralölsteuer um 5 Pfennig pro Liter Benzin, 
die den Preis für den Endverbraucher einschließlich Mehrwert-
steuer um 5,6 Pfennig erhöhte, wieder rückgängig zu machen, um 
damit einen Beitrag zur Kostenentlastung des Autofahrers und 
zur Erhaltung der Preisstabilität im Bereich der Energieversor-
gung zu leisten? 

Die Bundesregierung hat sich zur Frage einer 
Mineralölsteuersenkung bereits früher in der Frage-
stunde geäußert. Ihre Auffassung hat sich seither 
nicht geändert. Ich möchte noch einmal die Gründe 
zusammenfassen, die es ausschließen, die Mineralöl-
steuererhöhung vom 1. Juli 1973 rückgängig zu 
machen: 

1. Eine Senkung der Mineralölsteuer würde keine 
Gewähr für sinkende Mineralölpreise bieten. 
Vielmehr ist bei der gegenwärtigen Markt-
situation damit zu rechnen, daß steuerliche Ent-
lastungen nicht an die Verbraucher weitergege-
ben werden. 

2. Der Verzicht auf die Einnahmen aus der Erhö-
hung der Mineralölsteuer am 1. Juli 1973 würde 
einen Einnahmeausfall von jährlich rd. 2 Mrd. 
DM nach sich ziehen, der zusammen mit Minder-
einnahmen an Mineralölsteuer wegen Ver-
brauchsrückgangs im Bundeshaushalt allein für 
das Jahr 1974 eine Lücke von rd. 4 Mrd. DM 
schaffen würde. Eine solche Haushaltslücke wäre 
nicht vertretbar. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Brück (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 31): 

Ist die Bundesregierung bereit, den § 82 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung so zu ändern, daß Aufwendungen zur 
Wärmeisolierung von Altbauten im Interesse der Energieerspar-
nis und des Umweltschutzes als steuerbegünstigter Herstellungs-
aufwand von der Steuer abgesetzt werden können? 

Aufwendungen zur Wärmeisolierung von Alt-
bauten im Interesse der Energieersparnis und des 
Umweltschutzes können Erhaltungsaufwand sein, 
der bei Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung im Jahr der Verausgabung ab-
zugsfähig ist. Aufwendungen bis zum Betrage von 
3 000 DM für die einzelne Maßnahme behandelt die 
Finanzverwaltung auf Antrag als sofort abzugsfähi-
gen Erhaltungsaufwand. 

Soweit wärme- und lärmisolierende Maßnahmen 
im Zuge von größerem Erhaltungsaufwand getrof-
fen werden, kann zwischen sofortigem Abzug oder 
der Verteilung auf 2 bis 5 Jahre gewählt werden. 

Sind die Aufwendungen als Herstellungsaufwand 
anzusehen, so sind bereits nach dem jetzigen Wort-
laut des § 82 a Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung bestimmte Aufwendungen, wie z. B. der 
Einbau von wärme- und lärmisolierenden Fenstern 
oder Türen, steuerlich begünstigt. 

Ob weitere Maßnahmen der Wärmeisolierung be-
günstigt werden können, wird von der Bundes-
regierung z. Z. geprüft. Es wird jedoch zu beachten 
sein, daß im Einzelfall, — z. B. bei der Isolierung 
einer Außenfassade — die Aufwendungen zur 
Wärmeisolierung nicht immer von den übrigen Auf-
wendungen zu trennen sein werden. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Stücklen (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 33) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die ungerechte gewerbesteuer-
liche Behandlung der Ehegattengehälter so zu regeln, daß Ehe-
gattengehälter bei Gütergemeinschaft ebenso steuerlich behandelt 
werden wie im Fall der Gütertrennung? 

Bei der Gütergemeinschaft gehören im Gegensatz 
zur Gütertrennung gewerbliche Betriebe grundsätz-
sich zum Gesamtgut und damit beiden Ehegatten ge-
meinschaftlich zur gesamten Hand. Das hat zur Folge, 
daß — wie bei anderen Gesamthandsverhältnissen 
auch — einkommensteuerrechtlich eine Mitunter-
nehmerschaft zwischen den Ehegatten begründet 
wird. Zwischen Mitunternehmern kann ein Arbeits-
verhältnis steuerlich nicht anerkannt werden. Für 
die Gewerbesteuer bedeutet das, daß der gesamte 
Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, also einschließ-
lich der als Tätigkeitsvergütung an den Ehegatten 
ausgeschüttete Betrag Besteuerungsgrundlage für 
die Gewerbeertragsteuer darstellt. Diese gewerbe-
steuerliche Behandlung kann nicht als willkürlich 
angesehen werden. 

Die Bundesregierung beabsichtigt daher nicht, dem 
Bundestag eine Gesetzesänderung zu diesem Punkt 
vorzuschlagen. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Röhner (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 35) : 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, frühere Verspre-
chungen zur Verbesserung der Kilometerpauschale nunmehr zu 
erwägen, nachdem die Belastung der Autofahrer durch gestie-
gene Brennstoffkosten, erhöhte Mineralölsteuer und sonstige 
Kostensteigerungen, wie Versicherungsprämien, seit 1969 erheb-
lich angewachsen ist? 

Die Bundesregierung hat entgegen Ihrer Ansicht 
eine Erhöhung der Kilometer-Pauschale nicht in 
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Aussicht gestellt. Sie hat bei der Verabschiedung 
des Entwurfs zum 3. Steuerreformgesetz von einer 
Erhöhung abgesehen, weil die verkehrspolitischen 
und haushaltsmäßigen Gründe, die für die Reduzie-
rung der Kilometer-Pauschale im Jahre 1966 maß-
gebend waren, unverändert fortbestehen. 

Die Verkehrssituation hat sich vor allem in den 
Ballungszentren weiter verschärft. Es müssen des-
halb auch im steuerlichen Bereich alle Maßnahmen 
vermieden werden, die diesen Prozeß noch beschleu-
nigen würden. 

Zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen ist zu 
sagen, daß eine Erhöhung der Kilometer-Pauschale 
auf den Betrag von z. B. 0,50 DM zu Einnahmeaus-
fällen von rd. 1,2 Mrd. DM führen müßte. Die Bun-
desregierung hält einen Steuerausfall in dieser Höhe 
nicht für vertretbar. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage der Abgeordneten 
Frau Dr. Neumeister (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage A 39) : 

Hält es die Bundesregierung mit den Zielen ihrer Umwelt-
schutzpolitik für vereinbar, daß die Träger anerkannter Natur-
parks, vor allem in Norddeutschland, darüber Klage führen, 
daß ihnen die in früheren Jahren gewährten Unterhaltszuschüsse 
des Bundes ah 1972 nicht mehr zufließen? 

Die Bundesregierung hält es mit den Zielen ihrer 
Umweltschutzpolitik nicht für vereinbar, daß die Na-
turparkträger Klage darüber führen, daß ihnen die 
in früheren Jahren gewährten Bundeszuschüsse ab 
1972 nicht mehr zufließen. 

Auf Grund der Finanzreform von 1969 gehört die 
Förderung von Naturparken zu den Aufgaben der 
Länder. Der Bund konnte den Ländern deshalb hier-
bei mit Bundesmitteln nur noch während der Über-
gangszeit bis zum Wirksamwerden des 1. Rahmen-
planes nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Kü-
stenschutzes" am 1. Januar 1973 helfen. Um u. a. 
auch die finanziellen Hilfen des Bundes für die Na-
turparke über diesen Zeitpunkt hinaus weiter ge-
währen zu können, bemüht sich die Bundesregie-
rung seither, durch eine Grundgesetzänderung an 
Stelle der Rahmengesetzgebung die Zuständigkeit 
für die konkurrierende Gesetzgebung auf dem Ge-
biet des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
erlangen und mit dem von ihr eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes für Naturschutz und Land-
schaftspflege — Drucksache 7/886 — auf der Grund-
lage des Art. 104 a Abs. 4 GG auch die gesetzmäßi-
gen Voraussetzungen für Finanzhilfen des Bundes 
in diesem Bereich zu schaffen. Diese Bemühungen 
der Bundesregierung und der sie tragenden Parteien 
sind bis heute an der ablehnenden Haltung des Bun-
desrates gescheitert. In der Erwartung, daß das Ge-
setz doch noch bald verabschiedet wird, hat die Bun-
desregierung in den Entwurf des Bundeshaushalts

-

planes für 1974 bei Kap. 10 02 Tit. 882 07 (Zuweisun-
gen nach dem Gesetz für Naturschutz und Land-
schaftspflege) einen Betrag von 10 000 000 DM ein-
gestellt; der Betrag ist bis zum Wirksamwerden des 
Gesetzes gesperrt (Stand der Beratungen im Ernäh-
rungs- und im Haushaltsausschuß des Deutschen 
Bundestages). 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
A 40) : 

1st der Bundesregierung bekannt, daß die erneute Milchpreis-
erhöhung besonders junge und kinderreiche Familien belastet, 
die unter der allgemeinen Teuerung ohnehin am stärksten zu 
leiden haben, ohne daß es für diese Familien eine Möglichkeit 
gibt, auf Ersatzprodukte auszuweichen, und ist die Bundesregie-
rung bereit, einen Ausgleich zwischen der steigenden Belastung 
bei jungen und kinderreichen Familien einerseits und der Kosten-
steigerung in der deutschen Landwirtschaft andererseits entweder 
durch eine Entlastung kinderreicher Familien oder durch eine 
Entlastung der Milcherzeuger herbeizuführen, und gibt es dazu 
gegebenenfalls konkrete Überlegungen? 

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit beantworte ich 
Ihre Frage wie folgt: Der Bundesregierung ist be-
kannt, daß eine erneute Milchpreiserhöhung vor 
kurzem stattgefunden hat, die insbesondere auf die 
stark gestiegenen Energiekosten zurückzuführen ist. 
Eine Entlastung der Milcherzeuger durch Stützung 
des Milchpreises ist jedoch als produktbezogene 
Beihilfe nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften und damit auch nach dem nationalen Recht 
der Mitgliedstaaten nicht zulässig. Die Möglichkeit, 
die Familien, die von der Milchpreiserhöhung be-
troffen sind, durch eine Verbesserung des Familien-
lastenausgleichs zu entlasten, scheidet aus, weil 
eine so spezielle Maßnahme nicht mit der star-
ken Typisierung zu vereinbaren ist, die für den 
Familienlastenausgleich zur Zeit gilt und im Inter-
esse der Verwaltungsvereinfachung auch nach der 
von der Bundesregierung in Form des Entwurfs 
eines dritten Steuerreformgesetzes vorgeschlagenen 
Form gelten muß. 

Anlage 15 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 1974 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Walther (SPD) (Drucksache 7/1700 Fragen A 44 und 
45) : 

Trifft es zu, daß die Deutsche Bundesbahn den Neubau der 
Schnellbahnstrecke Hannover—Kassel Gemiinden begonnen hat, 
ohne daß die für eine umweltfreundliche Planung erforderlichen 
Lärmbelästigungswerte ermittelt wurden? 

Trifft es zu, daß durch Bestimmungen des Personenbeförde-
rungsgesetzes die in einigen Bundesländern, z. B. im Land Hes-
sen, eingesetzten Schulbusse daran gehindert werden, auch an-
dere Personen als Schüler auch dann nicht mitzunehmen, wenn 
solche Busse nicht ausgelastet sind, und welche Möglichkeit sieht 
zutreffendenfalls die Bundesregierung, durch Änderung des ge-
nannten Gesetzes solche Möglichkeiten zu eröffnen? 
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Zu Frage A 44: 

Es trifft nicht zu. 

Die Deutsche Bundesbahn — Versuchsanstalt des 
Bundesbahnzentralamtes München — hat seit ge-
raumer Zeit Schallmessungen an ihren Anlagen 
durchgeführt. Seit 1968 wurden die Messungen aus-
gedehnt auf den Hochgeschwindigkeitsbereich über 
160 km/h. 

In den Anfangsjahren nach Inbetriebnahme der 
Neubaustrecken sind nur Geschwindigkeiten bis zu 
200 km/h vorgesehen. In diesem Geschwindigkeits-
bereich sind die Lärmemissionen der Eisenbahn weit-
gehend bekannt. Sie bewegen sich innerhalb der 
Grenzen der Planungsrichtpegel nach Vornorm DIN 
18005. Wo unter Umständen Überschreitungen nicht 
ausgeschlossen werden können, wird durch entspre-
chende Lärmschutzmaßnahmen Abhilfe geschaffen. 

Gesonderte Untersuchungen für die Neubaustrecke 
Hannover–Gemünden waren daher nicht erforder-
lich. 

Zu Frage A 45: 

Das trifft zu. 

Der angesprochene Schulbusverkehr unterliegt 
zur Zeit nicht dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG). Durch eine Freistellungs-Verordnung sind 
auf Grund einer Initiative des Bundesrates unent-
geltliche Beförderungen durch oder für Schulträger 
zum und vom Unterricht von den Vorschriften des 
Personenbeförderungsgesetzes freigestellt. 

Die Bundesregierung prüft gegenwärtig mit den 
Ländern, in welcher Weise dem Problem Abhilfe ge-
schaffen werden kann. In ihrem „Zweiten Bericht 
über die Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Neuregelung des § 8 des Personenbeförderungsge-
setzes" vom 19. Dezember 1973 (Drucksache 7/1460) 
hat die Bundesregierung die Problematik umfassend 
aufgezeigt. 

Anlage 16 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 1974 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Narjes (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 46): 

Muß aus der kürzlich von einem Beamten veröffentlichten In-
vestitionsplanung für den Nord-Ostsee-Kanal geschlossen wer-
den, daß die Bundesregierung auf eine umfassende Vertiefung 
und Erweiterung des Kanals verzichtet, obwohl der Schiffsver-
kehr auf der Ostsee insbesondere für Massengut zunehmend auf 
Schiffsgrößen übergeht, für die der Nord-Ostsee-Kanal zu klein 
geworden ist, und wenn nein, wann und auf Grund welcher 
Unterlagen ist mit einer entsprechenden Entscheidung zu rechnen? 

Von einer Veröffentlichung der Investitionspla-
nung für ,den Nord-Ostsee-Kanal durch einen Be-
amten ist der Bundesregierung nichts bekannt. Sollte 
eine derartige Äußerung abgegeben worden sein, 
kann es sich nur um eine private Meinung handeln. 

Im Zuge der laufenden Maßnahmen zur Anpas-
sung der Anlagen des Nord-Ostsee-Kanals an die 

Erfordernisse des heutigen Schiffsverkehrs und zur 
Sicherung des Kanalbettes werden bereits jetzt um-
fangreiche Arbeiten zur Erweiterung des Kanal-
querschnitts ausgeführt. 

Auf Grund einer Absprache zwischen dem Bun-
desminister für Verkehr und dem Minister für Wirt-
schaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein 
werden z. Z. eingehende Untersuchungen über die 
Entwicklung der Schiffahrt im Ostseeraum und  die 

 sich daraus ergebenden Folgen für den Nord-Ost-
see-Kanal durchgeführt. Eine Entscheidung, ob wei-
tere Maßnahmen zur Anpassung des Kanals an 
größere Schiffstypen erforderlich werden, kann erst 
nach Vorliegen der Ergebnisse dieser Untersuchun-
gen getroffen werden. Das Land Schleswig-Holstein 
wird über den Gang der Untersuchungen, die vor-
aussichtlich in  der  zweiten Hälfte d. J. abgeschlos-
sen werden können, laufend unterrichtet. 

Anlage 17 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 1974 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Wolfram 
(SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 47) : 

Wie beurteilte die Bundesregierung die in der Zeitschrift 
.ADAC Motorwelt" Nr. 2 vom 4. Februar 1974 veröffentlichten 
Testergebnissen, wonach die hohen Autobahnbordsteine tödliche 
Fallen sind, und welche Konsequenzen gedenkt sie daraus zu 
ziehen? 

Hohe Bordsteine am Mittelstreifen einer Autobahn 
können in der Tat für abirrende Fahrzeuge unter 
ungünstigen Umständen gefährlich werden. Die Dar-
stellung dieses Sachverhalts in der Zeitschrift 
„ADAC-Motorwelt" ist im wesentlichen zutreffend. 
Ergänzend ist folgendes festzustellen: 

Auf Veranlassung des Bundesministers für Ver-
kehr hat die Bundesanstalt für Straßenwesen die 
Gefährlichkeit von Hochborden vor Schutzplanken 
eingehend untersucht und 1971 über das Ergebnis 
berichtet. Die Empfehlungen dieses Berichts waren 
Grundlage für eine Regelung, die den obersten Stra-
ßenbaubehörden der Länder mit Rundschreiben vom 
17. Dezember 1971 bekanntgegeben wurde. Hoch-
borde dürfen seither nur eingebaut werden, wenn 
sie aus Gründen der Straßenentwässerung unver-
meidbar sind. Ihre Höhe ist auf 7 cm beschränkt. An 
Strecken mit einer Häufung der Unfälle durch Ab-
kommen von der Fahrbahn sollten vorhandene hö-
here Bordsteine möglichst umgehend abgesenkt 
werden. 

Anlage 18 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 1974 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Blüm 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 49) : 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 82. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1974 	5399* 

Trifft es zu, daß der Parlamentarische Staatssekretär des Bun-
desministers für Verkehr, Ernst Haar, sich am 5. oder 6. Dezem-
ber 1973, am 21. Dezember 1973 und am 12. Januar 1974 in einem 
Salonwagen, der jeweils einem Intercityzug angehängt wurde, 
nach Stuttgart transportieren ließ, und wenn ja, wurden die 
Kosten dem Parlamentarischen Staatssekretär Haar in Rechnung 
gestellt? 

Es trifft zwar zu, daß Herr Kollege Haar den 
Sonderdienstwagen, der fälschlich als Salonwagen 
bezeichnet worden ist, zu dienstlich gerechtfertigten 
Fahrten benutzt hat. Unzutreffend sind aber die zum 
Teil von Ihnen genannten Daten und die Behaup-
tung, der Wagen sei jeweils an einen Intercity-Zug 
angehängt worden. Falsch ist auch der Ihrer Frage 
zugrunde liegende Eindruck, der Sonderdienstwagen 
sei allein aus rein persönlichen Gründen in Anspruch 
genommen worden. Der mit Telefon sowie Arbeits- 
nd Besprechungseinrichtungen ausgestattete Son-

derdienstwagen dient — übrigens seit eh und je — 
dem gesetzlich für die Bundesbahn zuständigen Mini-
ster und seinen unmittelbaren Vertretern zur Wahr-
nehmung dienstlicher Obliegenheiten, also beispiels-
weise zur Durchführung von Besprechungen oder 
zur Bearbeitung dienstlicher Akten während einer 
Reise. So war es auch in den hier in Betracht kom-
menden Fällen. 

Der Deutschen Bundesbahn sind durch das In-
dienststellen des Sonderdienstwagens keine quanti-
fizierbaren Kosten entstanden. Schon allein aus die-
sem Grunde stellt sich für die Deutsche Bundesbahn 
nicht die von Ihnen aufgeworfene Frage, ob Kosten 
in Rechnung zu stellen seien. Im übrigen hat es seit 
1949 keine Meinungsverschiedenheiten darüber ge-
geben, daß der für die Eisenbahn zuständige Mini-
ster berechtigt ist, einen Sonderdienstwagen zu be-
nutzen. Entsprechendes gilt in besonderen Fällen 
auch für den Staatssekretär, der ihn jeweils vertritt. 

Es ist selbstverständlich, daß von dieser Möglich-
keit nur in äußerst dringenden Fällen Gebrauch ge-
macht wird. Diese selbstverständliche Regel beachtet 
auch Herr Kollege Haar. 

Anlage 19 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 1974 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/1700 Fragen A 51 und 52) : 

Ist aus der Tatsache, daß das verkehrspolitische Programm von 
Bundesminister Dr. Lauritzen mit dem Titel „der Mensch hat 
Vorfahrt" seit Juni 1973 der Offentlichkeit vorliegt, aber vom 
Bundeskabinett bisher nicht beschlossen wurde, zu entnehmen, 
daß es ein verbindliches verkehrspolitisches Gesamtkonzept der 
Bundesregierung nicht gibt? 

Welches sind die Gründe dafür, daß im Gegensatz zu politisch 
verbindlichen Programmen anderer Ressorts über das Programm 
des Bundesverkehrsministers bisher kein Kabinettsbeschluß her-
beigeführt worden ist? 

Zu Frage A 51: 

Die Annahme, die Sie in Ihrer Frage zum Aus-
druck bringen, es gebe kein verkehrspolitisches Ge

-

samtkonzept der Bundesregierung, ist unzutreffend. 
Zahlreiche Kabinettsbeschlüsse sind Ausdruck der 
verkehrspolitischen Zielsetzung, die bereits der Re-
gierungserklärung zu entnehmen ist. Das Kursbuch 
„Der Mensch hat Vorfahrt" präzisiert und vertieft 
diese Zielsetzung. Die Kabinettsbeschlüsse über 
eine Reihe verkehrspolitischer Vorlagen, aber auch 
wesentliche Haushaltsentscheidungen, sind Aus-
druck der Tatsache, daß die Bundesregierung bei 
ihrer Verkehrspolitik von einer Gesamtschau, also 
von einer Gesamtkonzeption, ausgeht. 

Zu Frage A 52: 

Ein Unterschied im Verhältnis zu anderen Res-
sorts gibt es nicht. Die Regeln über das Zustande-
kommen von Kabinettsbeschlüssen ergeben sich aus 
der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Unter-
schiedliche Praktiken sind hier nicht zu erkennen. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Baier (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 53) : 

Mit welcher Auflage, welchem Verteiler, für welche Kosten 
und mit welcher Absicht hat der Bundesverkehrsminister die 
Aufklebeschilder „Nr. Sicher — Keinen in der Krone" heraus-
gegeben? 

Es wurden über Automobilclubs, Tankstellen, Fir-
men, Verbände und Parteien 4,5 Millionen kleine, 
0,5 Millionen große Aufkleber und 200 000 Plakat-
anhänger an die Autofahrer verteilt. Die Druck-
kosten betrugen 142 900 DM, die Versandkosten rd. 
13 000 DM. 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 1974 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Milz 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 54): 

In  welcher  Weise gedenkt die Bundesregierung, die Wett-
bewerbsfähigkeit von deutschen Transportunternehmen zu er-
halten und zu verbessern? 

Es ist grundsätzlich Sache der Transportunterneh-
men selbst, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
und zu verbessern. Die Bundesregierung unterstützt 
diese Bemühungen im Bereich der staatlich beein-
flußten Wettbewerbsbedingungen. Sie wirkt insbe-
sondere mit Nachdruck darauf hin, daß im Rahmen 
der europäischen Gemeinschaften die Arbeiten zur 
Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen vor-
angetrieben werden. 
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Anlage 22 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 21. Februar 1974 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Graf Stauffenberg (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Fragen A 55 und 56) : 

Wären die Meldungen über Verletzungen des Transitabkom-
mens durch die DDR-Behörden auch dann der Öffentlichkeit in 
der gleichen Weise wie durch das Bayerische Innenministerium 
bekanntgemacht worden, wenn sich diese Verletzungen auf den 
anderen Transitstrecken ereignet hätten? 

Warum wurden der Öffentlichkeit und dem Parlament die Ver-
letzungen des Transitabkommens durch die DDR, die vor dem 
26. Januar 1974 stattfanden, nicht bekanntgegeben, obwohl nach 
Aussage von Bundesminister Genscher (vgl. „Berliner Morgen-
post" vom 10. Februar 1974) Meldungen von Bundesgrenzschutz

-

stellen vorlagen, denen zufolge bereits vor dem 26. Januar 1974 
wiederholt vertragswidrige Kontrollen auf der Strecke Berlin-
Eisenach—Herleshausen stattgefunden haben? 

Zu Frage A 55: 

Die von bayerischen Behörden bekanntgemachten 
Berichte von Reisenden, in denen Verletzungen des 
Transitabkommens schlüssig behauptet wurden, wä-
ren ohnehin und auch dann von der Bundesregie-
rung bekanntgegeben worden, wenn die Reisenden 
ihre Angaben an einer anderen Grenzübergangs-
stelle als Rudolphstein gemacht hätten. Dies gilt 
nicht für den Bericht eines Reisenden vom 1. Fe-
bruar 1974, in dem eine Verletzung des Transitab-
kommens nicht schlüssig behauptet wurde. 

Zu Frage A 56: 

Bundesminister Genscher hat, wie mir mitgeteilt 
wurde, die ihm zugeschriebenen Äußerungen nicht 
gemacht. Die Bundesregierung hat keine Verletzun-
gen .des Transitabkommens durch abkommens-
widrige Kontrollen auf der Transitstrecke Berlin-
Eisenach—Herleshausen der Öffentlichkeit und dem 
Parlament vorenthalten. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage der Abgeordneten 
Frau Dr. Neumeister (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage A 57) : 

Was hält die Bundesregierung von der Auffassung der Ver-
einigung „Pro virtute", daß die in der deutschen Fremdenver-
kehrswirtschaft angebotenen Preisnachlässe und Sondervergünsti-
gungen (z. B. Gewährung eines kostenfreien Tags bei einwöchi-
gem Pauschalurlaub außerhalb der Saison) gegen das Rabatt-
gesetz verstoßen? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Ver-
einigung „Pro Virtute" von deutschen Reiseveran-
staltern die Unterlassung verschiedener Wettbe-
werbsmaßnahmen verlangt und bei den Gerichten 
den Erlaß einstweiliger Verfügungen beantragt hat. 
Ein Teil der Verfahren hat sich durch Vergleich 
erledigt, andere sind noch bei den Gerichten an-
hängig. Deren Entscheidung möchte ich hier nicht 
vorgreifen.. Für die rechtliche Beurteilung der Wer-
bung mit „kostenfreien" Urlaubstagen kommt es  

wesentlich auf die Gestaltung des jeweiligen Einzel

-

falles an. Eine Ankündigung, wonach dem Kunden 
für den Fall der Buchung einer einwöchigen Pau-
schalreise ein zusätzlicher Reisetag „kostenfrei" 
oder „kostenlos" gewährt wird, verstößt gegen § 1 
Abs. 3 der Zugabeverordnung. Außerdem ist in sol-
chen Fällen stets zu prüfen, ob der Kunde nicht 
durch die Art der Ankündigung in einer gegen die 
Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (§§ 1, 3 UWG) verstoßenden Weise 
darüber irregeführt wird, daß der letztlich auch 
den als „kostenfrei" angekündigten Reisetag zu be-
zahlen hat. 

Selbstverständlich ist es den Fremdenverkehrs-
betrieben gestattet, zwischen Hauptsaisonpreisen 
und Vor- und Nachsaisonpreisen zu unterscheiden 
und dies auch in der Werbung herauszustellen. 
Sicherlich lassen sich die Angebote so abfassen, 
daß sie wettbewerbsrechtlich zulässig und dennoch 
genügend werbewirksam sind. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Slotta (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 58) : 

Ist eine Meldung der Frankfurter Rundschau vom 13. Februar 
1974 zutreffend, daß die Nettogewinne der sieben grüßten inter-
national tätigen Ölkonzerne in den ersten neun Monaten des 
Jahrs 1973 um zusammen 69,9 % auf 5,710 Milliarden US-Dollar 
gestiegen sind, wobei die weitaus höchste Zuwachsrate im Ver-
gleich zur entsprechenden Vorjahreszeit BP mit einer Steigerung 
von 416,1 % verzeichnete, und wie ist diese übermäßige Gewinn-
maximierung zu erklären? 

Nach den der Bundesregierung vorliegenden Un-
terlagen trifft die Meldung der Frankfurter Rund

-

schau vom 13. Februar 1974 zu. 

Die Bundesregierung kann aus eigener Kenntnis 
keine Angaben über die Gründe für die darin auf-
geführte Gewinnsteigerung der international tätigen 
Gesellschaften machen. Ein vergleichendes Urteil 
wird erst möglich sein, wenn die Ergebnisse aller 
internationalen Gesellschaften für das ganze Jahr 
1973 vorliegen. Daraus wird auch ersichtlich sein, 
welchen Ertrag die BP auf ihr Aktienkapital im Jahre 
1973 hat erwirtschaften können, der im Jahre 1972 
nur 4,5 % betragen hat, während der Ertrag bei den 
großen amerikanischen Mineralölgesellschaften im 
gleichen Jahr bei über 10 % gelegen hat. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vorn 21. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Seiters (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen A 
63 und 64) : 
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Wie hoch ist die Mehrbelastung durch die Verteuerung von 
mineralölabhängigen Bau- und Bauhilfsstoffen, die den Bauunter-
nehmen bei der Abwicklung von ihnen im Jahr 1973 abgeschlos-
senen Bauverträgen, die keine Gleitklausel für Baustoffe und 
Bauhilfsstoffe enthalten, entstehen? 

Werden durch die Mehrbelastung Tiefbauunternehmen in ihrer 
Existenz und dadurch gleichzeitig Arbeitsplätze gefährdet? 

Zu Frage A 63: 

Nach Berechnungen des Deutschen Institutes für 
Wirtschaftsforschung über den „Direkten und indi-
rekten Energieeinsatz der Wirtschaftszweige 1972" 
ergibt sich für das Baugewerbe folgende durch-
schnittliche Kostenabhängigkeit von Mineralölpro-
dukten: 

direkt 	0,99 % 

indirekt 	1,67 % 

gesamt 	2,66 %. 

Dies bedeutet, daß bei voller Überwälzung der 
mineralölabhängigen Mehrkosten für Baustoffe auf 
die Bauwirtschaft eine Mineralölpreiserhöhung um 
beispielsweise 100 % zu durchschnittlichen Kosten-
erhöhungen bei der Bauwirtschaft von 2,66 % führt. 

Die Entwicklung der Erzeugerpreisindices für ver-
schiedene Baustoffgruppen bis Dezember 1973 zeigt, 
daß die durch die Mineralölverteuerung eingetrete-
nen Mehrkosten bei der Baustoffindustrie bisher nur 
in geringem Umfang an die Abnehmer weitergege-
ben wurden. Die zukünftige Entwicklung muß abge-
wartet werden. 

Bei einzelnen Bauarbeiten, z. B. Straßendecken-
bauarbeiten, dürften die durch die Mineralölverteue-
rung eingetretenen Kostenerhöhungen allerdings er-
heblich über dem rechnerischen Durchschnitt liegen, 
wogegen die Kostenerhöhungen bei anderen Arbei-
ten weit niedriger sind. 

Zu Frage A 64: 

Die Existenz von Tiefbauunternehmen und damit 
gleichzeitig die Arbeitsplätze in diesen Unterneh-
men sind durch die Mineralölverteuerung nicht ge-
fährdet. Die öffentlichen Baudienststellen werden, 
solange die derzeitige Unüberschaubarkeit der Mi-
neralölpreisentwicklung anhält, keine Einwendun-
gen gegen die Vereinbarung von Preisgleitklauseln 
in den Bauverträgen, auch wenn die Fertigungsfrist 
weniger als sechs Monate beträgt, erheben. Auch 
bei laufenden, zu Festpreisen abgeschlossenen Ver-
trägen ist nach § 58 Bundeshaushaltsordnung eine 
Anpassung der Preise möglich, wenn den Auftrag-
nehmer ein Festhalten am Vertrag nach Lage des 
Einzelfalles unbillig benachteiligen würde. 

Anlage 26 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 21. Februar 1974 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Schmidt 
(Kempten) (FDP) (Drucksache 7/1700 Frage A 70) : 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß das Problem, 
daß auf Grund der Erhöhungen der Beitragsbemessungsgrenzen 
in den gesetzlichen Rentenversicherungen fortlaufend Beitrags-
klassen wegfallen, durch den Übergang auf eine stufenlose Be-
rechnungsweise der Beiträge gelöst werden sollte, und ist sie 
bereit, möglichst bald von der ihr durch das Rentenreformgesetz 
erteilten Ermächtigung Gebrauch zu machen, eine solche Berech-
nungsweise statt der Beitragsberechnung nach Beitragsklassen 
vorzusehen? 

Die Bundesregierung teilt Ihre Auffassung. Mit 
der Lösung des von Ihnen aufgeworfenen Problems 
ist eine Reihe von organisatorischen und techni-
schen Fragen verbunden, die auch noch mit den be-
teiligten Organisationen und Verbänden erörtert 
werden müssen. Ich bitte Sie deshalb um Verständ-
nis, wenn ich Einzelheiten auch zum Zeitpunkt einer 
etwaigen Regierungsvorlage im Augenblick noch 
nicht mitteilen kann. 

Anlage 27 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 21. Februar 1974 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Sperling 
(SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 74): 

Hält es die Bundesregierung für sinnvoll, daß Landwirte auch 
dann von der Gewährung der Landabgaberente ausgeschlossen 
sind, wenn ihr Betrieb die nach den gesetzlichen Grundlagen 
mögliche, regional differenzierte Mindesthöhe (§ 1 Abs. 4 GAL) 
nur deshalb geringfügig überschreitet, weil dies zur Sicherung der 
Existenzgrundlage dringend erforderlich war und deshalb Land 
zugepachtet wurde, das in anderer Parzellierung nicht zur Ver-
fügung stand, und wie will die Bundesregierung gewährleisten, 
daß in solchen Fällen eine angemessene Prüfung des Einzelfalls 
möglich wird? 

Seit der letzten Novellierung des Gesetzes über 
eine Altershilfe für Landwirte Ende 1973 können 
auch Landwirte, deren Unternehmen die 5fache Min-
desthöhe überschreitet, Landabgaberente erhalten. 
Voraussetzung hierfür ist, daß der landwirtschaft-
liche Betrieb nicht entwicklungsfähig im Sinne der 
Strukturrichtlinie der Europäischen Gemeinschaften 
ist. Diese Feststellung wird von den nach Landes-
recht zuständigen Stellen getroffen. Damit ist eine 
individuelle Prüfung der Betriebssituation möglich. 

Auf diese Weise wird der Zielsetzung der Land-
abgaberente Rechnung getragen, Inhabern struktur-
schwacher Betriebe das Ausscheiden aus der Land-
wirtschaft ohne soziale Härten zu ermöglichen. 

Sofern Ihrer Frage ein bestimmter Fall zugrunde 
liegen sollte, bin ich gerne bereit, die Angelegenheit 
auf eine genaue Sachdarstellung hin überprüfen zu 
lassen. 

Anlage 28 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 21. Februar 1974 auf 
die Mündliche Fragen des Abgeordneten Gerster 
(Mainz) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 76 
und 77) : 
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Treffen Meldungen zu, daß die aus Chile in die Bundesrepublik 
Deutschland aufgenommenen Personen nicht wie die deutschen 
Umsiedler aus den Ostblockstaaten während des Aufenthalts im 
Lager Friedland ein tägliches Taschengeld von 3 DM, sondern 
Arbeitslosenunterstützung unter Zugrundelegung von deutschen 
Facharbeiterlöhnen erhalten? 

Wird die gewährte Unterkunft und Verpflegung bei den aus 
Chile aufgenommenen Personen in Rechnung gestellt oder zu-
sätzlich zur Arbeitslosenunterstützung kostenlos gewährt? 

Arbeitslose Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 
Deutschland erhalten Arbeitslosenhilfe, wenn sie die 
allgemeinen gesetzlichen Voraussetzungen erfül-
len. Hierzu gehört die Ausübung einer Beschäftigung 
von mindestens zehn Wochen im letzten Jahr vor 
der Arbeitslosmeldung; die Beschäftigung kann 
auch im Ausland ausgeübt worden sein. Diese Re-
gelung gilt sowohl für deutsche Umsiedler aus Ost-
blockstaaten sowie für Chileflüchtlinge und sonstige 
Asylberechtigte. Die Höhe der Arbeitslosenhilfe 
richtet sich in diesen Fällen nach dem Entgelt der 
Beschäftigung, für die der Arbeitslose nach seinem 
Lebensalter, seiner Leistungsfähigkeit und seinen 
beruflichen Fähigkeiten in Betracht kommt. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken: Wie mir bekannt ist, gewährt das Land 
Niedersachsen den Chileflüchtlingen im Lager Fried-
land außer freier Verpflegung und Unterkunft ein 
Taschengeld von 3 DM täglich. Im Lager befinden 
sich zur Zeit noch 65 Chilenen, von denen 25 inzwi-
schen Arbeitslosenhilfe beziehen. Mir ist nicht be-
kannt, ob von den Empfängern von Arbeitslosen-
hilfe Ersatz der Aufwendungen für Verpflegung und 
Unterkunft gefordert werden soll. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Gierenstein (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
A 79) : 

Treffen Pressemeldungen zu, das Heeresinstandsetzungsbatail-
lon in St. Wendel und das Heeresfernmeldewerk in Bad Berg-
zabern würden bestreikt, so daß die Bundeswehr nicht mehr mit 
Nachrichtengerät beliefert werde, und welche Schlußfolgerungen 
zieht — bejahendenfalls — die Bundesregierung daraus? 

Es trifft zu, daß das Heeresinstandsetzungswerk 
— nicht Heeresinstandsetzungsbataillon — in St. 
Wendel und das Heeresfernmeldewerk in Bad Berg-
zabern bestreikt wurden. Im Werk in St. Wendel 
wird nur Feldzeugmaterial und in Bad Bergzabern 
ausschließlich Fernmeldegerät instandgesetzt. 

Durch den Streik ist jedoch keine Unterbrechung 
der Versorgung der Truppe mit dem genannten Ma-
terial entstanden. 

Herr Kollege Gierenstein, welche Schlußfolgerun-
gen soll die Bundesregierung ziehen? Wir alle an-
erkennen den Streik als legales Mittel des Arbeits-
kampfes. Fest steht, das erwähnte ich eben schon, 
daß keine Unterbrechung der Versorgung eingetre-
ten ist. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Jaunich (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 82) : 

Verfügt die Bundesregierung über wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnisse über die Wirkung von Fluorzusätzen in Trinkwasser 
zur Kariesverhütung? 

Die Antwort auf Ihre Frage lautet: Ja. Ergänzend 
dazu kann ich Ihnen noch sagen, daß das Bundes-
gesundheitsamt in einer Stellungnahme für den Bun-
desminister für Jugend, Familie und Gesundheit dar-
auf hingewiesen hat, daß ein Beweis „für die Eig-
nung der Trinkwasserfluoridierung zur Kariespro-
phylaxe" kaum mehr geführt zu werden braucht. 
„Daß die Fluoridapplikation den Kariesbefall im 
Jugendalter stark erniedrigt, ist in der Wissenschaft 
international anerkannt, desgleichen, daß diese in 
der üblichen Höhe in gemäßigten Klimazonen bei 
normalem Trinkwasserverbrauch und einem unter 
1,0 mg/l F' liegenden natürlichen Fluorgehalt des 
Trinkwassers unschädlich ist." 

Ich möchte allerdings darauf aufmerksam machen, 
daß ich damit nicht zur Frage der Anwendung die-
ser Erkenntnisse Stellung genommen habe, zumal 
es dazu noch recht unterschiedliche Standpunkte 
gibt. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/1700 Fragen A 83 und 84) : 

Aus welchen Gründen ist der in § 7 Abs. 4 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes vorgesehene Beirat, der dem Ausschuß für 
Fragen der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser zur 
Seite stehen soll, noch nicht gebildet worden, obwohl das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz bereits am 29. Juni 1972 in Kraft 
getreten ist? 

Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, daß eine 
baldige Konstituierung dazu beitragen könnte, die erhebliche 
Unruhe und Unsicherheit unter den Krankenhausträgern hinsicht-
lich der Durchführung der Bundespflegesatzverordnung abzu-
bauen? 

Zu Frage A 83: 

Nach § 7 Abs. 4 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes bildet der Bundesminister für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates einen Beirat, der dem 
Ausschuß für Fragen der wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser nach § 7 Abs. 1 KHG zur Seite 
steht für Fragen im Zusammenhang mit den allge-
meinen Grundsätzen für ein bedarfsgerecht geglie-
dertes System leistungsfähiger Krankenhäuser mit 
der Pflegesatzregelung. Die Einsetzung dieses Bei-
rats, der bereits im Regierungsentwurf des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes vorgesehen war, wird 
von der Bundesregierung als eine wichtige gesetz- 
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geberische Aufgabe angesehen. Sie hat bereits am 
15. Mai 1973 einen Diskussionsentwurf einer Rechts-
verordnung zur Bildung des Beirates vorgelegt. Bei 
der Beratung dieses Entwurfs ergaben sich jedoch 
eine Fülle unerwarteter Schwierigkeiten, die nur 
unter erheblichem Zeitaufwand beseitigt werden 
können. Andere Aufgaben wurden von der Bund

-

Länderkommission in Übereinstimmung mit den 
Krankenhausträgern als vordringlich angesehen. Ein 
Teil der Aufgaben des Beirats auf der Ebene der 
Bund-Länderkommission steht noch nicht zur Be-
ratung an, nämlich die allgemeinen Grundsätze eines 
bedarfsgerecht gegliederten Systems leistungsfähi-
ger Krankenhäuser. Die Fragen des Pflegesatzrechts 
sind den für den Beirat nach § 7 Abs. 4 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes vorgesehenen Grup-
pen in anderer Weise zugänglich. Die Bund-Länder-
kommission hat nach § 7 Abs. 1 KHG die durch ein-
zelne Beratungsgegenstände Betroffenen zu betei-
ligen. Auf diese Weise hatten die für den Beirat 
vorgesehenen Gruppen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum Entwurf eines Kontenrahmens, zu Fra-
gen des Selbstkostenblatts, zu einzelnen Ausle-
gungsproblemen des KHG. In den nächsten Wochen 
werden ihnen die Grundzüge der sog. Abgrenzungs-
verordnung zugeleitet werden. Daneben haben sie 
auf der Ebene der Länder im Rahmen des nach § 6 
Abs. 3 KHG vorgesehenen Verfahrens Gelegenheit, 
ihre Vorstellungen zur Krankenhausbedarfsplanung 
bei den für diesen Bereich in erster Linie zuständigen 
Ländern vorzubringen. 

Zu Frage A 84: 

Das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhaus-
pflegesätze, die Bundespflegesatzverordnung und die 
Landeskrankenhausgesetze haben eine grundlegende 
Reform des Krankenhauswesens eingeleitet. Die Um-
stellung führt zu einer Anzahl von Auslegungspro-
blemen, für die zunächst vorläufige Regelungen 
schnell und unbürokratisch getroffen werden müssen. 
Die für den Beirat nach § 7 Abs. 4 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes vorgesehenen Gruppen haben 
bereits jetzt in den nach der Bundespflegesatzver-
ordnung eingesetzten Ausschüssen auf Landesebene 
die Möglichkeit, auf die Festsetzung der Pflegesätze 
Einfluß zu nehmen. 

Auf ihre Beteiligung durch die Bund-Länderkom-
mission nach § 7 KHG wurde bereits hingewiesen. 

Die Rechtsverordnung zur Errichtung des in § 7 
Abs. 4 KHG vorgesehenen Beirats wird vorgelegt 
werden, wenn die derzeit bestehenden Meinungs-
unterschiede zwischen Bund und Ländern ausgeräumt 
sind. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 

Dr. Waigel (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fra-
gen A 85 und 86) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Mittel für Internationale 
Jugendbegegnungen in dem Maße zu erhöhen, daß den Ausfüh-
rungsbestimmungen zum 24. Bundesjugendplan auch in den Zu-
schußsätzen entsprochen werden kann? 

Ist es richtig, daß das Bundesministerium bei bilateralen Maß-
nahmen auch über Teile der zugewiesenen Ländermittel verfügt, 
wobei die Länderministerien nur unzureichend über die Entschei-
dungen der bilateralen Fachkommission und überhaupt nicht 
über die bilateralen Besprechungen unterrichtet werden? 

Zu Frage A 85: 

Die Bundesregierung hat die Förderungsmittel für 
internationale Jugendbegegnungen von ca. 16,2 Mil-
lionen DM im Jahre 1972 auf ca. 17 Millionen DM 
1973 (24. Bundesjugendplan) und — vorbehaltlich 
der Zustimmung des Hohen Hauses — auf ca. 
17,5 Millionen DM 1974 (25. Bundesjugendplan) er-
höht. Die Zuschußsätze in den Förderungsbestim-
mungen des Bundesjugendplans sind seit 1970 be-
stehende Höchstsätze. Es liegt in der Entscheidungs-
freiheit der zentralen Jugendverbände und der ober-
sten Jugendbehörden der Länder, wenn sie die 
Höchstsätze unterschreiten, um dadurch eine größere 
Zahl Teilnehmer an internationalen Jugendbegeg-
nungen fördern zu können. 

Die Bundesjugendplan-Mittel zur Förderung inter-
nationaler Jugendbegegnungen im Länderverfahren 
werden nach einem von den obersten Landesjugend-
behörden aufgestellten Schlüssel zugewiesen. Nach 
hier vorliegenden Informationen reichen diese Glo-
balmittel in der Regel aus, um die nach dem Durch-
führungserlaß für den Bundesjugendplan möglichen 
Höchstzuwendungen zu gewähren, wenn die ober-
sten Landesjugendbehörden die Förderungsbestim-
mungen des Bundesjugendplans voll beachten. 

Zu Frage A 86: 

Für die Förderung von bilateral vereinbarten Ein-
zelmaßnahmen stellt das Bundesministerium für Ju-
gend, Familie und Gesundheit den obersten Landes-
jugendbehörden Sondermittel bereit. Die den Län-
dern zugewiesenen Globalmittel des Bundesjugend-
plans werden hierfür nicht in Anspruch genommen. 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ist hier-
von 1973 nur in einem Einzelfall mit einem verhält-
nismäßig geringfügigen Förderungsbetrag abgewi-
chen worden. 

Die obersten Landesjugendbehörden sind in allen 
bilateralen Fachkommissionen vertreten. In der Re-
gel unterrichten diese Vertreter die Arbeitsgemein-
schaft der obersten Landesjugendbehörden über die 
Empfehlungen der bilateralen Fachkommissionen. 
Damit dürfte eine ausreichende Information der 
obersten Landesjugendbehörden sichergestellt sein. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Batz (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 87) : 
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Ist der Bundesregierung bekannt, daß verschiedene Heizkraft-
werke und Wärmeversorgungsunternehmen, die als Rohstoll 
schweres Heizöl verwenden, Preissteigerungen auf ihre Ab-
nehmer mit der Begründung abwälzen, daß auch bei schwerere 
Heizöl extreme Verteuerungen aufgetreten sind, und sieht die 
Bundesregierung Möglichkeiten, das Gesetz über die Gewährung 
eines einmaligen Heizölkostenzuschusses auch auf die Verbrau-
cher von schwerem Heizöl auszuweiten? 

Bei keinem Energieträger sind in den letzten Mo-
naten die Preissteigerungen für den Endverbraucher 
so erheblich gewesen wie bei leichtem Heizöl. In 
den Monaten September bis November 1973 haben 
die Preissteigerungen auf diesem Energiesektor 
100 % und mehr betragen. Dies war auch der Grund 
für die Vorlage des Gesetzes über einen einmaligen 
Heizölkostenzuschuß, durch das lediglich die Bezie-
her und Verbraucher von leichtem Heizöl begünstigt 
werden. 

Nach vorliegenden Unterlagen liegt das Preis-
niveau bei schwerem Heizöl bei etwa gleichem Heiz-
wert nur halb so hoch wie bei leichtem Heizöl. Der 
Bezugspreis für schweres Heizöl hat sich nicht schon 
im Herbst 1973, sondern erst ab Januar 1974 wesent-
lich erhöht. 

Schweres Heizöl wird im Gegensatz zu leichtem 
Heizöl zu Heizzwecken nicht von Einzelverbrauchern 
bezogen, sondern nur von Heizkraftwerken. Bei die-
sen ist der Bezugspreis für Energie nur ein Faktor 
von mehreren (z. B. Personalkosten, Investitionen, 
Wasserkosten etc.), die den Wärmeabgabepreis be-
stimmen. Die erhöhten Preise für schweres Heizöl 
schlagen daher nicht in dem Maße für den Endver-
braucher durch wie bei leichtem Heizöl, bei dem die 
Preiserhöhungen den Verbraucher voll treffen. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß auf die 
gesamte Heizperiode bezogen, die finanziellen 
Mehrbelastungen für die Abnehmer der Heizkraft-
werke, die schweres Heizöl verwenden, wesentlich 
unter der Belastung der Verbraucher von leichtem 
Heizöl liegen. 

Das Gesetz über die Gewährung eines einmaligen 
Heizölkostenzuschusses sollte durch eine einmalige 
und schnelle Hilfe einen für die Preisentwicklung auf 
dem Energiemarkt besonders gravierenden Fall 
lösen. 

Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist die Preis-
situation bei schwerem Heizöl mit der für das Gesetz 
maßgebend gewesenen Situation bei leichtem Heizöl 
nicht vergleichbar. Eine Ausweitung des Gesetzes 
wird daher nicht in Erwägung gezogen. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Enders (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 88) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung das Heilmittel Polonine, mit  
dem bestätigte Erfolge bei unheilbar Kranken erzielt wurden, 
dessen Vertrieb aber seit kurzem in der Bundesrepublik Deutsch-
land untersagt ist, und ist die Bundesregierung bereit, Polonine 
zur Erprobung freizugeben, um Erfahrungen über die Zulassung 
als Medikament zu sammeln? 

Das Antikrebsmittel Polonine, das auf illegalem 
Wege aus den USA in der Bundesrepublik in den 
Verkehr gelangt ist, ist beim Bundesgesundheitsamt 
nicht registriert. Es liegt auch kein Antrag auf Regi-
strierung vor. Da das Bundesgesundheitsamt über 
keine wissenschaftlichen Unterlagen zu diesem Prä-
parat verfügt, sind Aussagen über Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit dieses Präparats nicht möglich. 

Polonine ist auch in den USA nicht zugelassen. 
Nach Auskunft der Arzneimittelkommission der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft 
soll die amerikanische Zulassungsbehörde, FDA, 
den Vertreiber vergeblich aufgefordert haben, kon-
trollierte Unterlagen vorzulegen. Das Präparat be-
sitzt daher auch keine behördliche Genehmigung zur 
klinischen Erprobung am Menschen. 

Inzwischen ist festgestellt worden, daß Polonine 
in Baden-Württemberg abgefüllt wurde und in Am-
pullen illegal in den Handel gekommen ist. Der Ab-
füller besaß keine Erlaubnis zur Herstellung von 
Arzneimitteln. Wie mir die zuständige Überwa-
chungsbehörde mitteilte, hat inzwischen die Staats-
anwaltschaft in Stuttgart ein Ermittlungsverfahren 
gegen den Hersteller wegen Verstoßes gegen arz-
neimittelrechtliche Bestimmungen eingeleitet. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold vom 20. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage A 89) : 

Trifft die Meldung der Welt vom 9. Februar 1974 zu, die 
,,DDR"-Behörden hätten einem Abschleppunternehmer aus Bayern 
die Einreise in die „DDR" verweigert, obwohl er alle üblichen 
Unterlagen vorweisen konnte, und was hat - bejahendenfalls — 
die  Bundesregierung gegen diesen weiteren Schritt der „DDR" 
im Rahmen ihrer Politik der Abgrenzung und der Nadelstiche 
unternommen? 

Es trifft zu, daß am 7. Februar 1974 am Autobahn-
übergang Rudolphstein/Hirschberg ein im Auftrag 
des ADAC tätiges Abschleppfahrzeug an der Ein-
reise in die DDR gehindert worden ist, obwohl eine 
Einreisegenehmigung des zuständigen Volkspolizei

-

kreisamtes vorgelegt werden konnte. 

Ich werte diesen Vorfall — so bedauerlich er ist — 
nicht als gezielte Maßnahme mit politischem Hinter. 
grund. Nach meiner Einschätzung ist der Vorfall au 
mangelnde Koordination zwischen den beteiligter 
DDR-Stellen zurückzuführen. Gemäß Art. 7 des 

 Verkehrsvertrages sorgt jede Seite selbst dafür, dal 
bei Unfällen und Havarien auf ihrem Gebiet die 
notwendige Hilfe einschließlich Pannen- und Ab 
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schleppdienst, medizinischer Betreuung sowie Werft- 
und Werkstatthilfe geleistet wird.  Damit ist sicher-
gestellt, daß den von den Verkehrsunfällen betroffe-
nen Reisenden die notwendigen Hilfen zuteil wer-
den. Im vorliegenden Fall gehörte der betroffene  
Unternehmer nicht zu den Unternehmen aus der  
Bundesrepublik, für die die DDR eine Dauereinreise-
genehmigung zur Ausführung von Abschleppaufträ-
gen für Fahrzeuge über 5 t Gesamtgewicht erteilt hat.  

Anlage 36  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar  

1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten  
Dr. Ahrens (SPD) (Drucksache 7/1700 Fragen A 97  

und 98) :  
Wie beurteilt die Bundesregierung das in der Fachliteratur  

verschiedentlich behandelte Projekt, als weiteren Energieträger  

und als Rohstoff für die chemische Industrie Methanol, das aus  

Naturgas hergestellt wurde, aus Übersee zu importieren?  

Hat die Bundesregierung die Absicht, entsprechende For-
schungsvorhaben zu fördern?  

Seit vielen Jahren ist bekannt, daß Methanol auch  

als Energieträger, z. B. als Kraftstoff für Verkehrs-
fahrzeuge eine durchaus wichtige Rolle übernehmen  

kann. Ebenso ist es möglich, Methanol als Rohstoff  

für die chemische Industrie zu verwenden.  

Welche Rolle Methanol in einem zukünftigen  
Energiesystem spielen wird, ist unter anderem Ge-
genstand der Untersuchung dreier Studien, die im  
Auftrag des BMFT durchgeführt werden. Die Unter-
suchungsergebnisse werden gegen Ende dieses Jah-
res vorliegen.  

Aber schon heute kann gesagt werden, daß eine  

weitgehende Umstellung des Marktes auf Methanol  
nicht unmöglich erscheint, im Energiebereich muß  

allerdings noch Entwicklungsarbeit geleistet werden.  

Ein Vergleich der Gesamtkosten (= Herstellungs- 
und Verteilungskosten) bezogen auf den gleichen  

Heizwert zeigt, daß Benzin (aus Erdöl) und Methanol  

(aus Erdgas) preislich gleich liegen. Die Produktions-
kosten zur Herstellung von Methanol aus Erdgas  

sind jedoch erst dann lohnend, wenn der Transport-
weg 6000 Meilen überschreitet; andernfalls ist der  

Transport von verflüssigtem Erdgas wirtschaftlicher.  

Eine Umstellung auf den Import großer Mengen  
Methanol ändert jedoch die Abhängigkeit des Ener-
gie- und Rohstoffmarktes von den erdölfördernden  

Ländern in keiner Weise. Daher muß den Verfahren  
zur Herstellung von Methanol aus heimischer Kohle  

besondere Beachtung geschenkt werden. Die letzte  

Preisentwicklung des Erdöls hatte zur Folge, daß  

nach heutigen Preisschätzungen auch die Gesamt-
kosten von Methanol, wenn es aus Kohle gewonnen  
wird, dem von Benzin (aus Erdöl), bezogen auf den  
gleichen Heizwert vergleichbar sind.  

Verfahren zur Herstellung von Methanol aus  

natürlichem Erdgas sind bekannt. Der Bundesregie-
rung liegen z. Z. keine neuen Anträge zur Entwick-
lung neuer Verfahrenstechniken vor.  

Anlage 37  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar  

1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten  

Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 99):  

Wie beurteilt die Bundesregierung die in der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung" vom 16. Januar 1974 unter der Überschrift  
„Methanol — der Kraftstoff der Zukunft" gegebenen Anregun-
gen, welche Forschungsaktivitäten werden von ihr bereits unter-
stützt, und welche Initiativen gedenkt sie gegebenenfalls zusätz-
lich zu ergreifen?  

Die Bundesregierung hat die Diskussion über den  

Einsatz von Methanol als Energieträger sehr auf-
merksam verfolgt. Wie im Artikel der „Frankfurter  

Allgemeinen" Zeitung vom 16. 1. 1974 nur sehr kurz  

erwähnt wird, liegen auch in der Bundesrepublik  
umfangreiche Entwicklungsergebnisse vor, die eine  

Intensivierung der Methanol-Forschung rechtferti-
gen würden.  

Die Bundesregierung ist jedoch der Ansicht, daß  
die Frage nach der zukünftigen Bedeutung von Me-
thanol als Energie- und Rohstoffträger nicht isoliert  
betrachtet werden dart, sondern im Zusammenhang  
mit der Entwicklung neuer Energie-Versorgungs

-

systeme untersucht werden muß.  

Das BMFT hat daher mehrere Studien in Auftrag  

gegeben, in denen die Möglichkeiten und Grenzen  
neuer nichtnuklearer Energieträger untersucht wer-
den. Gleichzeitig sollen im Rahmen dieser Studien  
Schwerpunkte für Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten aufgezeigt werden, die für die Einführung  

neuer Energietechniken unabdingbare Vorausset-
zung sind.  

Im Rahmen dieser Arbeiten sind speziell die Ver-
wendung von Methanol und Wasserstoff als alter-
native Kraftstoffe Gegenstand der Untersuchung.  

Die Bundesregierung ist selbstverständlich bereit,  
Sie von den Ergebnissen der Studien, die gegen  

Ende dieses Jahres vorliegen werden, zu unterrich-
ten.  

Anlage 38  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar  

1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten  

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700  

Frage A 100) :  

Welche Vorkehrungen hat die Deutsche Bundespost getroffen, 
damit bei der Benutzung öffentlicher Fernsprecher die Gefahr 
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der Übertragung von Krankheiten und Krankheitserregern mög-
lichst gering bleibt, und welche zusätzlichen Vorkehrungen wer-
den von der Deutschen Bundespost in Aussicht genommen bzw. 
welche Überlegungen werden dazu angestellt? 

Befürchtungen einer erhöhten Ansteckungsgefahr 
bei Benutzung von Fernsprechapparaten — ein-
schließlich öffentlicher Münzfernsprecher — haben 
die Deutsche Bundespost veranlaßt, diese Frage ent-
sprechend dem letzten Stand von Forschung und 
Wissenschaft überprüfen zu lassen. U. a. sind bei 
einem namhaften Hygieneinstitut umfangreiche 
Untersuchungen über den Befall von Fernsprech-
apparaten mit Krankheitserregern durchgeführt wor-
den. Die Ergebnisse bestätigen frühere Erkenntnisse, 
daß hierbei keine zusätzliche Gefährdung der öffent-
lichen Gesundheit durch Übertragung von Krank-
heitskeimen besteht. Eine Kontamierung der Fern-
sprechapparate mit Schmutz und Krankheitskeimen 
entspricht in den Auswirkungen derjenigen aller 
Gegenstände, die von einer Vielzahl von Personen 
angefaßt werden, z. B. Türklinken und Haltegriffe in 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geld. Diese Auf-
fassung teilt auch das Bundesministerium für Ju-
gend, Familie und Gesundheit. 

Neben der Auswahl von Werkstoffen, die den 
Keimen geringe Haftmöglichkeiten usw. bieten und 
ihrer Vermehrung entgegenwirken, sich mindestens 
aber neutral verhalten, sowie der konstruktiven Ge-
staltung der Geräteteile, die diese Berührungsmög-
lichkeiten verringern, werden aus vorgenannten 
Gründen weitere Maßnahmen, z. B. laufende Desin-
fektionsmaßnahmen — deren nicht unerhebliche, 
aber unbegründete Kosten letztlich der Fernsprech-
benutzer mit tragen muß — nicht für erforderlich 
gehalten. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Biehle (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 101) : 

Trifft die Meldung in den "ÖTV-Nachrichten" vom 23. Januar 
1974 zu, „Das Bundespostministerium erteilte am 18. Januar 1974 
den Oberpostdirektionen eine Anweisung, wonach sämtliche 
Postbedienstete schriftlich anerkennen müssen, daß Unmutsbe-
zeugungen und Demonstrationen gegen Regierungsabsichten ver-
boten sind", und wie beurteilt die Bundesregierung diese An-
weisung? 

Das Bundesministerium für das Post- und Fern-
meldewesen hat am 18. 1. 1974 eine Belehrung 
sämtlicher Beschäftigten darüber veranlaßt, daß 
schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst oder grund-
loses Verlassen des Dienstes pflichtwidrig ist. 

Eine Belehrung der Beschäftigten der Deutschen 
Bundespost, daß Unmutsbezeugungen und Demon-
strationen gegen Regierungsabsichten verboten 
sind, hat selbstverständlich nicht stattgefunden. 

Die Meldung in den ÖTV-Nachrichten vom 23. 1. 
1974 trifft also nicht zu. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) (Drucksache 
7/1700 Fragen A 102 und 103) : 

Teilt die Bundesregierung die vom Bundespostminister wieder-
holt bestätigte Ansicht, daß die Aufgaben des gehobenen tech-
nischen und des gehobenen nichttechnischen Dienstes bei der 
Deutschen Bundespost einander gleichwertig seien, und weshalb 
hat sie nicht dafür gesorgt, daß der gehobene nichttechnische 
Postdienst etwa gleichzeitig an der Überleitung der Ausbildung 
auf Fachhochschulen und an den entsprechenden besoldungs-
rechtlichen Folgerungen teilnehmen konnte? 

Hat die Bundesregierung die Errichtung der ersten Fachhoch-
schulen für den nichttechnischen gehobenen Verwaltungsdienst in 
den Ländern Baden-Württemberg und Berlin oder ihren eigenen 
Referentenentwurf für die entsprechende Änderung beamten-
rechtlicher Vorschriften zum Anlaß genommen, um alle notwen-
digen Vorbereitungen für eine schnelle Überführung der der-
zeitigen Ausbildung in Fachhochschulen zu treffen? 

Die Bundesregierung hat ,den Entwurf eines Zwei-
ten Gesetzes zur Änderung beamtenrechtlicher Vor-
schriften beschlossen, daß die Grundlage für eine 
künftige Fachhochschulausbildung auch des gehobe-
nen nichttechnischen Postdienstes schaffen wird. Sie 
hat in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion betr. Konsequenzen aus der Ein-
führung der Fachhochschule im öffentlichen Dienst — 
insbesondere im nichttechnischen Bereich — bereits 
eingehend zu diesem Fragenkomplex Stellung ge-
nommen. Die Stellungnahme ist abgedruckt in BT

-

Drucksache 7/938. 

Die besoldungsrechtlichen Folgen ergeben sich 
aus den beamtenrechtlichen Regelungen. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Pfeffermann (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fra-
gen A 104 und 105) : 

Ist die Bundesregierung bereit, angesichts der notwendigen 
engen Zusammenarbeit von Beamten des gehobenen technischen 
und nichttechnischen Dienstes der Deutschen Bundespost die 
gegenseitige Information über, Eigenschaften, Kenntnisse, Fähig-
keiten und Tätigkeiten des jeweils anderen dadurch zu fördern, 
daß sie die Fachhochschulen in Dieburg und Berlin jeweils um 
einen Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung erweitert? 

Trifft es zu, daß die Fachhochschule der Deutschen Bundespost 
in Berlin zur Zeit in ihrer Studienplatzkapazität nicht voll aus-
gelastet ist, und folgt die Bundesregierung dem im Rechenschafts-
bericht des Rektors ausgesprochenen Vorschlag, vorab wenig-
stens diese Fachhochschule um den Fachbereich Wirtschaft und 
Verwaltung zu erweitern? 

Zu Frage A 104: 

Die Errichtung von Fachhochschulen für Verwal-
tung zur Heranbildung von Nachwuchskräften des 
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes 
ist kein die Deutsche Bundespost allein betreffendes 
Problem. Nach den geltenden Bestimmungen des Be-
amten- und Laufbahnrechts ist eine Fachhochschul-
ausbildung für den gehobenen nichttechnischen 
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Dienst noch nicht vorgesehen. Die Bundesregierung 
hat den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung beamtenrechtlicher Vorschriften beschlossen, 
das die Grundlage für eine künftige Fachhochschul-
ausbildung auch des gehobenen nichttechnischen 
Dienstes schaffen wird. Gleichzeitig prüft der Bun-
desminister des Innern die Frage, ob eine ressort-
übergreifende Fachhochschule errichtet werden soll. 

Zu Frage A 105: 

Die Studienplatzkapazität der Fachhochschule der 
Deutschen Bundespost in Berlin ist so ausgelastet, 
daß bei der gegenwärtigen Kapazität kein weiterer 
Fachbereich eingerichtet werden kann. 

Der Rektor der Fachhochschule hat in seinem Re-
chenschaftsbericht auch nur vorsorglich darauf hinge-
wiesen, daß bei einer Erweiterung der Fachhoch-
schule um einen Fachbereich Wirtschaft und Verwal-
tung über den ohnehin geplanten räumlichen Aus-
bau hinaus weitere zusätzliche Räumlichkeiten er-
stellt werden müßten. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Apel vom 20. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 
7/1700 Frage A 121): 

Ist die Bundesregierung bereit, im Ministerrat der Europäischen 
Gemeinschaft mit Nachdruck dafür einzutreten, daß der auf Ende 
März 1974 festgelegte Termin der Beschlußfassung über die Stär-
kung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments ein-
gehalten wird? 

Die Bundesregierung verfolgt in den Erörterungen 
im Rat der Europäischen Gemeinschaften vor allem 
das Ziel, eine wirkliche Stärkung der Befugnisse des 
Europäischen Parlaments zu erreichen. Sie hat 
— wie dem Herrn Abgeordneten bekannt ist — über 
die Vorschläge der Kommission hinausgehende Vor-
stellungen entwickelt und legislative Befugnisse für 
das Europäische Parlament gefordert. Sie nimmt da-
bei bewußt in Kauf, daß wegen dieser Vorschläge 
der vorgesehene Zeitplan nicht eingehalten werden 
kann. Wie der bisherige Gang der Erörterungen, vor 
allem im Rat am 4./5. Februar 1974 gezeigt hat, 
hätte nur ein weder den deutschen noch den Vor-
stellungen des EP entsprechendes Minimalprogramm 
den Rat ohne größere Schwierigkeiten passiert. 

Auf der anderen Seite ist sich die Bundesregie-
rung bewußt, daß der Rat bald Beschlüsse fassen 
muß, damit die neuen Haushaltsvorschriften noch 
für den Gemeinschaftshaushalt 1975 angewandt wer-
den können. Sie tritt daher mit Nachdruck dafür 
ein, daß der Rat ohne weitere Verzögerungen be-
schließt. 

Da jedoch vor einer endgültigen Entscheidung 
des Rates das EP noch Gelegenheit zur Stellung

-

nahme erhalten soll, wird der vom Rat ursprünglich 
vorgesehene Termin des 1. März 1974 nicht einge-
halten werden können. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Hösl (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage A 122) : 

Welche Gründe waren für die Bundesregierung maßgebend, zu 
den Äußerungen des SED-Chefs Honecker über das Vier-Mächte-
Abkommen eine andere Auffassung zu vertreten als der Senat 
von Berlin, der Honeckers Äußerungen entschieden zurückwies, 
während der Sprecher der Bundesregierung in ihnen keinen 
Anlaß für eine Polemik sah, und teilt die Bundesregierung die 
Auffassung, daß unterschiedliche Reaktionen seitens der Bundes-
regierung und des Senats von Berlin wie jedes Anzeichen von 
Schwäche die Gegenseite in ihren Auffassungen bestärken und 
sie veranlassen können, ihre Forderungen heraufzuschrauben? 

Die Bundesregierung und der Senat von Berlin 
haben auf die Äußerungen von SED-Chef Honecker 
vom 10. 2. 1974 nicht unterschiedlich reagiert. Ins-
besondere ist die in Ihrer Frage enthaltene Unter-
stellung, der Senat von Berlin habe im Gegensatz 
zur Bundesregierung gegen die von Honecker ver-
tretenen Auffassungen polemisiert, unzutreffend. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) (Drucksache 
7/1700 Frage A 127) : 

Treffen Pressemeldungen zu, sowjetische Diplomaten hätten 
Einwände gegen die Abhaltung des Bundesparteitags der FDP in 
Berlin erhoben, und was hat — bejahendenfalls — die Bundes-
regierung gegen diese Verletzung des Vier-Mächte-Abkommens 
unternommen, bzw. was gedenkt sie zu unternehmen? 

Pressemeldungen, daß von sowjetischen Regie-
rungsvertretern Einwände gegen die Abhaltung des 
Bundesparteitages der FDP in Berlin erhoben wor-
den seien, treffen nicht zu. 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 21. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Fragen A 130 und 131) : 

Wie verhält sich nach Auffassung der Bundesregierung ihre 
Vereinbarung mit der CSSR über die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen beiden Staaten vom 11. Dezember 1973, 
bei der die konsularische Vertretung des Landes Berlin — ein-
schließlich des Rechtshilfeverkehrs für Berliner Gerichte, Be-
hörden und öffentlich-rechtliche Institutionen — durch die Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag nicht sicherge-
stellt worden ist, zu dem Gebot des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 31. Juli 1973, demzufolge „bei jedem Ab-
kommen und bei jeder Vereinbarung, die ihrem Inhalt nach auf 
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das Land Berlin und ihre Bürger ausgedehnt werden können, auf 
der Ausdehnung auf Berlin zu bestehen ist und nur abzuschließen 
ist, wenn der Rechtsstand Berlins und seiner Bürger gegenüber 
dem für den Geltungsbereich des Grundgesetzes geltenden 
Rechtsstand nicht verkürzt wird."? 

Wie rechtfertigt die Bundesregierung diese Vereinbarung mit 
Prag angesichts der Tatsache, daß die Behörden der CSSR sich 
seit dem August 1973 weigern, Rechtshilfeersuchen von Berliner 
Gerichten, Behörden und öffentlich-rechtlichen Institutionen ent-
gegenzunehmen? 

Zu Frage A 130: 

Zur Klarstellung möchte ich zunächst auf folgen-
des hinweisen: Die Bundesrepublik Deutschland 
wird das ihr von den Drei Mächten unter bestimm-
ten Voraussetzungen übertragene Recht, Berlin 
(West) nach außen zu vertreten, auch gegenüber der 
CSSR in den Bereichen wahrnehmen, die in An-
lage IV des Viermächte-Abkommens vom 3. Sep-
tember 1971 beschrieben sind. Hinsichtlich der kon-
sularischen Betreuung von Personen mit ständigem 
Wohnsitz in Berlin (West) haben die Bundesregie-
rung und die Regierung der CSSR im Zusammen-
hang mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen. 

Was den Sonderfall der Gewährung von Rechts-
hilfe anbelangt, so ist bekanntlich die Frage um-
stritten, ob auch die Übermittlung von Rechtshilfe-
ersuchen aus Berlin (West) zur konsularischen Be-
treuung der West-Berliner gehört, wie dies unserer 
und der Auffassung der Drei Mächte entspricht. Um 
die Herstellung diplomatischer Beziehungen trotz 
der noch ausstehenden Einigung über den Übermitt-
lungsweg bei Rechtshilfeersuchen aus und nach der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) zu 
ermöglichen, hat 'die Bundesregierung vor der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen mit der Regie-
rung der CSSR eine der Moskauer Absprache zwi-
schen dem Herrn Bundesminister des Auswärtigen 
und Außenminister Gromyko von Anfang Novem-
ber 1973 entsprechende Vereinbarung getroffen, die 
eine umfassende, Berlin (West) einschließende Re-
gelung der Frage der Gewährung von Rechtshilfe 
nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen in 
Aussicht nimmt. 

Diese Vereinbarung verfolgt das Ziel, nach der 
Aufnahme der diplomatischen Beziehungen eine 
Regelung der Frage der Gewährung von Rechtshilfe 
vorzunehmen, die für die Praxis in der Bundesrepu-
blik Deutschland und Berlin (West) einerseits und in 
der CSSR andererseits in gleicher Weise befriedi-
gend ist. 

Besonders hervorzuheben ist, daß die getroffene 
Vereinbarung zur Rechtshilfefrage die Westber-
liner gegenüber den Bewohnern der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht schlechter stellt. 

Zu Frage A 131: 

Soweit der Bundesregierung bekannt ist, hat es 
seit August 1973 keine Rechtshilfeersuchen aus 
Berlin (West) an Behörden in der CSSR gegeben. 
Bei dieser Sachlage kann nicht davon gesprochen 
werden, daß sich die Behörden der CSSR seit die

-

sem Zeitpunkt in konkreten Einzelfällen geweigert 
haben, Rechtshilfeersuchen aus Berlin (West) ent-
gegenzunehmen. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 19. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Berger  (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen A 132 
und 133) : 

Treffen Meldungen zu, daß entgegen der ursprünglich ange-
kündigten Absicht der Bundesregierung Personen aus Chile in 
der Bundesrepublik Deutschland Asyl gewährt worden ist, ohne 
daß eine Sicherheitsüberprüfung durch die dafür zuständigen 
deutschen Behörden erfolgt ist? 

Ist die Bundesregierung im Besitz von Informationen, wonach 
eine größere Anzahl der Personen aus Chile, denen in der 
Bundesrepublik Deutschland Asyl gewährt worden ist, gar keine 
Chilenen, sondern Staatsangehörige anderer südamerikanischer 
Staaten sind, u. a. aus Brasilien, Uruguay, Bolivien und sogar 
aus Cuba? 

Zu Frage A 132: 

Die Meldungen treffen nicht zu. Bei allen Chile-
flüchtlingen, die bisher in der Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen der Aufnahmeaktion der 
Bundesregierung eingetroffen sind, ist vorher eine 
Sicherheitsüberprüfung durch die zuständigen deut-
schen Behörden durchgeführt worden. 

Zu Frage A 133: 

Bisher sind etwa 580 Chileflüchtlinge in der Bun-
desrepublik Deutschland eingetroffen. Von ihnen 
gehören etwa 300 zu dem Kreis der Personen über-
wiegend chilenischer Staatsangehörigkeit, die in 
der Deutschen Botschaft in Santiago Zuflucht gefun-
den hatten. Die übrigen 280 sind Flüchtlinge, die 
von dem in Chile gebildeten und der dortigen Re-
gierung genehmigten Nationalkomitee zur Unter-
stützung von Flüchtlingen betreut wurden und sich 
bis zu ihrer Abreise zum Teil in Auffanglagern, zum 
Teil in Privatwohnungen aufhielten. Ein Großteil 
dieser Personen besitzt die Staatsangehörigkeit an-
derer lateinamerikanischer Länder. Meist sind es 
Brasilianer, Bolivianer und Uruguayer. 

Ich darf darauf hinweisen, daß seit Beginn der 
Aufnahmeaktion der Bundesregierung nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Aufnahmebewerbers von 
Belang war, sondern der Tatbestand der Gefahr der 
Verfolgung aus politischen Gründen. Daher sind so-
wohl Chilenen als auch Nichtchilenen in unser Auf-
nahmeverfahren einbezogen worden. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 20. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
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Wawrzik (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen A 
134 und 135) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen oder dementieren, daß 
eine beachtliche Zahl der zum Zwecke der Asylgewährung in die 
Bundesrepublik Deutschland aufgenommenen Personen nur zu 
dem Zweck nach Chile eingereist war, sich dort an revolutio-
nären Umtrieben zu beteiligen? 

Hat die Bundesregierung Informationen, wonach sich unter den 
aus Chile in die Bundesrepublik Deutschland zur Asylgewährung 
aufgenommenen Personen Berufsrevolutionäre sowie Sabotage-
und Sprengstoffspezialisten befinden, die seit Jahren einer ge-
regelten Beschäftigung nicht nachgegangen sind? 

Zu Frage A 134: 

Im Rahmen der Aufnahmeaktion der Bundesregie-
rung sind bisher etwa 280 nichtchilenische Flücht-
linge, sogenannte Drittausländer, in der Bundes-
republik Deutschland eingetroffen, die von der chi-
lenischen Regierung zu unerwünschten Ausländern 
erklärt worden waren. Unter ihnen befinden sich 
eine Reihe von Personen, die während der Regie-
rungszeit von Präsident Allende nach Chile gekom-
men sind. 

Es ist kaum anzunehmen, daß die Regierung von 
Präsident Allende diesen Menschen Aufnahme ge-
währt hätte, wenn sie zu dem Zweck eingereist 

wären, sich an gegen die damalige chilenische Re-
gierung gerichteten „revolutionären Umtrieben" zu 
beteiligen. Vielmehr kann davon ausgegangen wer-
den, daß der Großteil dieser Flüchtlinge mit der 
Politik der damaligen chilenischen Regierungspar-
teien sympathisierte. 

Zu Frage A 135: 

Nein. Die in der Bundesrepublik Deutschland auf-
genommenen Chileflüchtlinge sind vor ihrer Abreise 
aus Chile seitens der zuständigen deutschen Behör-
den einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen wor-
den, die den Zweck hatte, die Einreise von Gewalt-
tätern zu verhindern. Es liegen der Bundesregierung 
keine Informationen darüber vor, daß sich unter den 
eingereisten Flüchtlingen Gewalttäter befinden. 

 
Die übrigen schriftlichen Antworten auf die Fra-

gen der Drucksache 7/1700 werden in einem  N ach-
trag zum Stenographischen Bericht über die 
82. Sitzung abgedruckt. 
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7/1700 — des Abg. Dr. Franz (CDU/CSU) : 
Durchführungsverordnungen zur Be-
schränkung von Verpflichtungen von 
Zivildienstpflichtigen im Katastrophen-
schutz   5421* A 

Anlage 74 

Antwort des Staatssekretärs Eicher (BMA) 
auf die Fragen B 24 und 25 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Immer (SPD) : Neubau 
des Arbeitsamts Neuwied; Verstärkung 
der Zahl der zur Betreuung qualifizierten 
Mitarbeiter in den Arbeitsämtern . . . 5421* C 

Anlage 75 

Antwort des Staatssekretärs Eicher (BMA) 
auf die Frage B 26 — Drucksache 7/1700 
— des Abg. Dr. Beermann (SPD) : Auswir-
kungen einer Einschränkung der Anwer-
bung von Gastarbeitern im Gaststätten-
gewerbe   5421* D 

Anlage 76 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Berk-
han (BMVg) auf die Frage B 27 — Druck-
sache 7/1700 — des Abg. Köster (CDU/ 
CSU) : Auswirkungen eines Streiks von 
zivilen Bundesbediensteten in Bundes-
wehreinrichtungen auf die Operations-
fähigkeit der Streitkräfte   5422* A 

Anlage 77 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Berk-
han (BMVg) auf die Frage B 28 — Druck-
sache 7/1700 — des Abg. Dr. Jahn (Braun-
schweig) (CDU/CSU) : Verlängerung des 
Wochenendurlaubs für Soldaten bei wei-
ter Entfernung von Standort und Wohnort 5422* C 

Anlage 78 

Antwort des Parl. Staatssekretärs West

-

phal (BMJFG) auf die Fragen B 29 und 30 
— Drucksache 7/1700 — des Abg. Röh-
ner (CDU/CSU): Schmälerung der Länder

-

quote an den Jugendplanmitteln; Man-
gel an Unterrichtung der Länder über 
die Entscheidungen der bilateralen Fach-
kommissionen . . . . . . . . . . 5422` D 

Anlage 79 

Antwort des Parl. Staatssekretärs West-
phal (BMJFG) auf die Frage B 31 - 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Sauter 
(CDU/CSU) : Zuschüsse zu den Heizöl-
kosten für Inhaber von Wohnungen mit 
Propan-Butan-Gas-Heizung . . . . . 5423` A 

Anlage 80 

Antwort des Parl. Staatssekretärs West-
phal (BMJFG) auf die Frage B 32 —
Drucksache 7/1700 — des Abg. Lam-
persbach (CDU/CSU) : Hinweis des 
BMJFG in der Broschüre „Der Rote Fa-
den" auf die Stiftung zur Alterssiche-
rung älterer Selbständiger   5423* C 

Anlage 81 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 33 — Drucksa-
che 7/1700 — des Abg. Dr. Slotta (SPD): 
Nachtflugbeschränkung für den Flugha-
fen Saarbrücken-Ensheim   5423* D 

Anlage 82 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 34 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Dr. Schmitt-Vocken-
hausen (SPD) : Umleitung des LKW-Ver-
kehrs auf der Westendstraße — B 486 — 
in  der Ortsdurchfahrt Mörfelden . . . . 5424* A 

Anlage 83 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 35 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Franke (Osnabrück) 
(CDU/CSU) : Ausbau der Bundesstraße 51 
auf der Strecke von Osnabrück bis Bad 
Iburg   5424* B 

Anlage 84 

Antwort des Staatssekretärs Witttrock 
(BMV) auf die Fragen B 36 und 37 — 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Biechele 
(CDU/CSU) : Entwicklung des grenzüber-
schreitenden Fernstraßenbaus im Bereich 
des Landkreises Konstanz   5424* D 

Anlage 85 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Fragen B 38 und 39 — 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Schmidt 
(Kempten) (FDP) : Bauarbeiten nach Klä-
rung der Frage des Grenzübergangs von 
der Bundesautobahn 22 nach Osterreich 
bei Oberhochsteg   5425* B 
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Anlage 86 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 40 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Bremer (CDU/CSU) : 
Mittel für den Weiterbau der S-Bahn von 
Pinneberg nach Elmshorn   5425* D 

Anlage 87 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 41 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Lenzer (CDU/CSU) : 
Zahl der Unfallopfer seit Einführung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung . . . . . 5426* A 

Anlage 88 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 42 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Spranger (CDU/CSU) : 
Kosten für den Druck des Verkehrssi-
cherheitsprogramms der Bundesregierung 5426* D 

Anlage 89 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 43 Drucksache 
7/1700 — des Abg. Engelsberger (CDU/ 
CSU) : Kriterien einer Fahrpreisermäßi-
gung für alte Leute . . . . . . . . 5426* D 

Anlage 90 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 44 - Drucksache 
7/1700 — des Abg. Dr. Zeitel (CDU/ 
CSU) : Mittel für die Erweiterung der 
Bundesstraße 38 . . . . . . . . . 5427* B 

Anlage 91 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 45 	 Drucksache 
7/1700 des Abg. Dr. Jahn (Braun-
schweig) (CDU/CSU) : Elektrifizierung der 
Bundesbahnstrecke Lehrte, Peine, Braun-
schweig . . . . . . . . . . . 5427* B 

Anlage 92 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 46   Drucksache 
7/1700 — des Abg. Jäger (Wangen) 
(CDU/CSU) : Schwierigkeiten bei der Zu-
teilung von Eisenbahnwaggons für den 
Holztransport über den Brenner nach Ita-
lien   5427* C 

Anlage 93 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Fragen B 47 und 48 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Böhm 
(Melsungen) (CDU/CSU) : Zahl und Kosten 
der neuen Ortsausgangsschilder . . . . 5427* D 

Anlage 94 

Antwort des Staatssekretärs Wittrock 
(BMV) auf die Frage B 49 — Drucksache 

7/1700 	des Abg. Dr. Wernitz (SPD) : 
Ausbau der B 16 im Ortsbereich Tapf

-

heim 	  5428* A 

Anlage 95 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Dr. 
Hauff (BMFT/BMP) auf die Fragen B 51 
und 52 — Drucksache 7/1700 — des Abg. 
Dr. Stavenhagen (CDU/CSU) : Folgerun-
gen für die Forschungsfinanzierung aus 
den Erfahrungen im Fall „Filthuth" ; Mit-
wirkung von Beratern in den Berater-
gremien des Bundesforschungsministe-
riums an vom Bundesforschungsministe-
rium finanzierten Projekten . . . . . 5428* B 

Anlage 96 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Dr. 
Hauff (BMFT/BMP) auf die Frage B 53 — 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Ey (CDU/ 
CSU) : Pressemeldungen über eine Unter-
bilanz an Sauerstoffproduktion . . . . 5428* D 

Anlage 97 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Dr. 
Hauff (BMFT/BMP) auf die Frage B 54 — 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Walther 
(SPD) : Mittel für den Neubau des Post-
amts Korbach im Posthaushalt 1974 . . 5429* B 

Anlage 98 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Dr. 
Hauff (BMFT/BMP) auf die Frage B 55 
Drucksache 7/1700 — des Abg. Spranger 
(CDU/CSU): Kostenaufwand des BMP für 
Werbung uni Verständnis der Bürger für 
Gebührenerhöhungen 	. . . . . . . 5429* C 

Anlage 99 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Dr. 
Hauff (BMFT/BMP) auf die Frage B 56 —
Drucksache 7/1700 — des Abg. Ey (CDU/ 
CSU) : Nachteile der Rationalisierung der 
Postzustellung für die Bewohner des 
Ortsteiles Melle-Bruchmühlen . . . . 5430* A 

Anlage 100 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Jung 
(BMI) auf die Frage B 57 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Dr. Riedl (München) 
(CDU CSU) : Verbesserung der Planstel-
lenentwicklung im gehobenen Betriebs-
und Verwaltungsdienst der Deutschen 
Bundespost   5430* A 

Anlage 101 

Antwort des Parl. Staatssekretärs Zander 
(BMBW) auf die Frage B 60 — Drucksache 
7/1700 — des Abg. Windelen (CDU/CSU) : 
Höhe der Aufwendungen für Bildung in 
Bund und Ländern 1973 und 1974 . . . 5430* D 
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Nachtrag zu den Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Lampersbach (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß insbesondere 
mittelständische Kreise den Konjunkturzuschlag zur Einkommen-, 
Lohn- und Körperschaftsteuer von den Finanzämtern nicht abge-
rufen haben, und ist die Bundesregierung der Meinung, daß der 
bisher nicht abgerufene Restbetrag aus dem stillgelegten Auf-
kommen des Konjunkturzuschlags, der auf den Bund entfällt, für 
die Belange sozial- und förderungsbedürftiger Personen verwen-
det werden sollte, und rechnet sie zu diesem Personenkreis 
die Antragsteller auf Unterstützung zur Nachentrichtung von 
Rentenversicherungsanträgen durch die in Artikel 3 des Renten-
reformgesetzes vom 16. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1965) errichtete 
Stiftung für die Alterssicherung älterer Selbständiger? 

Genaue Angaben darüber, welchen Personenkrei-
sen der rückzahlbare Konjunkturzuschlag nicht zu-
rückerstattet werden konnte, sind nicht möglich. Aus 
dem Rückzahlungsverfahren läßt sich jedoch schlie-
ßen, daß es sich hierbei nicht um mittelständische 
Kreise, sondern in der Hauptsache um frühere 
Arbeitnehmer handelt, die zum Zeitpunkt der Frei-
gabe des Konjunkturzuschlags nicht mehr im aktiven 
Arbeitsleben standen, verstorben sind oder als Aus-
länder bereits wieder in ihre Heimatländer zurück-
gekehrt waren. In den Fällen, in denen Konjunktur-
zuschlag zur veranlagten Einkommensteuer und zur 
Körperschaftsteuer zu erstatten war, konnten näm-
lich die Finanzämter an Hand ihrer Unterlagen die 
Erstattung ohne Antrag des Berechtigten durch-
führen. 

Auch in den Fällen, in denen Konjunkturzuschlag 
zur Lohnsteuer zu erstatten war, ergaben sich keine 
Schwierigkeiten, wenn der Berechtigte zum Frei-
gabezeitpunkt in einem Dienstverhältnis im Sinne 
des Lohnsteuerrechts stand, weil dann der Arbeit-
geber den Konjunkturzuschlag zurückzahlte. Nur so-
weit der Anspruchsberechtigte nicht mehr in einem 
Dienstverhältnis stand, war eine Rückzahlung ohne 
Antragstellung nicht möglich, weil ein Arbeitgeber 
nicht mehr tätig werden konnte und dem Finanzamt 
weder die Anschrift des Berechtigten noch die Höhe 
seines Anspruchs bekannt war. 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU/ 
CSU-Fraktion vom 31. Januar 1974 (Drucksache 
7/1631) hatte der Bundesminister der Finanzen be-
reits erklärt, daß die Bundesregierung den Ländern 
vorgeschlagen habe, das Restguthaben von etwa 
160 Millionen DM für konjunkturelle Maßnahmen 
zu verwenden. Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß 
diese aus der Konjunktursteuerung stammenden 
Gelder auch wieder konjunkturpolitisch eingesetzt 
werden sollen. 

Das Thema „Konjunkturzuschlag" wurde beim 
Treffen der Regierungschefs von Bund und Ländern 
am 15. Februar 1974 erörtert. Dabei ist auch die Er-
wartung des Bundes vorgetragen worden, daß die 
Länder die Mittel aus dem Restguthaben des Kon-
junkturzuschlags in vollem Umfang für Maßnahmen 
zur Begegnung von konjunkturellen Abschwächun

-

gen sektoraler oder regionaler Art verwenden. Die 
Länder werden diesem Vorschlag voraussichtlich fol-
gen, zumal eine solche Verwendung in voller Über-
einstimmung mit dem Schreiben des Vorsitzenden 
der Konferenz der Landesfinanzminister vom 11. Fe-
bruar 1974 steht. (Vgl. hierzu auch Anlage 61.) 

Anlage 49 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Stark (Nürtingen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage A 59) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß staatliche Baufirmen aus 
Ländern des Ostblocks nach wie vor jedes Angebot deutscher 
Baufirmen auf Grund staatlich subventionierter Preise und Löhne 
unterbieten können, und was gedenkt die Bundesregierung zu 
tun, um die Arbeitsplätze und die Lebensfähigkeit der deutschen 
Baufirmen vor allem im mittelständischen Bereich, welche auch 
durch die wettbewerbswidrigen Angebote der Osthandelsländer 
gefährdet sind, zu sichern? 

Nach den der Bundesregierung vorliegenden 
Informationen liegen die Angebote der wenigen in 
der Bundesrepublik tätigen osteuropäischen Baufir-
men zwar häufig unter den Angeboten deutscher 
Baufirmen, in zahlreichen Fällen jedoch auch deut-
lich darüber. Da die osteuropäischen Firmen mög-
lichst viel Devisen erwirtschaften wollen, haben sie 
sich in ihrem Marktverhalten inzwischen im großen 
und ganzen dem deutschen Preisniveau angepaßt. 
Eine Gefährdung der Lebensfähigkeit der deutschen 
Baufirmen ist schon wegen des geringen Marktan-
teiles der osteuropäischen Baufirmen generell nicht 
zu erwarten. 

Angesichts der jetzigen Arbeitsmarktsituation im 
Baugewerbe hat allerdings der für die Beschäftigung 
ausländischer Arbeitnehmer zuständige Interministe-
rielle Arbeitskreis am 13. Dezember 1973 beschlos-
sen, daß den im Rahmen von Werkverträgen ent-
sandten ausländischen Arbeitnehmern bis auf weite-
res keine Arbeitserlaubnis mehr erteilt werden soll. 
Ich habe am 24. Januar 1974 in der Antwort auf die 
mündliche Frage des Abgeordneten Schedl bereits 
auf diesen Beschluß hingewiesen. Ich möchte aller-
dings keinen Zweifel daran lassen, daß dieser Be-
schluß bei einer späteren Besserung der Arbeits-
marktsituation überprüft werden muß. 

Anlage 50 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 20. Februar 1974 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Slotta 
(SPD) (Drucksache 7/1700 Frage A 72): 

Inwieweit ist die Bundesregierung bereit, parallel zu der An-
hebung der Höchst- und Freibeträge beim Bundesausbildungs-
förderungsgesetz auch die Sätze der Freibeträge der Berufsaus-
bildungsbeihilfen für Lehrlinge im Rahmen des Arbeitsförde-
rungsgesetzes zu erhöhen? 
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Der Ausschuß des Verwaltungsrates der Bundes-
anstalt für Arbeit, der für die von Ihnen ange-
sprochene Frage zuständig ist, hat am 22. Januar 
1974 beschlossen, ab 1. September 1974 den Bedarfs-
satz für den Lebensunterhalt eines unverheirateten 
Auszubildenden, der bei seinen Eltern wohnt und 
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sowie 
allgemein die Freibeträge zu erhöhen. Es ist zu er-
warten, daß der Verwaltungsrat der Bundesanstalt 
in seiner Sitzung am 28. Februar 1974 diesem Be-
schluß folgen wird. Der nach dem Gesetz erforder-
lichen Genehmigung durch den Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung steht nichts entgegen. 

Anlage 51 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 20. Februar 1974 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Ziegler 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/100 Frage A 73) : 

Welche Mehrausgaben an Arbeitslosengeld und Arbeitslosen-
hilfe sind der Bundesanstalt für Arbeit infolge der Arbeits-
kampfmaßnahmen ire öffentlichen Dienst entstanden? 

Infolge der Arbeitskampfmaßnahmen im öffent-
lichen Dienst haben sich nach Mitteilung der Bun-
desanstalt für Arbeit nur vereinzelt Arbeitnehmer 
arbeitslos gemeldet. Nennenswerte Mehrausgaben 
an Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe sind da-
her nicht enstanden. Zahlenangaben liegen darüber 
nicht vor. 

Anlage 52 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Schmidt-Vockenhausen (SPD) (Drucksache 7/1700 
Frage A 106) : 

In welcher Form kann durch Ausführungsbestimmungen zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz oder gegebenenfalls durch 
Gesetzesänderungen sichergestellt werden, daß die Geförderten 
mit den staatlichen Förderungsmitteln die Gebühren für die von 
ihnen besuchten Lehrinstitute zahlen? 

Der Anspruch auf Ausbildungsförderung kann ge-
mäß § 19 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungsgesetz 
weder gepfändet noch verpfändet oder abgetreten 
werden; nach § 19 Abs. 2 und 3 BAföG ist auch der 
geleistete Förderungsbetrag sehr weitgehend dem 
Gläubigerzugriff entzogen. Eine Regelung, die sicher-
stellte, daß die Geförderten mit den staatlichen För-
derungsmitteln die Gebühren für die von ihnen be-
suchten Ausbildungsstätten zahlen, könnte daher 
nach dem geltenden Gesetz nicht in Ausführungsbe-
stimmungen getroffen werden; es wäre vielmehr 
eine Gesetzesänderung erforderlich. 

Eine solche ist jedoch nicht geboten, da die Lei-
stungen nach dem Bundesausbildungsförderungsge-
setz — von den wenigen Fällen des Besuchs einer 
privaten Ausbildungsstätte abgesehen — gerade 

keine Anteile für Schulgeld und Studiengebühren 
enthalten. Es wird nicht als Aufgabe der Ausbil-
dungsförderung angesehen, diese Aufwendungen ab-
zudecken, da dies auf eine institutionelle Förderung 
der Ausbildungsstätte hinausliefe. Bei dieser Sach- 
und Rechtslage würde durch eine Regelung, wie sie 
in der Frage angesprochen ist, die Ausbildungsförde-
rung zwangsweise zweckfremd verwendet. Sie müßte 
also auf andere Weise gewährleistet werden, sofern 
sie vorgesehen werden soll. 

Anlage 53 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 21. Februar 
1974 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Probst (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen 
A 113 und 114): 

Erhält der ehemalige Staatssekretär im Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft, Frau Dr. Hildegard Hamm-Brücher, 
aus diesem Amt Versorgungsbezüge, wenn ja, ist die Bundes-
regierung der Auffassung, daß dies mit dem geltenden Recht ver-
einbar ist, obwohl Frau Dr. Hamm-Brücher aus diesem Amt frei-
willig ausgeschieden ist? 

Treffen Meldungen zu, wonach Frau Dr. Hamm-Brücher mit. 
dem Ausscheiden Bezüge für eine Beratungstätigkeit für dieses 
Ressort erhalten hat, und wenn ja, wie lange und in welcher 
Höhe? 

Zu Frage A 113: 

Frau Staatssekretärin Dr. Hamm-Brücher ist gemäß 
§ 36 Abs. 1 Ziff. 1 Bundesbeamtengesetz mit Ablauf 
des 31. Mai 1972 in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzt worden und erhält ein ihr gesetzlich zustehen-
des Ruhegehalt. 

Zu Frage A 114: 

Frau Staatssekretärin Dr. Hamm-Brücher hat keine 
Bezüge für eine Beratertätigkeit für das Bundesmini-
sterium für Bildung und Wissenschaft erhalten. 

Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Ravens vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Narjes (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
A 115): 

Welche außenwirtschaftlichen Zuständigkeiten sind federfüh-
rend oder mitberatend dem Bundesminister für besondere Auf-
gaben, Herrn Bahr, übertragen worden? 

Ich beantworte diese Frage nun zum vierten Male. 
Meine Antwort lautet wie folgt: 

Herr Bundesminister Bahr nimmt das Amt des 
Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin 
wahr. Er unterstützt den Bundeskanzler auf den 
Gebieten der Außen-, Verteidigungs- und Deutsch-
landpolitik. In diesem Rahmen widmet er sich be-
sonders den Fragen der Kooperation mit den ost-
europäischen Staatshandelsländern. Dies bedeutet, 
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daß sich Herr Bundesminister Bahr vor allem mit der 
weiteren Entwicklung der Kooperation zwischen 
Staaten unterschiedlicher Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung und ihrer Unternehmen zum beider-
seitigen Vorteil befaßt. 

Kompetenzen anderer Bundesminister hat Herr 
Bundesminister Bahr in diesem Zusammenhang 
nicht übernommen. Im übrigen verweise ich auf 
meine schriftlichen Antworten an den Kollegen 
Lemmrich vom 19. November 1973 und an den Kol-
legen Dr. Werner Marx vom 22. Januar 1974 sowie 
auf meine Ausführungen in der Fragestunde des 
Deutschen Bundestages am 13. Dezember 1973. 

Anlage 55 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Ravens vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Gerlach (Obernau) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage A 116) : 

Halt es der Bundeskanzler in der gegenwärtigen Finanz- und 
Wirtschaftslage für angebracht, daß 290 000 DM zur besseren Aus-
stattung der Kanzlerwohnung auf dem Venusberg und des 
Kanzlerbungalows im Park des Palais Schaumburg investiert 
we rd en ? 

Der in Ihrer Anfrage genannte Betrag von 
290 000,— DM ist für eine Reihe von Maßnahmen 
bestimmt. Die für diese Maßnahmen erforderlichen 
Mittel wurden im Haushaltsplan 1974 veranschlagt 
und vom Haushaltsausschuß bei der Beratung des 
Einzelplans 04 am 6. Dezember 1973 gebilligt. 

Soweit dies vom Ausschuß für erforderlich gehal-
ten wurde, wurden die entsprechenden Ansätze ein-
gehend erörtert, ohne daß es hierbei zu Kontro-
versen kam. 

Die betreffenden Maßnahmen sind auch unter Be-
rücksichtigung der gegenwärtigen Finanz- und Wirt-
schaftslage unaufschiebbar. Soweit es sich um Bau-
maßnahmen handelt, beruhen sie auf Gutachten und 
Empfehlungen der Bundesbaudirektion. 

Die Räume, deren Ausstattung ergänzt oder er-
neuert werden soll, dienen rein dienstlichen Zwek-
ken, d. h. es handelt sich ausschließlich um die Aus-
stattung der repräsentativen Räume. 

Anlage 56 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Ravens vom 21. Februar 
1974 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Lagershausen (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage A 119): 

Wie ist innerhalb des Bundeskanzleramtes die sachliche Zu-
ständigkeit von Sonderminister Bahr und Staatssekretär Gaus 
geregelt, und besteht insbesondere eine Weisungsbefugnis von 
Sonderminister Bahr gegenüber Staatssekretär Gaus, bejahenden-
falls auf welcher Rechtsgrundlage? 

Herr Bundesminister Bahr nimmt das Amt des 
Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin 

wahr. Er unterstützt den Bundeskanzler auf den 1 
 Gebieten der Außen-, Verteidigungs- und Deutsch-

landpolitik. In diesem Rahmen widmet er sich be-
sonders den Fragen der Kooperation mit den ost-
europäischen Staatshandelsländern. 

Herr Gaus ist Staatssekretär im Bundeskanzler-
amt.  Er ist für die mit der Errichtung der Ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der 
DDR zusammenhängenden Fragen zuständig und 
leitet den hierfür im Bundeskanzleramt eingerichte-
ten Arbeitsstab. Staatssekretär Gaus führt außer-
dem mit Vertretern der DDR Gespräche über all-
gemeine politische Fragen von beiderseitigem In-
teresse und leitet für die Bundesregierung die Kul-
turverhandlungen mit der DDR. 

Bundesminister Bahr und Staatssekretär Gaus 
arbeiten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf 
das Engste zusammen. Eine Weisungsbefugnis von 
Bundesminister Bahr gegenüber Staatssekretär 
Gaus besteht nicht. 

Anlage 57 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Schrö

-

der (Lüneburg) (Drucksache 7/1700 Fragen B 1 und 2): 
Tritft es zu, daß die Auszahlung finanzieller Entgelte für ge-

leistete Überstunden von Bundesgrenzschutzangehörigen insbe-
sondere infolge ihres Einsatzes auf den Flughäfen, länger als 
3 bis 4 Monate auf sich warten läßt, und wenn ja, aus welchen 
Gründen? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die Auszahlung 
der Überstundengelder für Bundesgrenzschutzangehörige zu be-
schleunigen? 

Zu Frage B 1: 

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die Ge-
währung von Mehrarbeitsentschädigung für Beamte 
vom 26. April 1972 (BGBl. I S. 747) in der heute gel-
tenden Fassung wird eine Mehrarbeitsentschädigung 
u. a. nur dann gewährt, wenn die Mehrarbeit aus 
zwingenden dienstlichen Gründen nicht durch Dienst-
befreiung innerhalb von 3 Monaten ausgeglichen 
werden kann. Eine Entschädigungszahlung kann da-
nach erst dann in die Wege geleitet werden, wenn 
sich ergeben hat, daß während dieses Zeitraumes 
keine Möglichkeit eines Freizeitausgleichs besteht 
oder bestanden hat. Diese Feststellung läßt sich aber 
in aller Regel erst nach Ablauf dieser Dreimonatsfrist 
treffen. Diese Regelung trägt dem in § 72 Abs. 2 des 
Bundesbeamtengesetzes enthaltenen Gebot Rech-
nung, nach der die Mehrarbeit der Beamten in erster 
Linie durch Freizeit und nur in Ausnahmefällen durch 
eine Entschädigung abgegolten werden soll. 

Die — steuerpflichtige — Mehrarbeitsentschädi-
gung für Beamte des Bundesgrenzschutzes wird mit 
den Dienstbezügen durch die Besoldungsstelle der 
Bundesfinanzverwaltung (BesSt) gezahlt. Die hierzu 
erforderlichen Kassenanweisungen müssen von den 
Verwaltungsstellen des Bundesgrenzschutzes erstellt 
und über die Vorprüfungsstelle des BGS in Kassel 
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(Visakontrolle) der BesSt zugeleitet werden. Von der 
BesSt können aber Veränderungen bei der Berech-
nung der Monatsbezüge nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn ihr die entsprechenden Kassenanweisun-
gen bis spätestens zum 3. des vorhergehenden Mo-
nats vorliegen. 

Die Überweisung der Mehrarbeitsentschädigung 
etwa 4-5 Monate nach der erbrachten Dienstleistung 
ist somit auf den Dreimonatszeitraum der Verord-
nung bzw. das Kassenanweisungsverfahren zurück-
zuführen. 

Zu Frage B 2: 

Durch Runderlaß vom 2. November 1973 — BGS I 4 
— 660 214/1 — habe ich bereits zugelassen, daß in 
begründeten Einzelfällen, in denen mit Sicherheit ein 
Freizeitausgleich innerhalb von 3 Monaten nicht zu 
erwarten ist, die Mehrarbeitsentschädigung aus-
nahmsweise auch bereits innerhalb dieser Frist ge-
zahlt werden kann. 

Anlage 58 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Göl-
ter (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 3) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, nach der Verabschiedung des 
Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des 
Besoldungsrechts in Bund und Ländern in der entsprechenden 
Verordnung den Stellenkegel der Gewerbeaufsichtsverwaltung 
dein der Aufsichtsbehörden mit Aufgaben des Umweltschutzes an-
zugleichen? 

Die Stellenverhältnisse der Beamten des gehobe-
nen technischen Dienstes in der Gewerbeaufsichts-
verwaltung sind durch § 2 Nr. 4 Buchst. c der Ver-
ordnung zu § 5 Abs. 6 Satz 3 des Bundesbesoldungs-
gesetzes vom 23. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2162) 
dadurch verbessert worden, daß in Abweichung von 
den allgemeinen Stellenobergrenzen des § 5 Abs. 6 
Satz i des Bundesbesoldungsgesetzes ein günstigerer 
Stellenkegel zugelassen worden ist. Ausgangspunkt 
war der Vorschlag des Bundesrates vom 4. Juni 1971 
(BT-Drucksache 6/2256) zur Verordnung, ,der für den 
Bereich der technischen Verwaltungen der Länder 
besondere Stellenobergrenzen vorsah. Für beson-
ders herausgehobene Funktionen in den Aufsichts-
behörden der Allgemeinen und Inneren Verwaltung 
hatte der Bundesrat andere und günstigere Stellen-
obergrenzen als für den Bereich der technischen Ver-
waltungen vorgeschlagen. Damit sollte den in grö-
ßerem Umfang auftretenden besonderen Anforde-
rungen in Aufsichtsbehörden, die die Aufsicht über 
nachgeordnete Behörden zu führen haben, Rechnung 
getragen werden. In diese Regelung, die in § 2 Nr. 3 
der Verordnung getroffen worden ist, sind wegen 
des Sachzusammenhangs die Beamten, die in Auf-
sichtsbehörden mit Aufgaben des Umweltschutzes 
befaßt sind, einbezogen worden (§ 2 Nr. 3 Buchst. c 
der Verordnung). Die Aufgaben der Gewerbeauf-
sichtsverwaltung werden demgegenüber grundsätz-
lich von Dienststellen in der Ortsebene wahrgenom-
men. 

Eine Anpassung der Stellenobergrenzen der Ge-
werbeaufsichtsverwaltung an die Stellenobergren-
zen der in den Aufsichtsbehörden tätigen Beamten 
des gehobenen Dienstes ist aus den genannten Grün-
den nicht beabsichtigt. 

In dem Entwurf einer Änderungsverordnung zu § 5 
Abs. 6 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes, der ge-
genwärtig von der Bundesregierung vorbereitet wird 
und in Kürze dem Bundesrat zugeleitet werden soll, 
ist jedoch auch die Einbeziehung des mittleren Dien-
stes der Gewerbeaufsichtsverwaltung vorgesehen. 
Hierdurch wird in diesem Bereich eine Verbesserung 
der Beförderungsverhältnisse ermöglicht. 

Anlage 59 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung vom 20. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
B 4): 

Wie beurteilt die Bundesregierung das Verhalten von streiken-
den  Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die ihre arbeitswilli-
gen Kollegen gewaltsam an der Arbeitsaufnahme gehindert ha-
ben, und wird die Bundesregierung gegebenenfalls die derzeiti-
gen gesetzlichen Bestimmungen durch eine Gesetzesinitiative so 
ergänzen, daß sie gegen ein solches Vorgehen ausreichen? 

Ich darf vorab darauf hinweisen, ,daß der Streik 
im öffentlichen Dienst vom 10. bis 13. Februar 1974 
nach den mir vorliegenden Informationen im allge-
meinen ruhig und nach den rechtlichen Regeln des 
Arbeitskampfes verlaufen ist. In welchem Umfang 
Ausnahmen zu verzeichnen sind, wird die Auswer-
tung der Erfahrungen dieses Arbeitskampfes erge-
ben, die z. Z. in Angriff genommen wird. Zu der-
artigen Ausnahmen zähle ich auch Fälle gewaltsa-
mer Behinderung von arbeitswilligen Arbeitnehmern 
oder Beamten durch Streikposten, wie sie vereinzelt 
bekanntgeworden sind. Die  Beurteilung ergibt sich 
aus der Rechtslage: Bedrohungen oder tätliche Be-
hinderungen durch Streikposten sind in jedem Falle 
rechtswidrig. Hierauf ist im übrigen auch im Rund-
schreiben meines Hauses vom 7. Februar 1974 
hingewiesen worden. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen, die gegen solche rechtswidrigen Handlungen zu 
Gebote stehen, reichen nach meiner Auffassung aus. 
Der Arbeitgeber kann z. B. eine einstweilige Ver-
fügung erwirken. Er kann ggf. Arbeitnehmer, die 
Arbeitswillige gewaltsam behindern, fristlos ent-
lassen. Die gewaltsame Behinderung kann ferner 
einen Straftatbestand — z. B. Nötigung, Körperver-
letzung, Beleidigung — erfüllen und als solcher die 
entsprechenden Sanktionen nach sich ziehen. 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung vom 20. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Zeitel (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 5) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Existenz des Bundes 
der Polen in Deutschland, der in der Bundesrepublik Deutsch-
land polnische Belange vertritt, und die Einrichtung eines „Pol-
nischen Museums" in Bochum? 
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Der 1922 gegründete „Bund der Polen in Deutsch-
land e. V." (BdP) ist eine Organisation vorwiegend 
deutscher Staatsangehöriger polnischer Abstam-
mung; teilweise gehören ihm nichtdeutsche Flücht-
linge polnischer Volkszugehörigkeit an. Zwischen 
den Weltkriegen bildete er das Rückgrat der sich 
in Deutschland zum polnischen Volkstum bekennen-
den Personen. Nach 1945 setzte sich der Verein für 
die Repatriierung von polnischen Volkszugehörigen 
ein. 

Nach seiner Satzung will er insbesondere 

— die vollen Rechte für die polnische Bevölke-
rung in Deutschland als nationale Minderheit 
wahren, 

— durch Veranstaltungen seinen Mitgliedern die 
Geschichte, Kultur und Interessen des polnischen 
Volkes vermitteln, 

— bedürftige Landsleute, Schüler, Studenten, cari-
tative und kirchliche Institutionen unterstützen. 

Die dem BdP zur Verfügung stehenden eigenen 
Mittel und Spenden erlauben die kostenlose Her-
ausgabe des in polnischer Sprache erscheinenden 
Verbandsorgans „Ogniwo" (= Das Bindeglied) und 
eines Jahrbuches. Das Verbandsinteresse dürfte ge-
genwärtig vornehmlich auf die Organisierung und 
Durchführung von verbilligten Gruppenreisen nach 
Polen gerichtet sein. 

Die Absicht des BdP, ein „polnisches Museum" in 
Bochum einzurichten, wurde bereits im Spätsommer 
1973 im Verbandsorgan „Ogniwo" angekündigt. Ver-
mutlich geht sie auf Überlegungen zurück, die im 
Jahre 1972 anläßlich des 50jährigen Bestehens des 
BdP und der damit verbundenen Erinnerungsfeiern 
zur 100jährigen Wiederkehr der polnischen Immi-
gration in das Gebiet von Rhein und Ruhr angestellt 
wurden. Das Museum soll neben einer historischen 
Gesamtdarstellung der polnischen Volkszugehörigen 
in Deutschland und ihren Organisationen das Ver-
hältnis zwischen diesem Bevölkerungsteil und den 
Deutschen in den vergangenen 50 Jahren aufzeigen. 

Die Bundesregierung vermag aus den aufgezeig-
ten Absichten und Aktivitäten gegenwärtig keinen 
Verstoß gegen deutsches Verfassungs- und Vereins-
recht zu erkennen. 

Anlage 61 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 21. Fe

-

bruar 1974 auf die Schriftliche Frage des Abg. Lam

-

persbach (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 6) : 

Ist die Bundesregierung bereit, Mittel aus dem bei der Bun-
desbank ruhenden Restbetrag des Konjunkturzuschlags bereitzu-
stellen, um die Stiftung für  die Alterssicherung älterer Selbstän-
diger mit einem Grundstock finanziell auszustatten, bevor vom 
Stiftungsvorstand Verhandlungen mit den Wirtschaftsverbänden 
über freiwillige Zuwendungen aufgenommen werden? 

Ihrem Vorschlag, Mittel aus dem nicht zurück-
gezahlten Konjunkturzuschlag bereitzustellen, um 
die Stiftung für die Altersversicherung älterer Selb-
ständiger mit einem Grundstock finanziell auszu-
statten, kann seitens der Bundesregierung nicht ge-
folgt werden. 

In  der  Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU/ 
CSU-Fraktion vom 31. Januar 1974 (Drucksache 
7/1631) hatte der Bundesminister der Finanzen be-
reits erklärt, daß die Bundesregierung den Ländern 
vorgeschlagen habe, den Restbetrag aus dem Kon-
junkturzuschlag für konjunkturelle Maßnahmen zu 
verwenden. 

Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß diese aus 
der Konjunktursteuerung stammenden Gelder auch 
wieder konjunkturpolitisch eingesetzt werden sol-
len. 

Ich möchte es  jedoch nicht versäumen, bei dieser 
Gelegenheit noch zu einem Vorgang Stellung zu 
nehmen, der Ihnen inzwischen sicher durch die 
Presse bekanntgeworden ist. In der Frage des An-
spruchs auf das Restguthaben aus dem Konjunktur-
zuschlag, das sich nach Abwicklung noch rechtzeitig 
vor dem 1. Januar 1974 eingegangener Rückzah-
lungsanträge schätzungsweise auf etwa 160 Mil-
lionen DM belaufen dürfte, werden von Bund und 
Ländern abweichende Rechtsauffassungen vertreten. 
Die Landesfinanzministerkonferenz ist am 24./25. Ok-
tober 1973 zu der Auffassung gelangt, das Restgut-
haben stehe in vollem Umfang der Ländergesamt-
heit zu. Das Konjunkturzuschlagsgesetz hat jedoch 
die Frage, wem ein nicht zurückgefordertes Rest-
guthaben zusteht, nicht ausdrücklich geregelt. Die 
Bundesregierung ist deshalb davon ausgegangen, 
daß dem Bund zumindest entsprechend dem für die 
Einkommensteuer geltenden Aufteilungsverhältnis 
43 v. H. des Restguthabens zukommen müssen. 

Um vollendete Tatsachen zu schaffen, hat die 
Landesfinanzministerkonferenz — unter Aufrecht-
erhaltung ihres Rechtsstandpunkts des Alleinan-
spruchs auf das Restguthaben — am 31. Januar 1974 
beschlossen, das Restguthaben kurzerhand entspre-
chend den Kontoständen ihrer Länder vom Treu-
hand-Sonderkonto „Konjunkturzuschlag" bei der 
Deutschen Bundesbank abzurufen. Entsprechend die-
sem Beschluß haben die Länder bis zum 12. Fe-
bruar 1974 das gesamte Restguthaben von der Bun-
desbank abgezogen. 

Die Bundesregierung verzichtete darauf, weitere 
Einwendungen gegen dieses Vorgehen der Länder 
geltend zu machen. Nach dem Ergebnis der Erörte-
rung dieses Vorfalls bei der Besprechung der Regie-
rungschefs von Bund und Ländern am 15. Februar 
1974 kann nämlich erwartet werden, daß die Län-
der die Mittel aus dem Restguthaben des Konjunk-
turzuschlags in vollem Umfange für Maßnahmen zur 
Begegnung von konjunkturellen Abschwächungen 
sektoraler oder regionaler Art verwenden werden, 
zumal eine solche Verwendung in voller Überein-
stimmung mit dem Schreiben des Vorsitzenden 
der Landesfinanzministerkonferenz vorn 11. Februar 
1974 steht. In diesem Teil erscheint ein Rechtsstreit 
mit  den Ländern nicht mehr sinnvoll, weil die Bun-
desregierung ohnehin ihren Anteil aus dem Rest-
guthaben — wie in der Antwort auf die Kleine 
Anfrage der CDU/CSU-Fraktion vom 31. Januar 
1974 (Drucksache 7/1631) angekündigt — den Län-
dern über Art. 104 a Abs. 4 GG zur Verfügung zu 
stellen beabsichtigte. 
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Im übrigen ist die Bundesregierung nach wie vor 
der Auffassung, daß die Stiftung für die Altersver-
sicherung älterer Selbständiger im Wege der Soli-
darität der Wirtschaft finanziert werden sollte. Eine 
Beteiligung des Bundes ist nicht vorgesehen und 
auch nicht zu erwarten, weil dadurch eine einzelne 
Gruppe bevorzugt würde. 

Der Aufbau einer Altersversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung wird bereits durch 
eine besonders günstige Bewertung der nachentrich-
teten Beiträge erleichtert. Es würde insbesondere 
bei den pflichtversicherten Arbeitnehmern, die  durch 
regelmäßige einkommensgerechte Beitragszahlungen 
die Finanzierung der Rentenversicherung ermög-
lichen, selbst jedoch ihren Versicherungsverlauf 
nachträglich nicht verändern können, wenig Ver-
ständnis finden, wenn neben den großzügigen Nach-
entrichtungsmöglichkeiten noch weitere öffentliche 
Finanzhilfen gewährt würden. 

(Vgl. hierzu auch Anlage 48). 

Anlage 62 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 20. Februar 
1974 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordne-
ten  Kater (SPD) (Drucksache 7/1700 Fragen B 7 
und 8) : 

Was wird die Bundesregierung tun bzw. veranlassen, um den 
möglichen Verschlechterungen der „terms of trade" durch die 
außergewöhnliche Verteuerung der Rohstoffimportpreise ent-
gegenzuwirken? 

Welche Initiativen beabsichtigt die Bundesregierung, im Rah-
men der Europäischen Gemeinschaften zu ergreifen bzw, zu 
unterstützen, um den besonders durch die gestiegenen Ölpreise 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Zahlungsbilanzen der da-
von betroffenen Länder zu begegnen? 

Zu Frage B 7: 

Um einer möglichen Verschlechterung der „Terms 
of Trade" durch die Verteuerung der Rohstoffpreise 
entgegenwirken zu können, müßte die Möglichkeit 
bestehen, direkt oder indirekt Einfluß auf die Kom-
ponenten dieser „Terms of Trade" zu nehmen. Die 
„Terms of Trade" reflektieren die Preisentwicklung 
auf den internationalen Märkten. Die Bundesregie-
rung hat weder die Möglichkeit noch die Absicht, 
die deutschen Ausfuhrpreise unmittelbar zu beein-
flussen; noch viel weniger kann sie in irgendeiner 
Form auf eine Senkung der auf dem Weltmarkt 
entstehenden Einfuhrpreise hinwirken. Sie wird 
sich jedoch im Zusammenwirken mit der Deutschen 
Bundesbank bemühen, den Kurs des US-Dollars 
nicht zu weit ansteigen zu lassen, um so eine ge-
wisse Mäßigung der Entwicklung der Einfuhrpreise 
zu erreichen. 

Die Bundesregierung sieht sich deshalb außer-
stande, vorbeugende Maßnahmen gegen eine mög-
liche Verschlechterung der „Terms of Trade" zu 
unternehmen. 

Zu Frage B 8: 

Die Auswirkungen der gestiegenen Ölpreise 
wirken auf die Weltwirtschaft als Ganzes. Der glo-
bale Charakter des Problems erfordert auch für den 
Zahlungsbilanzausgleich eine Behandlung, die über 
den regionalen Rahmen hinausgreift. 

Die Bundesregierung hat zusammen mit ihren 
EG-Partnern die Initiative des Präsidenten der Ver-
einigten Staaten zur Vorbereitung eines internatio-
nalen Dialogs begrüßt. Sie wird diesen Dialog in 
enger Abstimmung mit ihren europäischen Partnern 
führen. 

Dabei wird es darauf ankommen, das Problem 
der Leistungsbilanzdefizite auf eine lösbare Grö-
ßenordnung zurückzuführen, eine Politik der Ver-
braucherländer zu vermeiden, die zu Lasten ihrer 
Partner geht und die Kapitalströme so zu beeinflus-
sen, daß schwere Störungen des Zahlungsbilanz-
gleichgewichts vermieden werden. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 20. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Walther (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage B 9) : 

Wie viele nicht aus dem EG-Raum stammende ausländische 
Bauunternehmungen mit wie vielen Arbeitskräften und welchen 
Auftragsvolumen sind z. Z. in der Bundesrepublik Deutschland 
tätig, und welche Möglichkeiten hält die Bundesregierung für an-
gebracht, angesichts der Situation auf dem Baumarkt die Be-
schäftigung solcher ausländischer Bauunternehmungen in der 
Bundesrepublik Deutschland zu verhindern? 

Statistische Unterlagen zur exakten Beantwortung 
Ihrer Frage nach den in der Bundesrepublik Deutsch-
land tätigen, nicht aus dem EG-Raum stammenden 
ausländischen Bauunternehmen, der Zahl der von 
ihnen beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte und 
ihres Auftragsvolumens existieren nicht. 

Gewisse Hinweise hierauf können nur der Stati-
stik über die beschäftigten ausländischen Bauarbei-
ter in der Bundesrepublik Deutschland (Stand Ende 
1972) entnommen werden. Bis Ende 1973 ist die Zahl 
der ausländischen Bauarbeiter entsprechend dem 
Rückgang der Beschäftigung in der Bauwirtschaft 
sicherlich gesunken. 

Der ganz überwiegende Teil der ausländischen 
Bauarbeiter dürfte von deutschen Baufirmen be-
schäftigt werden. Es ist allerdings anzunehmen, daß 
im Rahmen des Grenzverkehrs einige österreichische 
und Schweizer Firmen mit eigenen Arbeitskräften 
in der Bundesrepublik Deutschland tätig sind. Hinzu 
kommen relativ wenige jugoslawische Firmen, doch 
ist die überwiegende Mehrzahl der jugoslawischen 
Bauarbeiter bei deutschen Baufirmen tätig. Lediglich 
die Arbeitnehmer aus den osteuropäischen Staaten 
sind wahrscheinlich ausschließlich bei Firmen aus 
ihren Herkunftsländern beschäftigt. 

Insgesamt dürften also in der Bundesrepublik 
Deutschland nur wenige ausländische Bauunterneh-
men aus Nicht-EG-Staaten tätig sein. Die in diesen 
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Unternehmen beschäftigten ausländischen Bauarbei-
ter werden nicht über 2 v. H. der Beschäftigten in 
der Bauwirtschaft ausmachen. Das gleiche gilt für 
das Auftragsvolumen. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß aus-
ländische Bauunternehmen nicht schlechthin vom 
deutschen Baumarkt ausgeschlossen werden sollten. 
Dies käme einer Entliberalisierung des deutschen 
Baumarktes gleich, wozu angesichts des geringen 
Marktanteiles und der positiven Wirkungen auslän-
discher Wettbewerber auf die Preisbildung deut-
scher Bauunternehmen kein Anlaß besteht. 

Die Bundesregierung hat allerdings wiederholt 
darauf hingewiesen, daß die besondere Situation 
bestimmter strukturschwacher Gebiete in einzelnen 
Fällen eine restriktive Haltung erforderlich machen 
kann. In einer solchen Lage kann die Tätigkeit aus-
ländischer Bauunternehmen aus Staaten, die nicht 
Mitglieder der EWG sind, dem öffentlichen Interesse 
zuwiderlaufen. Eine Versagung bzw. Beschränkung 
der gewerberechtlichen Genehmigung nach § 12 der 
Gewerbeordnung erscheint in solchen Fällen gerecht-
fertigt. Die Entscheidung hierüber liegt allerdings 
bei den zuständigen Landesbehörden. 

Ich habe bereits Herrn Abgeordneten Schedl auf 
seine mündliche Frage (Protokoll der 77. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 25. Januar 1974, Seite 
4944) mitgeteilt, daß der zuständige Interministeri-
elle Ausschuß der Bundesregierung angesichts der 
derzeitigen konjunkturellen Situation im Bauge-
werbe und entsprechend den Bestimmungen der 
Arbeitserlaubnisverordnung beschlossen hat, den im 
Rahmen von Werkverträgen entsandten ausländi-
schen Arbeitnehmern bis auf weiteres keine Arbeits-
erlaubnis mehr zu erteilen. Dies gilt, wenn der Ver-
trag mit dem deutschen Auftraggeber erst nach dem 
vom Bundeskabinett verfügten Anwerbestopp für 
ausländische Arbeitnehmer abgeschlossen wurde. 

Anhang 

Beschäftigte ausländische Arbeitnehmer in den Bau

-

berufen im Bundesgebiet, untergliedert nach Natio

-

nalitäten 

Stand: Dezember 1972 

Insgesamt: 	 389 854 

davon 

1. aus EG-Staaten 	 111 510 

2. aus Nicht-EG-Staaten 	 278 344 

davon aus 

Finnland 	 100 

Griechenland 	 11 063 

Norwegen 	 63 

Österreich 	 17 684 

Schweden 	 120 

Schweiz 	 573 
Spanien 	 13 851 

Portugal 	 6 903 
Jugoslawien 	 135 877 

Bulgarien 	 199 

Polen 	 592 

Rumänien 	 2 771 
Sowjetunion 	 34 
Tschechoslowakei 	 997 

Ungarn 	 699 

sonstiges Europa 	 137 

Algerien 	 453 

Marokko 	 5 113 
Tunesien 	 1 322 
sonstiges Afrika 	 586 

USA 	 664 
sonstiges Amerika 	 318 

Türkei 	 75 286 
Jordanien 	 365 

Iran 	 324 

sonstiges Asien 	 637 

Australien 	 152 

Staatenlose und ungeklärte 
Staatsbürgerschaft 	 1 461 

Anlage 64 	 (E 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Möhring (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage B 10) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in einem mit Mitteln 
des Bundes geförderten Demonstrativvorhaben von ca. 2000 
Wohneinheiten in der Stadt Luneburg (Kaltenmoor) die zur 
Lieferung von Fernwärme unter Vertrag genommene Firma 
„Deutsche FINA Gesellschaft mbH, Frankfurt/M," die Wärme-
preise für das Jahr 1974 um mindestens 57 °/o gesteigert und 
Nadiforderungen aus 1973 in Höhe bis zu 300 °/o an die Wärmeab-
nehmer gestellt hat, und, wenn ja, sieht die Bundesregierung 
einen Anlaß, auch deutsche Firmenteile der FINA-Gruppe, die 
den Ölimport besorgt in ihre kartellrechtlichen Überprüfungen 
einzubeziehen, um festzustellen, ob eventuelle Billigpreise nicht 
an den Endverbraucher weitergegeben, sondern als Zwischen-
gewinn dem Konzern zugeflossen sind? 

Die Preiserhöhungen der FINA für Fernwärme im 
Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor werden vom nie-
dersächsischen Minister für Wirtschaft und öffent-
liche Arbeiten zur Zeit kartellrechtlich überprüft. 
Die Beurteilung von Fällen, in denen sich die Wir-
kung eines wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens 
auf das Gebiet eines Landes beschränkt, fällt in die 
Zuständigkeit der Länder. Daher hatte ich bereits 
am 28. November 1973 alle Länderwirtschaftsmini-
ster gebeten, die Preisentwicklung im Mineralölbe-
reich verstärkt zu beobachten und etwaige Verstöße 
gegen das Kartellrecht oder auch gegen das Wirt-
schaftsstrafgesetz vordringlich zu verfolgen. 

Ich habe die in Ihrer Anfrage mitgeteilten Tat-
sachen an die Landeskartellbehörde Niedersachsen 
weitergeleitet, die sie im Rahmen ihres weiteren 
Verfahrens verwerten wird. 



5418* 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 82. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1974 

Anlage 65 
Antwort 

des Parl Staatssekretärs Grüner vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 11): 

Wie hat sich der Benzinverbrauch seit Einführung der Ge-
schwindigkeitsbegrenzung im Vergleich zu den Vormonaten ent-
wickelt? 

Die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind in der 
letzten Novemberdekade 1973 gemeinsam mit dem 
Sonntagsfahrverbot eingeführt worden. Die Fahr-
verbote waren allerdings auf die 4 Sonntage bis 
zum 16. Dezember 1973 befristet. Statistische Daten 
über den Benzinabsatz liegen bisher erst bis Ende 
Dezember 1973 vor. Für Januar sind lediglich vor-
läufige Hochrechnungen der Mineralölwirtschaft 
vorhanden. Danach ergibt sich folgende Absatzent-
wicklung: 

1973 September 	1 450 Mio t 

Oktober 	1 720 Mio t 

November 	1 513 Mio t 

Dezember 	1 332 Mio t 

1974 Januar 	 1 395 Mio t. 

Die extrem hohe Absatzzahl für Oktober 1973 
dürfte wesentlich auf die zu Beginn des Nahostkon-
fliktes einsetzenden Bevorratungskäufe der Verbrau-
cher zurückzuführen sein. Dies wird bestätigt durch 
einen Vergleich mit dem Absatz im Oktober 1972 
in Höhe von 1 615 Mio t. 

Die Absatzentwicklung seit Oktober vergangenen 
Jahres zeigt also beim Benzin eine beachtliche rück-
läufige Tendenz. Aufschlußreicher als der Vergleich 
mit den Vormonaten dürfte allerdings der Vergleich 
mit dem jeweiligen Vorjahresmonat sein. Während 
der Benzinabsatz 1973 verglichen mit dem Vorjahr 
insgesamt um 1,9 °/o anstieg, ging er im November 
1973 um 0,3 und im Dezember 1973 um 10,9 °/o im 
Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat zurück. 
Der Absatz im Januar 1974 lag voraussichtlich auf 
dem entsprechenden Vorjahresniveau. 

Eine exakte Zurechnung des Minderverbrauches 
zu Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrverbot 
ist nicht möglich; Schätzungen der Mineralölwirt-
schaft gehen davon aus, daß beide Maßnahmen etwa 
je zur Hälfte die Einsparung getragen haben. 

Anlage 66 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Eyrich (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen 
B 12 und 13) : 

Ist die Bundesregierung grundsätzlich bereit, in Abänderung 
ihrer ursprünglichen Absichten unter Berücksichtigung der Be-
schlüsse des Planungsausschusses bisher nicht vorgesehene Ge-
biete in das Förderprogramm des Bundes aufzunehmen? 

Ist die Bundesregierung bereit, den strukturell äußerst unter-
schiedlichen Landkreis Lörrach in Anbetracht der unbestritten 
förderungswürdigen Höhenlandschaftsgebiete baldmöglichst in 
das Förderprogramm einzubeziehen und dadurch die Maßnahmen 
des Landes Baden-Württemberg auf dem Gebiet der Infrastruktur 
und des Fremdenverkehrs zu unterstützen? 

Angesichts der weit fortgeschrittenen Arbeiten zur 
Überprüfung der Fördergebietsabgrenzung im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur", die nach Beschluß 
des von Bund und Ländern gebildeten Planungs-
ausschusses vom 11. Februar 1974 in diesem Jahr ab-
geschlossen werden sollen, ist die Bundesregierung 
nicht bereit, zwischenzeitlich einzelne Stadt- und 
Landkreise zusätzlich in die Gemeinschaftsaufgabe 
aufzunehmen. Diese Auffassung wird von allen Län-
dern im Planungsausschuß geteilt. Die Bundesregie-
rung ist auch jetzt nicht in der Lage zu übersehen, 
ob der Kreis Lörrach nach Abschluß der Arbeiten zur 
Fördergebietsüberprüfung zu den Fördergebieten 
gehören wird. Das hängt von den im Sommer/Herbst 
d. J. zu treffenden Entscheidungen des Planungsaus-
schusses hinsichtlich der Abgrenzungskriterien und 
deren Schwellenwerten ab. 

Anlage 67 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 20. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Vohrer (FDP) (Drucksache 7/1700 Frage B 14) : 

Wird sich die Bundesregierung entsprechend der Entschließung 
548 (1973) der Beratenden Versammlung des Europarates dafür 
einsetzen, daß der von den Europäischen Gemeinschaften zu er-
richtende Garantiefonds für private Investitionen in Entwick-
lungsländern auch europäischen Nichtmitgliedstaaten der Ge-
meinschaften zum Beitritt offenstehen wird? 

Zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften ist umstritten, ob es sinnvoll ist, 
schon jetzt ein — unvermeidlich kompliziertes — 
gemeinschaftliches Garantiesystem für Privatinvesti-
tionen in dritten Ländern einzurichten. 

Die Bundesregierung hält es für zweckmäßiger, 
zunächst die nationalen Garantiesysteme zu harmo-
nisieren. Eine Beschlußfassung des EG-Rates ist noch 
nicht abzusehen. 

Es ist daher verfrüht, bereits in diesem Stadium zu 
prüfen, ob entsprechend der Entschließung 548 (1973) 
der Beratenden Versammlung des Europarates vom 
3. Juli 1973 auch Nicht-Mitgliedstaaten die Möglich-
keit eröffnet werden soll, sich an einem gemein-
schaftlichen Garantiesystem zu beteiligen. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 20. Februar 
1974 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Holtz (SPD) (Drucksache 7/1700 Fragen B 15 
und 16) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Firma Josef Meissner, 
Köln, Bayenthalgürtel 16, Explosivstoffüllanlagen für die Firma 
Explosivos da Trafaria, Rua Dom Joao V, 23, Lissabon, liefert 
zur Herstellung von 105-mm-Geschossen, 81-min-Mörsergranaten 
und 500-kg-TNT-Bomben und daß der Endausbau dieser Anlage 
im März 1974 beginnt? 

Ist die Bundesregierung bereit, die bundesdeutsche Beteiligung 
an der Fertigstellung der Munitionsfabrik Trafaria zurückzu-
ziehen? 
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Zu Frage B 15: 

Die Firma Josef Meissner, Köln, Bayenthal-
gürtel 16-20, hat am 29. März 1972 die Genehmi-
gung zur Ausfuhr von Einrichtungsteilen für die 
Munitionsfabrik Trafaria in Portugal erhalten. Die 
Genehmigung war bis zum 29. März 1973 gültig. Der 
gesamte Lieferauftrag war bis zu diesem Zeitpunkt 
ausgeführt. 

Zu Frage B 16: 

Der Bund ist an der Firma Meissner nicht be-
teiligt. 

Die Erteilung der Ausfuhrgenehmigung erfolgte 
im Einklang mit den Politischen Grundsätzen der 
Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen 
und sonstigen Rüstungsgütern. Die erteilte Geneh-
migung kann nicht widerrufen werden, da keiner 
der in § 30 des Außenwirtschaftsgesetzes aufgeführ-
ten Widerrufsgründe vorliegt. Ausfuhrgenehmigun-
gen zur Lieferung von Waffen und sonstigen Rü-
stungsgütern nach Portugal werden im übrigen nur 
erteilt, wenn die portugiesische Regierung den End-
verbleib der Waren im geographischen Geltungs-
bereich der NATO bescheinigt. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf Ihre 
Fragen aus dem vergangenen Jahr (Drucksache 
7/1380 Fragen A 110 und 111) zurückkommen. Durch 
Ihren Hinweis auf die Firma Fritz Werner gingen 
die Nachforschungen damals davon aus, daß sich 
Ihre Fragen auf diese Firma bezogen, der in der Tat 
keine Ausfuhrgenehmigung für die hier in Frage 
kommenden Lieferungen erteilt worden ist. 

Anlage 69 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vom 18. Fe-
bruar 1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeord-
neten Braun (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
B 17) : 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht des „Vereins gegen 
tierquälerische Massentierhaltung e. V.", daß „seit dem 1. Okto-
ber 1972 ein Tierschutzgesetz besteht, welches ein Tierelend 
duldet, wie es die Geschichte bisher nicht kennt", und beabsich-
tigt die Bundesregierung eine Novellierung des Tierschutz-
gesetzes? 

Der Verein gegen tierquälerische Massentierhal-
tung e. V. hat sich bereits am 7. Dezember 1973 mit 
gleicher Fragestellung an mich gewandt. In meiner 
Antwort vom 2. Januar 1974 habe ich dargestellt 
und eingehend begründet, daß das Tierschutzgesetz 
(TierSchG) vom 24. Juli 1972 keineswegs „ein Tier-
leid, wie es die Geschichte bisher nicht kennt" dul-
det noch „die industrielle Massentierhaltung" lega-
lisiert. 

Wie ich bereits in meinen Antworten zu diesem 
Fragenkomplex zum Ausdruck gebracht habe, kann 
nicht davon ausgegangen werden, daß die Haltung 
von Nutztieren in neuzeitlichen Haltungssystemen 
schlechthin gegen die Grundsätze des Tierschutzes 
verstößt. Alle mit diesen Fragen zusammenhängen

-

den Probleme sind mit dem 1969 konstituierten Bei-
rat für Tierschutz meines Hauses, dem u. a. auch 
namhafte Vertreter der 'Spitzenorganisationen des 
Tierschutzes angehören sowie im Rahmen der par-
lamentarischen Behandlung des Regierungsentwurfs 
eines Tierschutzgesetzes, vor allem jedoch auch an-
läßlich der öffentlichen Anhörung zu diesem Gesetz-
entwurf am 8. Februar 1972 eingehend erörtert wor-
den. Auch hierbei kamen namhafte Vertreter der 
Verhaltenswissenschaft sowie des Tierschutzes zu 
Wort. Das Tierschutzgesetz in der vorliegenden Fas-
sung ist danach einstimmig verabschiedet worden. 

-Die Bundesregierung kennt die speziellen tier-
schutzrelevanten Fragen, die sich bei der heutigen 
Haltung großer, gleichartiger Nutztierbestände auf 
begrenztem Raum in neuzeitlichen Haltungssyste-
men ergeben. Das Tierschutzgesetz enthält zu die-
sem Zweck im § 13 Abs. 1 und 3 die notwendigen 
Ermächtigungen zum Erlaß von Durchführungsvor-
schriften zum Schutze der Tiere unter diesen beson-
deren Haltungs- bzw. Transportbedingungen. Die 
hier den Durchführungsverordnungen zugrunde zu 
legenden Mindestforderungen des Tierschutzes be-
inhalten jedoch zahlreiche wissenschaftliche und 
fachtechnische Fragen, mit deren Abklärung in 
Form von Gutachten auf meine Veranlassung hin 
seit einiger Zeit besondere Arbeitsgruppen von 
Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis unter 
Beteiligung namhafter Verhaltenswissenschaftler be-
faßt sind. 

Im Falle der Haltung von Schweinen (1971) und 
Kälbern (1973) sind diese Gutachten bereits vorge-
legt und von mir unverzüglich veröffentlicht wor-
den. Beide Gutachten zeigen — jedes für seinen Be-
reich — die an Hand des derzeitigen Standes der 
Erkenntnisse begründeten Tierschutz-Mindestforde-
rungen auf. Diese machen mit ihren präzisen Ein-
zelangaben jedermann deutlich, wie die Haltung 
solcher Tiere tierschutzgerecht zu erfolgen hat. Die 
Gutachten enthalten ferner Hinweise auf die not-
wendige wissenschaftliche 'Bearbeitung noch offe-
ner Fragen. Im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten und Mittel sind bereits einzelne 
dieser Forschungsvorhaben initiiert worden. 

Die nach Abklärung dieser wissenschaftlichen und 
fachtechnischen Fragen zu erwartenden Ergebnisse 
sowie die Aussagen der o. g. Gutachten werden 
dann als materielle Grundlage zur fachlichen Aus-
richtung der betreffenden Durchführungsvorschrif-
ten nach § 13 TierSchG dienen. Die Bundesregierung 
sieht daher bei Würdigung dieses Zusammenhan-
ges keine Notwendigkeit für eine Novellierung des 
Tierschutzgesetzes vom 24. Juni 1972. 

Auf die ausführliche Behandlung dieses Fragen-
komplexes unter der Überschrift „Reform des Tier-
schutzrechts geht zügig voran" in BMELF-Informa-
tionen Nr. 14 vom 2. April 1973, S. 8 f sowie 
unter der Überschrift „Tierschutz in unserem Lande" 
im Bulletin des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung Nr. 152, S. 1516 und 1517 
vom 28. November 1973 und auf meine Ant-
worten zu Anfragen der Herren Abgeordneten Dr. 
Schmitt-Vockenhausen — Drucksache 7/1044, Frage 
A 53, Fragestunde vom 3. bis 5. Oktober 1973, Baack 
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— Drucksache 7/769, Frage B 19, Fragestunde vom 
20. Juni 1973, Richard Müller — Drucksache 7/1380, 
Frage 69, Fragestunde vom 12./13. Dezember 1973, 
der Frau Abgeordneten Verhülsdonk — Deutscher 
Bundestag 7/S. 4750, Frage 66 C, Fragestunde vom 
23. bis 25. Januar 1974, des Herrn Abgeordneten Dr. 
Hans Evers — Drucksache 7/1555, Frage 30 B, Frage-
stunde vom 23. bis 25. Januar 1974 sowie auf die 
Kleine Anfrage der Herren Abgeordneten Gallus, 
Dr. Schmidt (Gellersen), Saxowski, Lemp, Frau Dr. 
Riedel-Martiny, Ronneburger und Genossen — 
Drucksache 7/1533 — darf ich in diesem Zusammen-
hang hinweisen. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vom 19. Fe-
bruar 1974 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Eigen (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Fragen B 18 und 19) : 

Aus welchem Grunde führen Preisdifferenzen bei Weizen zwi-
schen Frankreich und Deutschland von über 100 DM/Tonne nicht 
zum Export deutschen Weizens nach Frankreich? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die von der EG-
Kommission auf der Grundlage der vom EG-Ministerrat am 
19./20. Juni 1973 beschlossenen Grundsätze jetzt vorgeschlagene 
Regelung des Handels mit Verarbeitungserzeugnissen aus Obst 
und Gemüse sowohl hinsichtlich des vorgesehenen Niedrig- bzw. 
Mindestpreissystems als auch hinsichtlich der in dieses beson-
dere Einfuhrsystem vorgeschlagenen Einbeziehung bestimmter 
Verarbeitungserzeugnisse ausreichen wird, um den Wettbewerb 
der Gemeinschaft mit Drittländern so zu regeln, daß die einhei-
mische und vom Angebots- und Preisdruck der Drittländer beson-
ders betroffenen Konservenindustrie mit Anwendung dieser ge-
meinsamen Handelsregelung angemessen geschützt wird? 

Zu Frage B 18: 

Ihre Frage basiert wahrscheinlich auf unzurei-
chenden Informationen; denn tatsächlich besteht ein 
Preisgefälle zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Frankreich derart, daß Weichweizen von 
Frankreich nach Deutschland fließen müßte und nicht 
umgekehrt. Daß bei diesem Preisstand zur Zeit kaum 
Weizen in die Bundesrepublik Deutschland fließt, 
liegt daran, daß die Differenz zwischen den zu ver-
gleichenden Marktpreisen nicht ausreicht. 

Mitte Februar lagen nach unserer Information 
die Marktpreise für Weichweizen in Frankreich nach 
Addition des Grenzausgleiches, der für die De-facto-
DM-Aufwertung erhoben wird, bei 410,— DM/t und 
damit um etwa die Frachtkosten unter dem ver-
gleichbaren deutschen Preis. Die Preise für Weich-
weizen in Frankreich und in der Bundesrepublik 
Deutschland stehen also zur Zeit — unter Berück-
sichtigung von Grenzausgleich und Frachtkosten — 
im Gleichgewicht zueinander. 

Zu Frage B 19: 

Der Vorschlag der Kommission stützt sich auf 
einen Beschluß des Rates der im Rahmen eines 
Kompromisses zustande gekommen ist. Diesem Vor-
schlag ist auf jeden Fall ein Vorzug gegenüber der 
gegenwärtig praktizierten einzelstaatlichen Rege-
lungen einzuräumen. Er wird zur Zeit von der Bun

-

desregierung geprüft. Die Beratungen in Brüssel 
laufen erst an. Ich bitte um Verständnis, daß ich 
vor Beginn der Beratungen von einer näheren Stel-
lungnahme absehen möchte, um meinen Verhand-
lungsspielraum zu erhalten. 

Anlage 71 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 20. Februar 1974 auf 
die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Häfele 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 20): 

Bedarf der Zustimmung des Bundesrates das Gesetz, dessen 
Entwurf die Bundesregierung demnächst über Fragen der Unter-
nehmensmitbestimmung einbringen will? 

Das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeit

-

nehmer — Mitbestimmungsgesetz —, das von der 
Bundesregierung zur Zeit vorbereitet wird, bedarf 
nach Auffassung der Bundesregierung nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. Das Grundgesetz sieht 
die Zustimmungsbedürftigkeit nur in ausdrücklich 
genannten Fällen vor. Das künftige Mitbestimmungs-
gesetz wird seinem Inhalt nach unter keinen dieser 
Fälle einzuordnen sein. Aus dem gleichen Grunde 
waren auch die geltenden Montan-Mitbestimmungs-
gesetze keine Zustimmungsgesetze. 

Anlage 72 

Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 20. Februar 1974 auf 
die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Lenz 
(Bergstraße) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
B 21): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei der Berechnung des 
Mutterschaftsgeldes durch die Begrenzung des durchschnitt-
lichen kalendertäglichen Arbeitsentgelts auf 25 DM für den 
Kalendertag für die Unternehmen in zunehmendem Maß Be-
lastungen entstehen, die an sich von der Allgemeinheit zu tragen 
wären und durch eine Aktualisierung und eventuelle Dynamisie-
rung des Betrags auf das ursprünglich vom Gesetzgeber beab-
sichtigte Maß reduziert werden könnten, und was gedenkt die 
Bundesregierung in dieser Angelegenheit zu tun? 

Seit dem 1. Januar 1968 erhalten Versicherte, die 
in einem Arbeitsverhältnis stehen, in der Regel für 
sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbin-
dung Mutterschaftsgeld in Höhe des durchschnitt-
lichen Nettoarbeitsentgelts. Die Leistung der Kran-
kenkassen ist auf mindestens 3,50 DM und höchstens 
25 DM je Kalendertag begrenzt. Übersteigt das 
Nettoarbeitsentgelt diesen Betrag, dann hat der 
Arbeitgeber einen Zuschuß bis zur Höhe des Netto-
arbeitsentgelts zu zahlen. Der Bund beteiligt sich 
je Mutterschaftsfall mit einem Zuschuß an die Kran-
kenkasse in Höhe von 400 DM. 

Auf die Fragen, die sich bei einer Neuregelung 
ergeben, ist bereits bei der Beantwortung der Klei-
nen Anfrage der Abgeordneten Müller (Berlin), 
Müller (Remscheid), Dr. Böhme, Frau Kalinke, 
Franke (Osnabrück), Geisenhofer, Horten, Dr. Götz 
und Genossen (Bundestags-Drucksache VI/2477) ein-
gegangen worden. 
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Jede Erhöhung des Höchstbetrages des Mutter-
schaftsgeldes (25 DM) würde zu einer Mehrbelastung 
der Krankenversicherung führen. Diese Mehrbe-
lastung wäre nur dann tragbar, wenn die ent-
stehenden Mehrkosten vom Bund durch eine gleich-
zeitige Erhöhung oder Dynamisierung des Pausch-
betrages von 400 DM nach § 200 d Reichsversiche-
rungsordnung übernommen würden. Hierfür stehen 
derzeit jedoch keine Mittel zur Verfügung (vgl. Be-
antwortung der o. a. Kleinen Anfrage BT-Drucks. 
VI/2477). 

Anlage 73 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eicher vom 20. Februar 
1974 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Franz (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen 
B 22 und 23) : 

Ist es zutreffend, daß trotz des starken Personalbedarfs in 
Katastrophenschutzeinrichtungen auf Grund der Neufassung des 
§ 14 des Zivildienstgesetzes Verpflichtungen von anerkannten 
Kriegsdienstverweigerern im Zivilschutz oder Katastrophenschutz 
nicht möglich sind mit Rücksicht darauf, daß entsprechende Durch-
führungsverordnungen des Bundesamts für den Zivildienst noch 
nicht erlassen worden sind? 

Welche Regelungen sehen die geplanten oder bereits vorhan-
denen Durchführungsverordnungen hinsichtlich einer zahlenmäßi-
gen Beschränkung und hinsichtlich einer zeitmäßigen Beschrän-
kung von Verpflichtungen von Zivildienstpflichtigen im Kata-
strophenschutz vor? 

Nach § 14 des Zivildienstgesetzes werden aner-
kannte Kriegsdienstverweigerer, die sich mit Zu-
stimmung der zuständigen Behörde auf mindestens 
10 Jahre zum Dienst als Helfer im Zivilschutz oder 
Katastrophenschutz verpflichtet haben, für die Dauer 
ihrer Mitwirkung im Zivilschutz oder Katastrophen-
schutz nicht zum Zivildienst herangezogen. Diese 
Ausnahme vom Zivildienst gilt kraft Gesetzes. 
Durchführungsbestimmungen sind nicht erforder-
lich. 

Voraussetzung für die Freistellung vom Zivil-
dienst ist lediglich, daß der anerkannte Kriegsdienst-
verweigerer die genannte Verpflichtung auf minde-
stens 10 Jahre vor Zustellung des Einberufungsbe-
scheides zum Zivildienst eingegangen ist und die 
zuständige Behörde ihre Zustimmung zu dieser Ver-
pflichtung dem Bundesamt für den Zivildienst vor 
der Zustellung des Einberufungsbescheides schrift-
lich mitgeteilt hat. 

Im Gegensatz zu § 13 Abs. 2 des Wehrpflichtge-
setzes, wonach der Bundesminister des Innern und 
der Bundesminister der Verteidigung jeweils die 
Zahl vereinbaren, bis zu der eine Freistellung vom 
Wehrdienst für Dienstleistungen im Zivilschutz oder 
Katastrophenschutz möglich ist, sieht § 14 des Zivil-
dienstgesetzes eine Kontingentierung nicht vor. 
Dies bedeutet,. daß anerkannte Kriegsdienstverwei-
gerer in unbegrenzter Zahl mit der Folge der Frei-
stellung vom Zivildienst für den Zivilschutz oder 
Katastrophenschutz verpflichtet werden können. 

Anlage 74 
Antwort 

des Staatssekretärs Eicher  vom 20. Februar 1974 auf 
die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Immer 
(SPD) (Drucksache 7/1700 Fragen B 24 und 25) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, den dringend 
notwendigen Neubau des Arbeitsamts Neuwied zu beschleuni-
gen, damit die unzumutbare Unterbringung in fünf verschiedenen, 
z. T. angemieteten Häusern beseitigt wird? 

Inwieweit wird die Bundesregierung darauf hinwirken, daß die 
Zahl der qualifizierten Mitarbeiter in den Arbeitsämtern, insbe-
sondere in den. Sektoren Berufsberatung und Förderungsberatung, 
derart verstärkt wird, daß eine sach-, aber vor allem personen-
gerechte Betreuungsarbeit möglich wird? 

Die Bundesregierung kann auf die Durchführung 
von Baumaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit 
keinen unmittelbaren Einfluß nehmen, da diese als 
rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts 
ihre Verwaltungsangelegenheiten selbständig er-
ledigt. Die Bundesanstalt ihrerseits bedient sich zur 
Planung und Durchführung ihrer Baumaßnahmen 
der Finanzbauverwaltung des jeweiligen Landes. 

Die Errichtung eines neuen Dienstgebäudes für 
das Arbeitsamt Neuwied 'hat sich verzögert, weil 
ein ursprünglich geplanter Erweiterungsbau aus 
nachbarrechtlichen Gründen nicht durchgeführt wer-
den konnte. Mit dem Kauf eines entsprechenden 
Grundstückes wurden jetzt die Voraussetzungen 
für die Errichtung eines Neubaus geschaffen, für 
den der von der Bundesregierung genehmigte 
Haushaltsplan der Bundesanstalt für 1974 die not-
wendigen Haushaltsmittel vorsieht. Wie mir die 
Bundesanstalt mitgeteilt hat, werden die Arbeiten 
zur Zeit ausgeschrieben. Mit dem Beginn der Bau-
arbeiten kann in Kürze gerechnet werden. 

Die Bundesregierung unterstützt alle Maßnah-
men der Bundesanstalt für Arbeit, die auf einen 
Ausbau ihrer Beratungsdienste und die Qualifizie-
rung der Beratungskräfte gerichtet sind. In den letz-
ten Jahren ist die Zahl der qualifizierten Beratungs-
fachkräfte beträchtlich erhöht worden. Nach dem 
von der Bundesregierung genehmigten Haushalt der 
Bundesanstalt für 1974 wird diese Zahl erneut stei-
gen, und zwar im Aufgabenbereich Berufsberatung 
um 107 und im Aufgabenbereich Arbeitsberatung/ 
Förderungsberatung um 80. Der Ausbau der Bera-
tungsdienste wird fortgesetzt. Im Interesse der Rat-
suchenden darf die zahlenmäßige Vermehrung des 
Personals jedoch nicht zu Lasten der Ausbildungs-
qualität und einer sorgfältigen Auswahl des einzu-
stellenden Personals gehen. Die Bundesanstalt für 
Arbeit bildet zur Zeit rund 1000 Kräfte für eine 
Tätigkeit als Beratungsfachkraft aus. Hieraus kann 
in absehbarer Zeit eine wesentliche Entlastung der 
gegenwärtig vorhandenen rund 3000 Berufs- und 
Arbeitsberater erwartet werden. 

Anlage 75 
Antwort 

des Staatssekretärs Eicher vom 20. Februar 1974 auf 
die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Beer-
mann (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage B 26): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Gaststättengewerbe 
Befürchtungen bestehen, daß durch die Einschränkung der An-
werbung von Gastarbeitern der Bedarf an Personal nicht gedeckt 
werden könnte, und in welcher Weise gedenkt sie, diesen Be-
denken Rechnung zu tragen? 
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Der Bundesregierung sind die Befürchtungen des 
Gaststättengewerbes bekannt. Sie ist jedoch der Auf-
fassung, daß die Betriebe und Interessenvertretun-
gen die Möglichkeiten zur Deckung des Personalbe-
darfs teilweise zu pessimistisch darstellen. Bei der 
gegenwärtig entspannten Lage auf dem Arbeits-
markt müßte es den betroffenen Betrieben leichter 
als in früheren Jahren gelingen, die benötigten Ar-
beitnehmer im Bundesgebiet zu gewinnen. Die Aus-
sichten, Fachpersonal zu erhalten, sind günstig. So 
registrierte die Bundesanstalt für Arbeit Ende Ja-
nuar 1974 10 595 arbeitsuchende Gästebetreuer, ver-
glichen mit 7 471 offenen Stellen. Es besteht also ein 
beträchtlicher Überhang an stellensuchendem Fach-
personal. 

Wo sich Angebot und Nachfrage räumlich nicht 
decken, bemüht sich die Bundesanstalt für Arbeit be-
sonders um eine überbezirkliche Vermittlung. Den 
Gaststätten- und Fremdenverkehrsbetrieben ist zu 
empfehlen, diese Möglichkeit verstärkt zu nutzen. 

Anlage 76 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Köster (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 27) : 

Hält die Bundesregierung die Aufrechterhaltung der Opera-
tionsfähigkeit der Streitkräfte im Spannungs- und auch im Ver-
teidigungsfall für gewährleistet, wenn zivile Bundesbedienstete 
in Bundeswehreinrichtungen, insbesondere in Bundeswehrdepots, 
von ihrem Streikrecht Gebrauch machen? 

Ihre Frage, ob die Bundesregierung die Aufrecht-
erhaltung der Operationsfähigkeit der Streitkräfte 
im Spannungs- und auch im Verteidigungsfall für 
gewährleistet hält, wenn zivile Bundesbedienstete 
in Bundeswehreinrichtungen, insbesondere in Bun-
deswehrdepots, von ihrem Streikrecht Gebrauch 
machen, beantworte ich wie folgt: 

Aus Anlaß des jetzt abgeschlossenen Lohnkon-
flikts haben u. a. auch Angestellte und Arbeiter im 
militärischen und zivilen Bereich der Bundeswehr 
am Streik teilgenommen. Dabei hat sich gezeigt, daß 
Schwierigkeiten größeren Umfanges nicht aufge-
treten sind. Durch Vereinbarungen mit den Gewerk-
schaften ist es in allen Fällen gelungen, den Dienst-
betrieb soweit aufrechtzuerhalten, daß keine Not-
situation eingetreten ist. 

Die Bundesregierung hält gerade wegen der Er-
fahrungen in den letzten Tagen an der Überzeugung 
fest, daß insbesondere die gewerkschaftlich organi-
sierten Arbeitnehmer bei einer Bedrohung von 
außen die Verteidigungswürdigkeit der Bundesre-
publik Deutschland bejahen und nicht durch Anwen-
dung ihres Streikrechts gegenüber der Bundeswehr 
den erforderlichen Verteidigungsanstrengungen zu-
widerhandeln würden. 

Abschließend darf ich bemerken, daß alle militä-
rischen und zivilen Verteidigungsplanungen davon 
ausgehen, daß die Freiheit und Unversehrtheit der 
Bundesrepublik Deutschland nur dann gewährleistet 
werden kann, wenn die verteidigungspolitischen 
Anstrengungen der Bundesregierung von einer ent-
sprechenden Verteidigungsbereitschaft der gesamten 
Bevölkerung getragen werden. 

Anlage 77 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 
7/1700 Frage B 28) : 

Ist die Bundesregierung bereit, für diejenigen Soldaten (Wehr-
pflichtige), deren Standort so weit von ihrem Wohnort entfernt 
ist, daß sie einen Tag für An- und Abreise benötigen (Beispiel: 
Braunschweig—Freiburg u. a.), pro Monat einen um einen Tag 
verlängerten Wochenendurlaub zu gewähren? 

Soldaten, die aufgrund der Wehrpflicht Wehr-
dienst leisten, erhalten während ihrer 15monatigen 
Dienstzeit 27 Tage Erholungsurlaub und je 5 bis 
6 Tage allgemeine Dienstbefreiung zu Ostern oder 
Pfingsten und zu Weihnachten oder Neujahr. 
Wochenendausgang kann schon an Freitagen ge-
staffelt ab 14.30 Uhr gegebenenfalls bis Montag zum 
Dienst gewährt werden. 

Jeder militärische Vorgesetzte ist aus Gründen 
der Fürsorge bemüht, seine Soldaten im Hinblick 
auf die Bemessung ihrer Freizeit möglichst gleich 
zu behandeln. Besondere Härten wegen zu großer 
Entfernungen zwischen Standort und Heimatort oder 
mangelnder Verkehrsverbindungen können die Dis-
ziplinarvorgesetzten durch Dienstbefreiung, Frei-
stellung vom Dienst oder Gewährung von Sonder-
urlaub aus persönlichem oder familiärem Anlaß aus-
gleichen oder mildern. Diese Regelung hat sich 
trotz der Schwierigkeiten, allen Wünschen gerecht 
zu werden, bewährt. 

Ihre Anregung würde dagegen die Truppe mit 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand belasten. Bei 
den stark unterschiedlichen Verkehrsverbindungen 
könnte eine anspruchsauslösende Entfernungsgrenze 
nur auf der Grundlage vorhandener Verkehrsver-
bindungen festgelegt werden. Das hätte jedoch zur 
Folge, daß in vielen Fällen, insbesondere bei Inan-
spruchnahme mehrerer Verkehrsmittel, zur Be-
stimmung dieser Grenze von ,der Truppe arbeits- 
und zeitaufwendige Erhebungen durchgeführt wer-
den müßten. 

Die Bundesregierung beabsichtigt daher nicht, für 
den in Ihrer Frage angesprochenen Personenkreis 
generell einen zusätzlichen Urlaub von 15 Tagen 
während der 15monatigen Dienstzeit zu gewähren. 

Anlage 78 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Röhner (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen B 29 
und 30) : 

Trifft es zu, daß Jugendplanmittel aus dem Bundesjugend-
plan durch bilaterale Maßnahmen auf Kosten der globalen Län-
derquote gefördert werden und daß das Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit bei bilateralen Maßnahmen über 
Teile der zugewiesenen globalen Ländermittel verfügt? 

Trifft es zu, daß die zuständigen Länderministerien nur unzu-
reichend über die Entscheidungen der bilateralen Fachkommissio-
nen oder überhaupt nicht über die bilateralen Besprechungen 
unterrichtet werden? 
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Zu Frage B 29:  

Für die Förderung von bilateral vereinbarten Ein-
zelmaßnahmen stellt das Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit den obersten Lan-
desjugendbehörden Sondermittel bereit. Die den 
Ländern zugewiesenen Globalmittel des Bundes-
jugendplanes werden hierfür nicht in Anspruch ge-
nommen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfa-
chung ist hiervon 1973 nur in einem Einzelfall mit 
einem verhältnismäßig geringfügigen Förderungs-
betrag abgewichen worden. 

Zu Frage B 30: 

Die obersten Landesjugendbehörden sind in allen 
bilateralen Fachkommissionen vertreten. In der Re-
gel unterrichten diese Vertreter die Arbeitsgemein-
schaft der obersten Landesjugendbehörden über die 
Empfehlungen der bilateralen Fachkommission. Da-
mit dürfte eine ausreichende Information der ober-
sten Landesjugendbehörden sichergestellt sein. 

Anlage 79  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Sauter (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 31) : 

Besteht die Möglichkeit, den Kreis der Berechtigten für Zu-
schüsse zu den Heizölkosten auszudehnen auf Wohnungsinhaber, 
die ihre Heizung mit Propan - Butan — Gas betreiben, das 
ebenso wie die anderen Brennstoffe im Preis erheblich gestiegen 
ist?  

Bei keinem Energieträger sind in den letzten 
Monaten die Preissteigerungen für die Endverbrau-
cher so erheblich gewesen wie bei leichtem Heizöl. 
In den Monaten September bis November 1973 ha-
ben die Preissteigerungen auf diesem Energiesektor 
100 °/o und mehr betragen. Dies führte auch zur Vor-
lage des Gesetzes über einen einmaligen Heizöl-
kostenzuschuß, durch den lediglich die Bezieher und 
Verbraucher von leichtem Heizöl begünstigt wurden. 
Dieses Gesetz sollte durch eine einmalige und 
schnelle Hilfe einen für die Preisentwicklung auf 
dem Energiemarkt besonders gravierenden Fall 
lösen. 

Flüssiggas wird zum Beheizen von Wohnungen 
hauptsächlich in zwei Formen eingesetzt: 

1. über tankabhängige Heizungen und 

2. über Gas von Stadtwerken, die dieses auf Flüs-
siggasbasis herstellen. 

Zu 1. 

Nach hier vorliegenden Informationen haben sich 
die Heizgaspreise für den 1,2-to-Tank etwa wie folgt 
erhöht: 

von Mitte 1973 bis 31. 12. 1973 durchschnittlich um 
rd. 10 °/o; 

von Mitte 1973 bis 1. 2. 1974 durchschnittlich um 
rd. 33 °/o. 

Zu 2. 

Ein Großteil der entsprechenden Stadtwerke hat 
nach hier eingegangenen Angaben die Gasabgabe-
preise zum 1. Januar 1974 gegenüber dem 1. Januar 
1973 zwischen 10 und 30 °/o erhöht. 

Die Entwicklung der Preissituation ist daher mit 
der bei leichtem Heizöl nicht annähernd vergleich-
bar. Eine Ausweitung des Gesetzes wird daher nicht 
in Erwägung gezogen. 

Anlage 80  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordne-
ten Lampersbach (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage B 32) : 

Warum hat die Bundesregierung darauf verzichtet, in der Bro-
schüre des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Ge-
sundheit „Der Rote Faden" (neue Tips für ältere Mitbürger)  

einen Hinweis über die Stiftung zur Alterssicherung älterer Selb-
ständiger aufzunehmen, und ist die Bundesregierung bereit,  

künftig in ihren Veröffentlichungen auf die Stiftung zur Alters-
sicherung älterer Selbständiger verstärkt hinzuweisen?  

Die vom Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit herausgegebene Broschüre „Der 
Rote Faden" ist ein praktischer Ratgeber für ältere 
Mitbürger. Sie hat die Aufgabe, Hinweise und Auf-
klärung in solchen Bereichen zu geben, in denen 
das größte Informationsbedürfnis besteht. Diese  

Aufgabe wurde, wie die unverminderte Nachfrage 
und die Flut der Zuschriften beweisen, erfüllt (bis-
herige Auflage: ca. 3 200 000 Exemplare). 

Die Vorbereitung der Erstauflage der Schrift „Der 
Rote Faden" fand zu einem Zeitpunkt statt, als das 
Gesetz, durch welches die Stiftung zur Alterssiche-
rung älterer Selbständiger errichtet wurde, noch 
nicht verabschiedet worden war. 

Es kann aber davon ausgegangen werden, daß  
Selbständige durch andere, an sie direkt gerichtete 
Publikationen rechtzeitig über ihre Ansprüche unter-
richtet wurden. Es erschien daher nicht notwendig, 
die Stiftung zur Alterssicherung der Selbständigen, 
deren Hilfen sich für eine begrenzte Zeit an einen 
verhältnismäßig kleinen Personenkreis richten, in 
eine Neuauflage der Broschüre „Der Rote Faden" 
aufzunehmen, zumal die Antragsfrist für Leistungen 
aus der Stiftung am 18. 4. 1974 endet. 

Anlage 81  

Antwort  

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr.  
Slotta (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage B 33): 

Teilte die Bundesregierung die Auffassung, daß die Bedenken, die 
gegen die Einführung einer Nachtflugbeschränkung sprechen, für 
den Flughafen Saarhrücken-Ensheim nicht relevant sind, weil er 
weder internationale Luftverbindungen hat noch an das Nacht-
luftpostnetz angeschlossen ist und außerdem bei der Planung 1966 
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der Flughafengesellschaft zur Auflage gemacht wurde, beim Be-
trieb das Göttinger Fluglärmgutachten zu berücksichtigen, in dem 
die Notwendigkeit von Nachtflugverboten hervorgehoben wird, 
und ist die Bundesregierung bereit, die von der saarländischen 
Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm geforderte Nachtflugbe-
schränkung für den Flughafen Saarhrücken-Ensheim als Aus-
nahmeregelung zuzulassen und der saarländischen Landesregie-
rung nahezulegen, eine Nachtflugbeschränkung anzuordnen, wie 
sie auch von der hiesigen Fluglärmkommission gefordert worden 
ist? 

Auf Grund der bestehenden Gesetzeslage ist allein 
die Regierung des Saarlandes zuständig und befugt, 
für den Flughafen Saarbrücken-Ensheim Nachtbe-
triebsbeschränkungen anzuordnen. 

Ich erlaube mir aber, Sie auf folgende Tatsachen 
hinzuweisen, die der Schutzgemeinschaft vermutlich 
nicht bekannt sind: Der Flughafen ist ausweislich 
hier vorhandener Unterlagen in der Zeit von 21.00 
bis 07.00 Uhr Ortszeit außer Betrieb. Ausnahmsweise 
können Flugbewegungen Montag—Freitag in der 
Zeit von 21.00 bis 24.00 Uhr sowie samstags und 
sonntags von 21.00 bis 22.00 Uhr zugelassen werden. 
Soweit ich informiert bin, hat im Sommer 1973 eine 
einzige Nachtflugbewegung stattgefunden. 

Anlage 82 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Drucksache 7/1700 
Frage B 34) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, den LKW-
Verkehr auf der Westendstraße — B 486 - in der Ortsdurchfahrt 
Mörfelden umzuleiten, und wann ist mit dem Bau der geplanten 
Südumgehung von Mörfelden zu rechnen? 

Die Umleitung des LKW-Verkehrs auf der West-
endstraße B 486 in der Ortsdurchfahrt Mörfelden ist 
als Verkehrslenkungsmaßnahme Aufgabe der Stra-
ßenverkehrsbehörde. Wie dem Bundesminister für 
Verkehr bekannt ist, hat sich der Magistrat der 
Stadt Mörfelden dieserhalb bereits an den hierfür 
zuständigen Landrat des Kreises Groß-Gerau ge-
wandt. 

Wann der Bau der geplanten Südumgehung von 
Mörfelden verwirklicht werden kann, läßt sich im 
Hinblick auf die angespannte Lage des Straßenbau-
haushaltes und der Vielzahl der sehr dringenden 
anderen Bauvorhaben z. Z. nicht übersehen. 

Anlage 83 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Franke 
(Osnabrück) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
B 35) : 

Wann plant die Bundesregierung den Ausbau der Bundes-
straße 51 auf der Strecke von Osnabrück bis Bad Iburg, und 
wann wird die Umgehungsstraße Bad Iburg in der neuen Tras-
senführung fertiggestellt? 

Der im Bedarfsfall für den Ausbau der Bundes-
fernstraßen in 1. Dringlichkeit ausgewiesene Ab-
schnitt der B 51 Osnabrück/Nahne — Bad Iburg soll 
im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Mini-
ster für Wirtschaft und öffentliche Arbeiten zugun-
sten eines entsprechenden Abschnittes der B 68 süd-
lich Osnabrück in die Dringlichkeitsstufe II einge-
reiht und somit erst nach 1985 verwirklicht werden. 
Die dazu erforderliche Änderung des Bedarfsplanes 
ist beabsichtigt. 

Anlaß für diese Änderung ist die inzwischen ge-
wonnene Erkenntnis, daß unter gebührender Berück-
sichtigung der derzeitigen Straßenverhältnisse den 
verkehrlichen Belangen im südlichen Raum Osna-
brück nur dann optimal gedient wird, wenn die B 68 
Osnabrück–Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Nie

-

dersachsen (mit Fortsetzung nach Brackwede) vor 
der B 51 im betrachteten Abschnitt leistungsfähig 
ausgebaut bzw. durch eine neue autobahngleiche 
Straße ersetzt wird. Diesen Überlegungen und der 
daraus resultierenden Änderung der bisherigen 
Prioritäten im Bedarfsplan stimmen außer dem Nie-
dersächsischen Minister für Wirtschaft und öffent-
liche Arbeiten auch die Stadt und der Landkreis 
Osnabrück zu. 

Für die Planung der B 51 im Raum Bad Iburg ist 
auf der Grundlage eines vom Bundesverkehrsmini-
sterium im Februar 1973 gebilligten Linienentwurfs 
das raumordnerische Verfahren nach § 15 Nieder-
sächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) als Vor-
stufe des Verfahrens nach § 16 (1) Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG) eingeleitet. Nach Lage der Dinge 
halte ich es für wahrscheinlich, daß noch in diesem 
Jahr die förmliche Bestimmung der Linie nach 
§ 16 (1) FStrG erfolgt. 

Anlage 84 

Antwort 

des Staatssekreträs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Bie-
chele (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Fragen B 36 
und 37): 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Stand und die weitere 
Entwicklung des grenzüberschreitenden Fernstraßenbaus im Be-
reich des Landkreises Konstanz, nachdem der Regierungsrat des 
Kantons Thurgau bei seinem Besuch der Stadt Konstanz am 
1. Februar 1974 nachdrücklich erklärt hat, daß eine Abnahme der 
Autobahn Stuttgart—Singen nach Zürich durch das sogenannte 
„Weinland" nicht in Frage komme und auch eine Linienführung 
über Hemishofen abgelehnt werde? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung unter Würdi-
gung der o. a. Stellungnahme des Regierungsrates des Kantons 
Thurgau, die nach Fertigstellung der Autobahn Stuttgart—Singen 
im Grenzraum des Landkreises Konstanz ankommenden Ver-
kehrsströme verkehrsgerecht so weiterzuleiten, daß Städte wie 
Singen, Radolfzell und Konstanz in diesen Verkehrsströmen 
nicht ersticken? 

Über die Verwirklichung einer durchgehenden 
Autobahnverbindung Stuttgart–Singen–Schaffhau-
sen–Zürich besteht zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweiz schon seit langem 
grundsätzliches Einverständnis. Daher wurde diese 
neue Autobahn sowohl in das schweizerische Natio-
nalstraßenprogramm als auch in den Bedarfsplan 
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für den Ausbau der Bundesfernstraßen aufgenom-
men. 

Auf schweizerischer Seite bestehen allerdings über 
die Trassenführung der neuen Autobahn zwischen 
den beteiligten Kantonen Thurgau, Schaffhausen 
und Zürich gewisse Meinungsverschiedenheiten, die 
noch der Klärung bedürfen. Dies ist jedoch eine rein 
schweizerische Angelegenheit. Unabhängig von der 
Entscheidung über die Trassenführung auf schwei-
zerischem Gebiet ist es aber möglich, die Bundes-
autobahn Stuttgart–Singen bis zur Bundesstraße 34 
östlich von Thayngen weiterzuführen und damit die 
Verbindung zu der sehr gut ausgebauten N 15 
Thayngen–Schaffhausen herzustellen. An diesen 
vorläufigen Endpunkt der Autobahn auf deutschem 
Gebiet lassen sich dann später — selbstverständlich 
unter Wahrung der berechtigten Interessen der be-
rührten deutschen Gemarkungsgemeinden — die 
möglichen schweizerischen Trassenvarianten ohne 
weiteres anschließen. 

Bei Verwirklichung dieser Konzeption ist auf je-
den Fall sichergestellt, daß die von Ihnen gehegte 
Befürchtung, die Städte Singen, Radolfzell und Kon-
stanz würden in den zu erwartenden Verkehrsströ-
men ersticken, nicht eintritt. 

Für den neuen Autobahn-Streckenabschnitt Sin-
gen–Konstanz können die Bauarbeiten am Rhein-
übergang in Konstanz aufgenommen werden, so-
bald die positive Entscheidung des Verwaltungsge-
richtes Freiburg zu dem angefochtenen Planfeststel-
lungsbeschluß vorliegt. 

Anlage 85  

Antwort  

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die  Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (FDP) (Drucksache 7/1700 Fra-
gen B 38 und 39) : 

Welche Maßnahmen sind in Erfüllung der gegebenen Zusage, 
nach Klärung des Grenzübergangs von der Bundesautobahn 22 
nach Osterreich bei Oberhochsteg mit der Bundesrepublik Oster-
reich sofort mit dem Ausbau zu beginnen, eingeleitete worden 
bzw. in Vorbereitung, und welche Mittel stehen hierfür 1974 zur 
Verfügung, um sicherzustellen, daß umgehend entsprechend in 
den einzelnen Bauabschnitten begonnen werden kann? 

Wieweit können die Bauarbeiten in den einzelnen Abschnitten 
Brückenbauwerk Waltenhofen, Waltenhofen—Weitnau, Durchstich 
Kugel, Mayrhöfen—Esseratsweiler-Kreuz, Esseratsweiler-Kreuz-
Oberhochsteg und Anschlüsse in Richtung Lindau nunmehr gleich-
zeitig begonnen bzw. fortgesetzt werden? 

Anläßlich einer CEMT-Besprechung im Rahmen 
der besonderen Gruppe Deutschland—Österreich am 
30./31. Januar 1974 wurde für die Autobahn im 
Raum Lindau eine Grenzübergangsstelle bei Ober-
hochsteg vereinbart. Daher können jetzt auf beiden 
Seiten die Detailplanungen anlaufen. Nach Abschluß 
dieser Planungen muß auf deutscher Seite das Plan-
feststellungsverfahren durchgeführt werden. Bei 
günstigem Verlauf der planerischen und rechtlichen 
Vorbereitungen für die Autobahnneubaustrecke im 
Raum Lindau kann mit dem Bau des Streckenab

-

schnittes Wangen—Lindau (Oberhochsteg) voraus-
sichtlich zu Beginn des 2. Fünfjahresplans (1976 bis 

 1980) begonnen werden. 

Der Autobahnneubauabschnitt südlich von Kemp-
ten zwischen dem Autobahnkreuz Kempten und der 
Bundesstraße 19 einschließlich der Bauwerke über 
die Iller und die B 19 bei Waltenhafen ist im Bau 
und wird voraussichtlich etwa 1976 verkehrsbereit 
sein.  

Im 2. Fünfjahresplan (1976-1980) werden die Mit-
tel zum Neubau der Autobahnverbindung Kemp-
ten—Wangen—Lindau auf den Abschnitt Lindau—
Wangen konzentriert. Ob darüber hinaus im 2. Fünf-
jahresplan auch in den Abschnitten Waltenhofen-
Weitnau und Weitnau—Wangen Arbeiten 'beginnen 
können, ist zur Zeit noch nicht zu übersehen. 

Dies wird vor allem von dem zur Verfügung 
stehenden Finanzvolumen für die Bundesfernstra-
ßen abhängen. 

Für den Raum Lindau sind Autobahnanschlüsse 
im Zuge der B 31 im Raum Lindau/Zech und im Zuge 
der B 31 (neu) östlich von Weißenberg vorgesehen. 
Planung, Bauablauf und Finanzierung dieser An-
schlüsse werden auf den Bau des Autabahnabschnit-
tes Lindau—Wangen abgestimmt. 

Anlage 86  

Antwort  

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Bremer 

 (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 40) : 
Entspricht es den Tatsachen, daß Bund und Bundesbahn bereit  

sind, im Jahr 1974 117 Millionen DM für den Weiterbau der  
S-Bahn von Pinneberg nach Elmshorn zur Verfügung zu stellen,  

und wenn ja, aus welchem Haushaltstitel wird der auf den Bund  

entfallende Anteil bereitgestellt?  

Bei einer Besprechung am 9. Oktober 1973, zu 
der der Bundesminister für Verkehr als Vermittler 
zwischen Land und DB eingeladen hatte, wurden 
von der Deutschen Bundesbahn die Gesamtkosten 
für die Maßnahme „Verlängerung der S-Bahn von 
Pinneberg nach Elmshorn" mit 178 Millionen DM 
angegeben.  

Der Vertreter des Bundesministers für Verkehr 
hat bei dieser Besprechung ein Modell zur Finan-
zierung der Gesamtkosten vorgeschlagen, wonach 
Bund und Bundesbahn zusammen 117 Millionen 
DM zu übernehmen hätten. Die Beteiligten wurden 
gebeten, in einer für 20. Juni 1974 vorgesehenen 
weiteren Besprechung zu diesem Modell Stellung zu 
nehmen.  

Der Anteil des Bundes in Höhe von 81 Millionen 
DM wäre, nach Erfüllung aller Voraussetzungen des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, aus Ka-
pitel 12 18, Titel 891 01 (Investitionszuschüsse an die 
Deutsche Bundesbahn für Verkehrswege des öffent-
lichen Personennahverkehrs — ÖPNV —) oder 
Kapitel 12 18, Titel 882 03 (zusätzliche Finanzhilfen 



5426* 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 82. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Februar 1974 

an Länder sowie Investitionszuschüsse an die Deut-
sche Bundesbahn zur Förderung von Einzelvorhaben 
bei Verkehrswegen des ÖPNV) zu finanzieren. 

Die Maßnahme wird sich aus technischen Gründen 
auf keinen Fall innerhalb eines Jahres verwirklichen 
lassen. Da eine Einigung frühestens im Sommer 1974 
zu erwarten ist und danach noch eine gewisse An-
laufzeit erforderlich wird, ist für 1974 nur mit einer 
geringen Anlaufrate zu rechnen. 

Anlage 87 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Lenzer 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 41) : 

Wie viele Unfallopfer (Unfalltote und Unfallverletzte) sind 
monatlich seit Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
Bundesautobahnen und sonstigen Straßen zu beklagen, und wie 
stellen sich dazu die Vergleichszahlen der letzten Monate ohne 
Geschwindigkeitsbegrenzung? 

Die vorläufigen Ergebnisse der Unfälle mit Per-
sonenschäden auf den Bundesautobahnen der Bun-
desrepublik in den Monaten November 1973 bis 
Januar 1974 sowie die dabei zu beklagenden Un-
fallopfer sind in den Tabellen I bis III der Anlage 
dargestellt. Danach haben sich die Unfälle mit 
Personenschaden seit der durch Verordnung vom 
19. November 1973 angeordneten Geschwindigkeits-
begrenzung um bis zu 55 °/o gegenüber den entspre-
chenden Monaten des Vorjahres vermindert, wäh-
rend die Zahl der Unfallopfer z. T. sogar um mehr 
als 60 °/o zurückgegangen ist. 

Zur Erzielung einer optimalen Vergleichsmög-
lichkeit wurden in den Tabellen I und II als Aus-
gleich für die Sonntage mit Fahrverbot im Novem-
ber 1973 (1) und im Dezember 1973 (3) angemessene 
Abstriche (Durchschnittswerte) bei den entsprechen-
den Angaben des Vorjahres vorgenommen. 

In der Tabelle IV sind jeweils die Dreimonats-
ergebnisse vor und seit Einführung der  Geschwin-
digkeitsbegrenzung (ab 25. 11. 1973) gegenüber-
gestellt. Auch hierbei läßt sich ein auffälliger Rück-
gang der Unfälle mit Personenschaden sowie der 
Getöteten und Verletzten feststellen. 

Für die anderen außerörtlichen Landstraßen lie-
gen die entsprechenden Angaben der amtlichen Sta-
tistik noch nicht vor. Vorläufige Teilergebnisse las-
sen jedoch erkennen, daß sich Anzahl und Schwere 
der Unfälle auch dort erheblich vermindert haben. 

Unfälle auf den Bundesautobahnen 
der Bundesrepublik Deutschland 

I. November 1972 1973 
Ver

-

änderung 

Unfälle mit 
Personenschaden 1 329 1 149 — 13,6 % 

Getötete 93 73 — 21,5 % 

Verletzte 2 171 1 816 — 16,4 % 

II. Dezember 1972 1973 
Ver-

änderung 

Unfälle mit 
Personenschaden 1 052 669 - 36,4 % 

Getötete 86 52 — 39,5 % 

Verletzte 1 664 964 — 42,1% 

III. Januar 197" 1974 
Ver-

änderung 

Unfälle mit 
Personenschaden 1 177 520 — 55,5 °/o 

Getötete 77 30 — 61,0 °/o 

Verletzte 1 843 724 — 60,7 °/o 

August 
1973 bis 

November 
1973 bis Ver- 

IV. 3 Monate : Oktober 
1973 

Januar 
1974 

änderung 

Unfälle mit 
Personenschaden 4 338 2 338 - 46,1 °/o 

Getötete 313 155 - 50,5 °/o 

Verletzte 7 550 3 504 - 53,6 °/o 
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Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Spran-
ger (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 42) : 

Wieviel Kosten hat der Druck des Verkehrssicherheitspro-
gramms der Bundesregierung im Verlag „Vorwärts-Druck", Bad 
Godesberg, sowie die dieses Programm ebenfalls darstellende 
und im Verlag „Weber und Weidemeyer", Kassel, gedruckte 
Schrift verursacht, und warum konnte nicht ein weniger aufwen-
diges Verfahren gewählt werden? 

Der Druck der Broschüre kostete beim Vorwärts

-

Verlag, Bonn-Bad Godesberg (vollständige Textaus-
gabe, 20 000 Exemplare) 34 000 DM, beim Verlag 
Weber & Weidemeyer, Kassel (volkstümlich auf-
gemachte Informationsschrift, 100 000 Exemplare) 
47 500 DM. Diese Druckkosten sind im Verhältnis 
zur Auflage günstig. 

Das Bundesverkehrsministerium hat sich bei der 
Wahl der drucktechnischen Darstellung und der 
Aufmachung von dem Gedanken leiten lassen, daß 
nur durch eine ansprechende Gestaltung der Ver-
öffentlichungen der Informationszweck erreicht 
werden kann. Bei einer schon auf Grund ihres Äuße-
ren wenig ansprechenden Broschüre besteht die Ge-
fahr, daß sie von der Bevölkerung nicht „angenom-
men" wird. Die Aktion hätte dann nicht die not-
wendige Breitenwirkung. 
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Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Engels

-

berger (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 43) : 
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Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, dahin gehend tätig 
zu werden, daß Rentnern, die das 65. (bei Männern) bzw. das 
60. Lebensjahr (bei Frauen) noch nicht vollendet haben, ebenfalls 
die Fahrpreisermäßigung für alte Leute eingeräumt wird, und 
welche Kriterien sollten nach Meinung der Bundesregierung hier

-b

ei ausschlaggebend sein? 

Wie bereits in der Antwort auf eine ähnliche 
Frage des Abgeordneten Roser in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages am 23. Januar 1974 aus-
geführt, werden - bei allem Verständnis für den 
Wunsch der Frührentner — die Sonderangebote im 
Reiseverkehr von der Bundesbahn selbständig aus-
gestaltet und eingeführt. Der Bundesminister für 
Verkehr kann hier dem Vorstand der Bundesbahn 
nur Anregungen geben, was auch wiederholt ge-
schehen ist. 

Die 'Deutsche Bundesbahn hat auf Grund kaufmän-
nischer Überlegungen ihr Sonderangebot für Senio-
ren an alle Damen über 60 Jahre und alle Herren 
über 65 Jahre gerichtet, und nicht nur an Rentner. 
Sie hat sich dabei von der Tatsache leiten lassen, 
daß dieser Personenkreis im allgemeinen nicht mehr 
im Berufsleben steht, wodurch eine Inanspruch-
nahme der Vergünstigung für Dienst- bzw. Ge-
schäftsreisen weitgehend ausgeschlossen ist. 

Abschließend darf noch darauf hingewiesen wer-
den, daß die Bundesbahn ab 1. April 1974 eine Fe-
rienkarte mit einem Preisnachlaß von 12,5 °/o ein-
führen wird, die unter bestimmten Voraussetzungen 
an jedermann ausgegeben wird. 

Anlage 90 
Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Zei-
tel (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 44): 

Inwieweit hat die Bundesregierung im Rahmen des 2. Fünf-
jahresplans Mittel für die Erweiterung der Bundesstraße 38, 
deren zweibahniger Ausbau im neuen Ausbauplan für die Bun-
desfernstraßen in 1. Dringlichkeit ausgewiesen ist, bereitgestellt? 

Die Vorbereitungen für die Aufstellung des 
2. Fünfjahresplanes sind noch im Gange, so daß 
eine Aussage über die Einplanung von Einzelmaß-
nahmen und deren Dotierung noch nicht möglich ist. 
Dies gilt auch für die Berücksichtigung des 2bahni-
gen Neubaus der Bundesstraße 38 bei Weinheim. 
Es wird angestrebt, einen 1. Abschnitt westlich 
Weinheim nach Abschluß der bereits laufenden 
Bauvorbereitungen möglichst bald zu verwirklichen, 
soweit bei der angespannten Haushaltssituation die 
erforderlichen Mittel bereitgestellt werden können. 

Anlage 91 
Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage B 45) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die Finanzierung 
der Elektrifizierung der Bundesbahnstrecke Lehrte, Peine, Braun-
schweig gesichert ist, und wenn ja, wann ist mit dem Beginn der 
Arbeiten und wann mit der Inbetriebnahme der elektrifizierten 
Strecke zu rechnen? 

Über die Elektrifizierung der Bundesbahnstrecke 
Lehrte/Hildesheim–Braunschweig–Helmstedt ist zwi-
schen dem Land Niedersachsen und dem Vorstand 
der Deutschen Bundesbahn ein Finanzierungsvertrag 
abgeschlossen worden, zu dem die Bundesregierung 
am 11. Dezember 1973 ihre Zustimmung gegeben 
hat. Der Planungs- und Bauauftrag ist von der Deut-
schen Bundesbahn inzwischen vergeben worden, so 
daß die eigentlichen Bauarbeiten im März dieses 
Jahres anlaufen können. Mit der Aufnahme des 
elektrischen Betriebes auf diesem Streckenabschnitt 
ist voraussichtlich im Sommer 1976 zu rechnen. 

Anlage 92 
Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Jäger (Wangen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage B 46) : 

Womit ist es nach Auffassung der Bundesregierung zu erklären, 
daß bei der Zuteilung von Eisenbahnwaggons zum Zweck des 
Holztransports über den Brenner nach Italien seit etwa einem 
halben Jahr immer größere Schwierigkeiten auftreten, die dazu 
geführt haben, daß vor allem im süddeutschen Raum Holzexpor-
teure beim Verladen so sehr in Verzug geraten, daß sie zur 
Erfüllung ihrer Lieferverpflichtungen kaum noch imstande sind, 
und welche Maßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, um 
den Holzexporteuren nach Italien eine ausreichende Verlade-
kapazität an Waggons über den Brenner durch die Deutsche 
Bundesbahn zur Verfügung zu stellen? 

Die Bundesregierung und die Deutsche Bundes-
bahn beobachten mit großer Sorge die Entwicklung 
des Eisenbahngüterverkehrs nach Italien, bei dem 
in den letzten Jahren immer wieder Störungen auf-
treten. Ursache hierfür ist die mangelhafte Kapazi-
tät der italienischen Staatsbahnen (FS). Von diesen 
Schwierigkeiten ist nicht nur der deutsche Holz-
export, sondern die gesamte deutsche Industrie be-
troffen. 

Die Deutsche Bundesbahn hat daher im Zusammen-
wirken mit den Schweizer und österreichischen Bun-
desbahnen versucht, Erleichterungen des Eisenbahn-
verkehrs mit Italien zu ermöglichen. So arbeitet z. B. 
seit Mitte 1973 eine gemeinsame Transportsteuer-
zentrale. Auf Grund von kürzlichen Verhandlungen 
der Deutschen Bundesbahn mit den italienischen 
Staatsbahnen soll jetzt in Mailand eine Leitstelle 
eingerichtet werden, die den Zulauf der nach Italien 
bestimmten Transporte der jeweiligen Kapazität der 
italienischen Strecken und Bahnhöfe anpaßt. 

Anlage 93 
Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Böhm (Melsungen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Fragen B 47 und 48) : 

Wieviel der neuen Ortsausyaugsschilder auf Bundes. ,aßen 
sind bisher in der Bundesrepublik Deutschland angebracht wor-
den, und welche Kosten sind daftür entstanden? 

Wann ist die Umstellung auf die neuen Ortsausgangsschilder 
auf Bundesstraßen voraussichtlich beendet, und welche Kosten 
werden dafür insgesamt entstehen? 

Zu Frage B 47: 

Die genaue Zahl der bisher angebrachten neuen 
Ortsausgangsschilder ist nicht bekannt, da hier- 
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über Aufzeichnungen oder Erhebungen nicht ge-
macht werden. Es wird jedoch geschätzt, daß ins-
gesamt etwa 94 000 neue Ortsausgangsschilder bis-
her angebracht wurden. 

Zu Frage B 48: 

Die Frist für die Aufstellung der neuen Verkehrs-
zeichen läuft bis 1. Januar 1975. Erfahrungsgemäß 
haben die Verkehrszeichen eine Lebensdauer von ca. 
5 Jahren. Berücksichtigt man diese Lebensdauer so-
wie ohnehin notwendige Änderungen der Beschil-
derung im Zusammenhang mit der Gemeindegebiets

-

reform, so können in Anbetracht der fast vierjähri-
gen Übergangsfrist den Städten und Gemeinden 
allenfalls geringe zusätzliche Kosten für diese Maß-
nahme entstanden sein. 

Anlage 94 

Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Wernitz (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage B 49): 

Wann ist mit dem Ausbau der B 16 im Ortsbereich Tapfheim 
nunmehr zu rechnen? 

Die planerischen Vorarbeiten für den Ausbau der 
Ortsdurchfahrt Tapfheim im Zuge der B 16 sind im 
Gange. Mit einem Baubeginn noch im Jahre 1974 
kann jedoch nur dann gerechnet werden, wenn die 
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen hierzu 
ohne das zeitaufwendige Planfeststellungsverfahren 
möglich werden wird. 

Anlage 95 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Stavenhagen (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Fragen B 51 und 52) : 

Welche Folgerungen hat die Bundesregierung für die For-
schungsfinanzierung aus den Erfahrungen der Heidelberger Vor-
kommnisse im Fall „Filthuth" gezogen? 

Welche Berater in den Beratergremien des Bundesforschungs-
ministeriums arbeiten an einem Projekt mit, das vom Bundes-
forschungsministerium finanziert wird? 

Zu Frage B 51: 

Die Verwaltung der Förderungsmittel des BMFT 
an Hochschulinstitute, mit denen u. a. auch das Hei-
delberger Universitätsinstitut für Hochenergiephysik 
gefördert worden ist, obliegt den Hochschulverwal-
tungen, an die sie auch bewilligt werden. Die Auf-
sicht über die Verwendung der Mittel liegt darüber 
hinaus bei der Kultusverwaltung des jeweiligen 
Landes. Die Heidelberger Vorkommnisse haben da-
zu geführt, daß einige Landeskultusverwaltungen für 
ihre Hochschulen angeordnet haben, größere Bestel-
lungen über Zentrale Beschaffungsstellen abzuwik-
keln, eine Einrichtung, die das BMFT schon seit lan-
gem bei den Kernforschungszentren praktiziert. Wo 
derartige Beschaffungsstellen bei einer Hochschule 

noch nicht eingerichtet sind, hat das BMFT zur Auf-
lage gemacht, daß Verträge über größere Beschaf-
fungen von den Hochschulverwaltungen abgeschlos-
sen werden. 

Zu Beginn dieses Jahres wurden zur Verbesserung 
der Effizienz der Förderungsmaßnahmen des BMFT 
Projektträger eingesetzt, die besonderen Sachver-
stand auf dem betreffenden Forschungsgebiet besit-
zen. Die Projektträger beobachten laufend den Ein-
satz der Bundesmittel. Auch der Bereich Hoch-
energiephysik, zu dem die vom BMFT geförderten 
Forschungsarbeiten des Heidelberger Instituts ge-
hören, wird von einem solchen Projektträger (in die-
sem Fall vom Elektronen-Synchrotron — DESY —) 
betreut. 

Zu Frage B 52: 

Das Interesse eines Beraters an einem vom BMFT 
finanzierten Projekt disqualifiziert im Grundsatz 
einen Berater ebensowenig wie die Tatsache, daß 
ein Berater — auch bei einer Berufung „ad perso-
nam" — zu bestimmten Problemen nicht ausschließ-
lich seinen persönlichen Standpunkt vertritt. 

Das BMFT bemüht sich daher bereits seit der 1971 
durchgeführten Reform des Beratungswesens, mög-
liche persönliche Interessen der Berater wie auch 
ihre Bindungen an Gruppen und Organisationen 
durch Bekanntgabe der Aufgaben und Themen der 
Beratungsgremien und ihrer jeweiligen Berater so-
wie der Beratungsergebnisse gegenüber Parlament 
und Öffentlichkeit offenzulegen. Den jährlichen Be-
ratungsplänen des BMFT — der Beratungsplan 1974 
wird in Kürze veröffentlicht werden — können daher 
auch die Berater und ihre jeweiligen Tätigkeitsbe-
reiche im Zusammenhang mit ihren Beratungsauf-
trägen entnommen werden. 

Ich gehe im Hinblick auf die gleichzeitige Erörte-
rung dieser Problematik mit den Heidelberger Vor-
kommnissen davon aus, daß den Beratern des BMFT 
die Durchsetzung privater Interessen bei der Mit-
arbeit an den Projekten des BMFT nicht unterstellt 
werden kann oder soll. 
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Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Ey 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 53) : 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach besonders in Industrie-
ländern mit einer Unterbilanz an Sauerstoffproduktion zu rechnen 
ist, und welche Untersuchungen werden hierzu angestellt? 

Der Sauerstoffhaushalt der Natur hängt von vie-
len Faktoren ab und stellt daher ein sehr komplexes 
System dar. Insbesondere sind für den globalen 
Sauerstoffkreislauf und Bilanzausgleich die groß-
und kleinräumigen Zirkulationen in der Atmosphäre 
und den Ozeanen verantwortlich, die das größte 
Reservoir an Sauerstoff auf der Erde sind. Obwohl 
es regionale Unterschiede im Sauerstoffverbrauch 
und in der Produktion gibt, sind sie für die Sauer-
stoffbilanz größerer Gebiete von untergeordneter 
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Bedeutung, da ein Ausgleich dieser Unterschiede 
und damit der Bilanz vor allem durch Luftbewegun-
gen erfolgt. 

Der tatsächlich auf dem Lande produzierte Über-
oder Unterschuß an Sauerstoff spielt daher für die 
Frage der Gesamtbilanz nach Auskunft von Fach-
leuten kaum eine Rolle.  So  hat z. B. das im Rahmen 
des Internationalen Biologischen Programms (IBP) 
in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführte 
„Solling-Projekt" gezeigt, daß das Ökosystem eines 
alten Buchenwaldes den von ihm produzierten 
Sauerstoff wieder selbst verbraucht. Dieses Pro-
jekt befindet sich noch in der Auswertung, ein di-
rekter Vergleich mit einem Industriegebiet ist nicht 
angestellt worden. Von den beteiligten Instituten ist 
aber beabsichtigt, derartige Untersuchungen im Rah-
men des internationalen Programms „Mensch und 
Biosphäre (MAB)" durchzuführen. 

Zur Frage der globalen Sauerstoffbilanz kommt 
eine Studie des Massachusetts Institute of Techno-
logy zu dem Ergebnis, daß der Sauerstoffgehalt der 
Atmosphäre seit 1910 mit 20,946 % unverändert ge-
blieben ist und daß selbst die Verbrennung aller 
fossilen Brennstoffe der Erde nur eine unwesent-
liche Verringerung (auf ca. 20,8 %) zur Folge haben 
würde. Die Verfasser der Studie halten spezielle 
Untersuchungen hierzu nicht für erforderlich, sie 
empfehlen lediglich Kontrollmessungen im Abstand 
von 10 Jahren. 

In der Bundesrepublik ist es insbesondere die be-
reits genannte Arbeitsgruppe für das Solling-Pro-
jekt, die diesen Problemkreis interdisziplinär bear-
beitet. Es empfiehlt sich, die abschließende Aus-
wertung dieses Projektes sowie der übrigen inter-
nationalen Projekte des IBP-Programms zunächst 
abzuwarten. An den Folgeuntersuchungen des MAB-
Programms beteiligt sich die Bundesrepublik eben-
falls. 

Anlage 97 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Walther (SPD) (Drucksache 7/1700 Frage B 54) : 

Sind die Mittel für den Neubau des Postamts Korbach (Land-
kreis Waldeck-Frankenberg) im Posthaushalt 1974 veranschlagt, 
und wenn ja, in welcher Hohe? 

Der Neubau für das Postamt Korbach ist im 
Voranschlag der Deutschen Bundespost für das 
Rechnungsjahr 1973 mit Gesamtbaukosten von 
5 200 000 DM etatisiert worden. Für 1973 war eine 
Rate von 500 000 DM, für 1974 ist eine Rate von 
1 570 000 DM vorgesehen. 

Wann mit den Bauarbeiten begonnen werden 
kann, ist aus zwei Gründen nicht abzusehen: 
1. Aufgrund neuer Vorgaben über die Betriebs-

und Verwaltungsorganisation werden die Pla-
nungsunterlagen für den Neubau zur Zeit über-
arbeitet mit dem Ziel, einen Rationalisierungs-
effekt zu erreichen und die Baukosten zu verrin-
gern. 

2. Bei der angespannten Finanzlage der Deutschen 
Bundespost ist nicht überschaubar, ob beim Vor-
liegen der planerischen Voraussetzungen Mittel 
'bereitgestellt werden können. 

Anlage 98 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Spranger (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 55) : 

Welche Kosten sind in den letzten 14 Tagen dadurch entstan-
den, daß vom Bundespostministerium eine Reihe von Anzeigen 
in Zeitungen und Zeitschriften erschienen, mit denen das Bun-
despostministerium für das Verständnis der Bürger für Gebüh-
renerhöhungen warb, und aus welchen Gründen wurden diese 
Gelder nicht für Rationalisierungsmaßnahmen verwendet? 

Die Veröffentlichung der Anzeige „Die Postgebüh-
ren in der Diskussion" in der überregionalen und re-
gionalen Presse kostete 418 000 DM. Ziel der Aktion 
war es, weiteste Bevölkerungskreise über die Not-
wendigkeit der am 1. 7. 1974 in Kraft tretenden Post-
gebührenerhöhung zu unterrichten. 

In unserer Demokratie hat jeder Bürger ein Recht 
darauf, über die Anliegen des Staates unterrichtet 
zu werden. Er sollte wissen, wie es um die öffent-
lichen Einrichtungen — im vorliegenden Fall um die 
Post — steht. Denn nur wenn dieses Wissen mög-
lichst umfassend vorhanden ist, kann unser demo-
kratisches Gesellschaftssystem funktionsfähig blei-
ben. Nur dann haben wir nämlich den mündigen Bür-
ger, der mitreden und mitentscheiden kann. Die not-
wendigen Informationen zu vermitteln, ist Aufgabe 
jeder staatlichen Einrichtung — also auch der Deut-
schen Bundespost. Um dieses Ziel zu erreichen, ge-
nügt es aber — wie die Erfahrung lehrt — leider 
nicht, entsprechendes Material an die Presse zu ge-
ben in der Hoffnung, man werde dort unsere Proble-
matik erkennen und darüber in der erforderlichen 
Ausführlichkeit objektiv berichten. Obwohl die 
Pressestellen der Post in allen Ebenen eine sehr 
intensive Informationspolitik betreiben, erweist sich 
doch immer wieder, daß den meisten Zeitungen gar 
nicht der redaktionelle Raum zur Verfügung steht, 
um wichtige wirtschaftliche Sachzusammenhänge 
darzustellen. Dazu ist die Zeitung selbst viel zu sehr 
Verkaufsprodukt, das im harten Konkurrenzkampf 
seinen Platz auf dem Lesermarkt behaupten muß. 
Wenn die Post also die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf ihre Probleme lenken will — und das ist 
im vorligenden Fall gelungen —, dann gibt es nur 
den Weg über die professionell gestaltete und be-
zahlte Anzeige. Mit anderen Worten: Wer heute 
eine aktive Informationspolitik treiben will, kommt 
ohne finanziellen Mitteleinsatz nicht mehr aus. 

Die für die Anzeige aufgewendeten Gelder wur-
den nicht den bei der Deutschen Bundespost geplan-
ten Rationalisierungsvorhaben entzogen. Sie wur-
den vielmehr aus den im Haushaltsplan der Deut-
schen Bundespost bei Titel 2351 für Öffentlichkeits-
arbeit ausgewiesenen Mitteln gezahlt. Diese Mittel 
gehören zu den sächlichen Aufwendungen für die 
Unternehmensführung. 
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Anlage 99 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Ey (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage B 56) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Zuge der Rationali-
sierung der Postzustellung die Bewohner des Ortsteils Melle

-

Bruchmühlen künftig nicht mehr von der im Ortsteilsmittelpunkt, 
etwa 10 m entfernt auf nordrhein-westfälischem Gebiet liegenden 
Poststelle bedient werden sollen, sondern von einer mehrere 
Kilometer entfernt liegenden Poststelle auf niedersächsischem 
Gebiet versorgt werden sollen? 

Die kommunale Neugliederung im Raume Melle 
stellt die Deutsche Bundespost vor betriebsorgani-
satorische Probleme. Das gilt insbesondere für die 
künftige Zustellorganisation im Stadtteil Melle

-

Bruchmühlen. Wie Ihnen bekannt ist, bemüht sich 
die Deutsche Bundespost seit längerem um eine Lö-
sung, bei der die Interessen aller Beteiligten soweit 
wie möglich berücksichtigt werden. Die eingehenden 
Untersuchungen, die sich wegen der unterschied-
lichen Interessenlagen im postbetrieblichen und kun-
dendienstlichen Bereich sehr schwierig gestalten, 
stehen vor dem Abschluß. In jedem Falle wird den 
bisher bereits Beteiligten vor der endgültigen Ent-
scheidung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden. 

Anlage 100 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung vom 20. Februar 1974 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Riedl (München) (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 
Frage B 57) : 

Treffen die Beschwerden zu, daß als Ergebnis einer unter-
schiedlichen Planstellenentwicklung in den verschiedenen Verwal-
tungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden heute der 
gehobene Betriebs- und Verwaltungsdienst der Deutschen Bun-
despost den ungünstigsten Stellenschlüssel hat, wodurch die Be-
förderungsverhältnisse gegenüber allen oder den meisten ande-
ren Verwaltungen ungleich schlechter sind, und was gedenkt die 
Bundesregierung zu unternehmen, um die Planstellenverhältnisse 
im gehobenen Betriebs- und Verwaltungsdienst der Deutschen 
Bundespost der besseren Situation in der Mehrzahl der Verwal-
tungen anzupassen? 

Um ein Mindestmaß an Einheitlichkeit in den Stel-
len- und Beförderungsverhältnissen bei Bund und 
Ländern zu gewährleisten, sind durch das Erste Be-
soldungsneuregelungsgesetz — 1. BesNG — vom 
6. Juli 1967 (BGBl. I S. 629) für die Anteile der Plan-
stellen in den einzelnen Besoldungsgruppen beim 
jeweiligen Dienstherrn einheitliche Obergrenzen 
festgesetzt worden. 

Für die Gemeinden sind gemäß § 53 Abs. 6 des 
Bundesbesoldungsgesetzes wegen ihrer sehr unter-
schiedlichen Größe Abweichungen von den Ober-
grenzen zugelassen worden, soweit dies wegen der 
besonderen Organisations- und Personalstruktur zur 
Einhaltung des Grundsatzes sachgerechter Bewer-
tung notwendig ist. 

Durch die Rechtsverordnung zu § 5 Abs. 6 des 
Bundesbesoldungsgesetzes vom 23. Dezember 1971 
(BGBl. I S. 2162) sind für konkret abgegrenzte Funk-
tionen auch aus dem Bereich der Deutschen Bundes-
post günstigere Obergrenzen zugelassen worden. Die 
Bundesregierung bereitet derzeit den Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der genannten Verord-
nung vor, der in Kürze dem Bundesrat zugeleitet 
werden soll. Hierdurch soll eine Verbesserung der 

Stellenverhältnisse besonders im gehobenen und 
mittleren technischen Dienst erreicht werden, die in 
einem beträchtlichen Ausmaß den entsprechenden 
Beamten der Deutschen Bundespost zugute kommt. 
Darüber hinaus werden auch Funktionsgruppen des 
nichttechnischen Dienstes bei Bahn und Post, die 
denen des technischen Dienstes vergleichbar sind, 
in die bessereren Stellenobergrenzen einbezogen. 
Demgemäß sind seit der Einführung der Stellenober-
grenzen im Bereich der Deutschen Bundespost die 
Beförderungsverhältnisse spürbar verbessert wor-
den, bzw. sie werden demnächst weiter verbessert. 

Ein Globalvergleich zwischen den Stellen- und Be-
förderungsverhältnissen der Deutschen Bundespost 
und denen der einzelnen Länder und Gemeinden 
kann nicht angestellt werden, da die Personal- und 
Aufgabenstruktur unterschiedlich ist. Ein Vergleich 
ist nur zwischen gleichartigen Funktionen möglich. 
Außerdem fehlt in den Ländern weitgehend die Orts-
instanz, die dort von den Gemeinden ausgefüllt wird. 
Für diese gilt aber wegen der unterschiedlichen Per-
sonal- und Organisationsstruktur die oben genannte 
Sonderregelung. 

Im übrigen soll durch den Regierungsentwurf 
eines Zweiten Besoldungsvereinheitlichungs- und 
-neuregelungsgesetzes, der in Kürze dem Deutschen 
Bundestag zugeleitet werden wird, die Besoldung 
noch stärker auf eine sachgerechte, einheitliche Be-
wertung der Funktionen umgestellt werden. 

Anlage 101 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 21. Februar 
1974 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Windelen (CDU/CSU) (Drucksache 7/1700 Frage 
B 60) : 

Wie hoch sind die Aufwendungen für Bildung in Bund und 
Ländern in den Jahren 1973 und 1974? 

Nach einer Umfrage des Bundesministers der 
Finanzen aus dem Frühsommer 1973 ergaben sich für 
die Bildungsausgaben in der Abgrenzung des Bil-
dungsgesamtplans folgende Zahlen: 

1973 	1974 

Bund 	 4,15 	4,74 
Länder 	 30,80 	34,38 
Gemeinden 	 10,38 	11,40 

insgesamt 	 45,33 	50,52 

Hierin sind nicht enthalten die Ressort- und Groß-
forschung. Es handelt sich um Soll-Zahlen für das 
Jahr 1973 und Daten der Finanzplanung für das Jahr 
1974. Für die Gemeinden sind alle Angaben Schät-
zungen. 

Gegenwärtig werden die Ist-Angaben des Bundes 
für 1973 zusammengestellt und können in etwa 2 
Wochen nachgereicht werden. Außerdem bereitet 
das Bundesministerium der Finanzen im Auftrag 
des Budgetausschusses der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung eine Umfrage zur Ermittlung 
der Ist-Ausgaben 1973 bei Ländern und Gemeinden 
sowie der entsprechenden Haushaltsansätze für 1974 
vor. 
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